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STEHT DOCH SCHON ALLES IM FRAGEBOGEN?!

Die Erläuterungen zu den einzelnen Fragen in der Erhe-
bungsliste müssen kurz gehalten sein, um fhre Intervie-
vrertätigkeit nicht durch Unübersichtl_ichkeit der Erhe-
bungsliste zu ersctpl;eren, Damit können leider nicht alLe
auftretenden Problemfä11e aufgefangen werden. Deshalb fin-
den Sle auf den nachfolgenden Seiten tiefergehende Erläu-
terungen. Sie sol-len Ihnen helfen, den speziellen EaII
einer der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten der jeweiligen
Frage richtig zuzuordnen. Der fnhal-t der Erläuterungen
stimmt mit den fhnen bekannten Ausführungen in den früheren
Intervievrerhandbüchern weitgehend überein.

Neu in das ErhebungsprogrErmm 1 989 wurden Fragen zu

- der geringfü9i9en Beschäftigung (BIock C des Grundbogens)
- der Nacht-, Schicht-, Sonntagsarbeit (B1ock G des Grund-

bogens )

- den Rauchgerrrohnheiten (im frgänzungsbogen "Fragen zurGesundheit" )

- der Verwendung von Jodsalz (irn Ergänzungsbogen ,,Fragen
zur Gesundheit" )

au fg enommen.

Natürl-ich ist es nicht mög1ich, für jeden erdenklichen Pa11
die erforderl-ichen Er1äuterungen in dieser Broschüre zu be-

lrücksichtigen. Sol-lten also Fragen bestehen, die Sie nicht
mit Hil-fe dieser Broschüre Iösen können, so wend.en Sie sich
an das Statistische Land.esamt. Dann wird auch filr schwierige
FäI1e eine Lösung zu finclen sein,





Spalten-Nr.

l-1 Ordnungsan-
gaben

@ Namen und An-
schr ift

Erläute r ung

Die Ordnungsangaben sind entsprechend der Vor-
gabe des Statistischen Landesamtes einzutragen

Hier ist jeder zu befragencte Haushalt einzutra-
gen, unabhängig vom Erfolg Ihres Bemühens um
eine Befragung.

In Spalte d tragen Sie zeilenweise die Namen
der Haushalte ein (Vtohnungsi.nhaber und Unter-
mieter sind zwei HaushaLte).

Beim Eintragen in die Verteilungsliste gehen
Sie in der Reihenfolge der llausnummern vor,
innerhalb der einzelnen Gebäude stockweise von
unten nach oben. V{ohnen mehrere Haushalte in
einer Wohnung, sollten Sie als ersten den Haus-
halt des Hauptmieters aufführen.

Besteht Ihr Auswahlbezirk aus mehreren Straßen,
tragen Sie zuerst a1le Haushalte der ersten
Straße ein, dann erst die der zweiten.

Für Gemeinschaftsunterkünfte ist nur jeweils
eine Zeile auszufü11en (ohne privathaushalte im
Bereich von Gemeinschaftsunterkünften) .
Spalte d bleibt hier leer.

Die zu Ihrem Auswahlbezirk zählenden Gebäude
numerieren Sie in Spalte lBl19 einfach durch.
Durch die fortlaufenden Hausnummern ist ja be-
reits die richtige Reihenfolge sichergestellt.

18-l Lfd.Nr. des
Gebäudes im
Auswahlbezi rk
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Spalten-Nr.

@ Lfcl .Nr. der
Wohnung im
Gebäude

2 Lfd.Nr . des
Haushalts im
Ausvrahlbezi rk

Erläute rung

Die 1fd. Nr. der Wohnung im Gebäude wird wie
folgt vergeben:
Beispiel: Erstes Haus in Ihrem Bezirk ist ein

2-stöckiges wohnhaus, auf jeder Etage
3 Wohnungen, beginnend im Erclgeschoß'
Die wohnungen des Erdgeschosses er-
halten die Nummern 01 bis 03

(innerhalb eines Stockwerkes spielt
die Reihenfolge der wohnungen keine
Rolle),

des 1. Stockes die Nummern 04 bis 06,
des 2. Stockes die Nummern 07 bis 09'

zweites Haus: Einfamilienhaus;
das Gebäude enthäIt nur eine wohnung

mit cler Nummer 01.

wohnen zwei oder mehr Haushalte in einer woh-

nung, dann muß die gleiche Ifd.Nr. der wohnung

im Gebäude zweimal oder mehrmals in cler Ver-
teilungsliste erscheinen (z-8. bei Haupt- und

Untermietern).

Die einzelnen Zeilen sind aufsteigend zu nume-

rieren.
Sonderfä1Ie:
- Privathaushalte' clie im Bereich von Gemein-

schafts rkünften vorhanden sinil, müssen

wie alle anderen Haushalte im Auswahlbezirk
fortlaufend numeriert werden.

- Für Gemeinschaft sunterkünfte ist als Ifil.Nr.
des Haushalts im Auswahlbezirk jeweils "00"
zu signieren.

- Für lee qeweri. li§!__SggSlzte unil von

Anqehör ausländischer Streitkräfte be-
wohnte Wohnungen ist die lfd.Nr. des Haus-

halts offen zu lassen.
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Spalten-Nr

Zahl der Per-
sonen im
Haushalt

zahl der Haus-
halte in der
Wohn

Ganzer Haushalt
seit der letz-
ten Befragung

Erläuter ung

Hier ist die tatsächliche ZahI der personen in
HaushaLt einzutragen. Diese Information können
Sie von dem angetroffenen Auskunftspflichtigen
in Erfahrung bringen, auch bei vorliegendem
l{unsch nach S€lbstausfüIlung. Erhalten Sie z.B.
in einem 4-Personenhaushalt nur für 2 personen
genaue Angaben je person, so ist dennoch ',04,'
einzutragen (tatsächliche Zahl) einschl. einem
entsprechenden Hinweis in der Bemerkungsspalte.

Auch diese Information können Sie bei den ange-
troffenen Auskunftspflichtigen erfragen, auch
wenn die Befragung schriftlich stattfinden
soll.

Diese Spalte trifft nur für Bezirke zu, die be-
reits im letzten Jahr in die Erhebung einbezo-
gen graren.

Die Spalte ist jedoch nur auszufüIlen, wenn
- ein ganzer Hausha.Lt, der bei der letzten Be-

fragung noch nicht, im Auswahlbezirk wohnte,
neu hinzugekommen ist (Zuzug)
oder

- ein ganzer Haushalt, der in die letzte Be-
fragung einbezogen war, jetzt nicht mehr vor_
handen ist (Fortzug, Tod).

Die Fragestellung umfaßt nicht Veränderungen im
Haushalt, die nur einzelne personen betreffen.,

Das Baualter ist aus der Erhebungstiste zu
übernehmen. Es ist jedoch nur anzugeben, wenn
sich die gtohnung erstmals in der Erhebung be-
findet.

2 Baualter der
Wohnung

@

@

@
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Spalten-N r.

Angaben zu den
Fragen zur Ge-
sundhe it

Angabön zu Ur-
laubs- und Er-
holungsrei sen

Er1äuterung

In diese Spalte (nur in 0,5 t-Bezirken, für die
der Ergänzungsbogen zum Mikrozensus anzulegen
ist) tragen Sie bitte ein, ob vom Haushalt An-
gaben zu den Fragen zur Gesundheit gemacht

wurden (übernahme des Befragungsergebnisses
aus Frage 7 /17 I .

In diese Spalte (nur für 0'1 t - Bezirke mit
Eragen zu Urlaubs- uncl Erholungsreisen) tragen
Sie ein, ob vom Haushalt Anqaben zu Urlaubs-
und Erholunqsreiser! gemacht wurden, und wenn

ja, ob eine Reise unternommen wurde oder nicht'

Eaben Sie die Befragung erfolgreich durchgr
führt, tragen Sie als Befragungsergebnis "1 "

ein.
Bei Haushalten, die eine SelbstausfülIung wün-

schen, notieren Sie eine "2".

Treffen. sie auch nach mehrmaligen versuchen
niemanden an oder ist ein ttaushalt nicht zur
Auskunftserteilung bereit. vermerken Sie eine
"3" (keine Auskunft).

Leerstehende wohnungen sind mit "4", nicht in
die Befragung einzubeziehende Haushalte (Haus-

halte von Angehörigen ausländischer Streitkräf-
te und bei ausschließIicher gewerblicher Nut-
zung der näume) mit "5" zu signieren'

Diese Spalten füIlen Sie am besten aus, wenn

Sie aIIe Befragungen abgeschlossen haben'

In die Rubrik "Bemerkungen" können Sie bei-
spielsweise Termine für einen weiteren Be-

such oder wichtige Mitteilungen an das Stati-
stische Landesamt eintragen.

e Befr agung ser-
gebnis

zahl der Erhe-
bung sl i sten,/
T,usa1Ez en

k Bemerkung en
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I I I ERLAEUTER.UNGEN ZUIvl HAUSHALTSMANTELBOGEN

wie. ist der Haushaltsmantelbogen auszufüIlen?

Für jeden im Auswahtbezirk hrohnenden Haushalt (auch privathaushalte
in Gemeinschaftsunterkünften) und für jecle Gemeinschaftsunterkunft
ist ein Haushaltsmantelbogen anzü1egen, unabhängig davon, ob der
Haushalt angetroffen wurcle oder nicht.

Bei Haushalten, die für längere Zeit abwesend bzw. nicht anzutref-
fen sind oder die keine Auskunft erteilen, ist nur der Teil I des
Haushaltsmantelbogens auszufüllen.

Bitte beachten Sie, daß auch für Untermieter ein eigener Haus-
haltsmantelbogen anzulegen ist!

In die Zeile jeder einzelnen Person nachen Sie ein Iireuz, h'enn Sie
für diese Person Auskunft erhalten haben.

Bitte beachten Sie, daß der angetroffene Auskunftspflichtige nicht
die Namen der übrigen Haushaltsmitglieder offenbaren muß. Ist das
von Ihnen angetroffene Haushaltsmitglied nicht bereit, Ihnen clie
Namen der übrigen Haushaltsmitglieder zu nennen, so teiten Sie dies
bitte dem Statistischen Landesant mit. Geben Sie dabei auch die
Anzahl der übrigen HaushaltsmitgJ.ieder an. Diese Auskunft kann
rhnen ilas angetroffene Haushaltsmitglied nach s lo Abs. 5 f.tzG nicht
ve rweig ern.

Auch für eine leerstehende lvohnung oder wenn eine Wohnung von Ange-
hörigen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich bewdhnt wird,
ist ein Haushaltsmanterbogen anzulegen. rn diesen Fälren fü1len sie
bitte die Anschrift aus und vermerken beim Familiennamen deutrich
"Leer" bz!,r. "Streitkräfte'l
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IV. ERHEBUNGSL I STE

IV,1 ALLGETV]EINES ZUR ERHEBUNGSLI STE

Jedpr im Auswahlbezirk wohnende Haushalt hat die Wahl' ob er an der

Befragungmündlichoderschriftlichteilnehmenwill.Darüberhinaus
hat er die l{ah1, ob er die Fragen geneinsam mit anderen Haushalt§-

mitgliedern oder für sich auf einem eigenen Bogen beantwortet'

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt und für jede Gemein-

schaftsunterkunft ist mindestens eine Erhebungsliste ( je nach münd-

Iicher bzw. schriftlicher Auskunftserteilung besondere Form) anzu-

Ieg en.

IstdiezahlderHaushaltsmitgliedergrößeralsfünfrdannverwenden
Sie zur Beantwortung der Fragen eine zweite Erhebungsliste für die

sechste, siebte und weitere Person' vergessen Sie nicht' die Ortl-

nungsangaben auf die zweite Erhebungsliste zu übernehmen und die

"lfd. Nr. der Person im Haushalt" entsprechend einzutragen ('06n'

'07n usw. ).

Analog ist bei Gemeinschaftsunterkünften zu verfahren (s' Teil 1'

Abschnitr vi (9)).

Die Eintragungen in die Erhebungspapiere nehmen sie bitte mit §ggg\
schreiber vor, nicht aber mit Blei- oder Farbstift' Durch die direkte
Eintragung der Angaben in Signierziffern in tlie Erhebungspapiere für

eindeutigklassifizierbäreAntwortenistesmögtich,diejeweilsin
die Rubri\ des betreffenden Haushaltsmitgliedes eingetragene Schlüs-

selzahl gleich auf den Datenträger, ohne vÖrherige Übertragung in

eine Signie-rspalte, zu übernehmen'

Bei allen Fragen, bei denen die Angabe entfäI1t' sind keine Eintra-
gungen zu machen, d.h. die betreffende Spalte nuß leer bleiben'



IV.2 ERLAUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN FRAGEN DEB ERHEBUNGSL]STE

Frage-Nr. Er 1äuterung

11

Diese Fragre ist nur zu beantworten, wenn eine
Wohnung erstmals in die Erhebung einbezogen ist.
Hier ist anzugeben, ob die Wohnunq vor 1972 oder
erst später grebaut wurde. Bei nachträglichen
Um-, An- und Erweiterungsbauten ist das Jahr die_
ser Veränderung maßgebend. fn diesem Fafl kann
das Baualter der einzeLnen Wohnungen innerhafb
eines Gebäudes voneinander abweichen.

h). ANGABEN zuR pERsoN

Tragen Sie die Namen und Vornamen aller am Erhe_
bungsstichtag 126. Apri1 l989 ) zun Haushalt gehö_
renden Personen ein. Beachten Sie, daß auch Haus_
haltsmitglieder, die aus beruflichen oder anderen
Gründen arn Erhebungsstichtag vorübergehend abwe_
send sind, erfaßt rrerilen müsseni zunindest müssen
Sie die Anzah1 dieser vorübergehend abwesenden
Personen, für die sie ggf. keine Angaben erhalten,
beim angetroffenen Haushaltsmitglied erfragen uncl
auf der Verteilungsliste festhalten bzw. dem Sta_
tistischen Landesamt mitteilen. Die Eintragungen
machen Sie bitte in folgender Reihenfolge:
Ehegatten, Kinder in der Reihenfolge ihres Alters,
andere Verwandte, familienfremde personen.

Geht clie Zahl der Haushaltsmitglieder über fünf
hinaus, so verrrrenden Sie eine zlceite Erhebungs_
Iiste, die Sie deuttich kennzeichnen, und
übernehmen Sie die "Ordnungsangaben" des ersten
Bogens. Ändern Sie auch die "laufende Nr. iler per_
son" in der zweiten Erhebungsliste.

Baualter der
Wohnung

Fami lienname,
Vorname

Lfd. Nr
Pe r son

der
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Frage-Nr

2 /17 Fam i1 ien-
stand

Familien-
zusammen-
hang

Erläuterung

Diese Frage ist nur in tlen Auswahlbezirken zu

beantworten, die bereits im Vorjahr in die Erhe-
bung einbezogen vraren.

Für jedes seit der letzten Erhebung bis zum

Stichtag einschl. zugegangene Haushaltsmitglied
oder nicht mehr zum ttaushalt 9ehörende ehemalige
Haushaltsmitgliecl ist entsprechend dem Grund dler

Veränclerung hier eine Eintragung vorzunehmen'
Die Eintragung erfolgt jedoch nur bei der be-
troffenen Person. Nir neu hinzugekommene Perso-
nen sind auch die übrigen Fragen der Erhebung
zu beantworten, für nicht mehr zum Haushalt 9e-
hörende Personen bleiben die folgenclen Fragen
unbeantwo rtet .

Ist ein gesamter Haushalt seit der letzten Be-

fragung neu zugezogen, ist die Signatur "2"
(Zuzug) für aIle Personen des Haushalts anzu-
geben und aIIe übrigen Fragen zu beantv,orten'
Für einen Haushalt, der nach der letzten Befra-
gung aufgelöst wurde, ist der entsprechende
Grund (Eortzug, Tod) ebenfalls für aIIe Haus-
haltsnitglieder anzugeben. Die folgenclen Fra-
gen sind für solche Haushalte nicht zu beant-
worten. Liegt nur ein Grund für den wegfall vor'
so ist lediglich ein entsprechender Eintrag in
SpaIte 27 der Verteilungsliste vorzunehmen'

verheiratete Personen gelten auch dann aIs verhei-
ratet (2), wenn sie getrennt leben. Personen,
deren Ehegatte für tot erklärt hrorden ist, gelten
als verwitwet (3).

Für die 1. Person im Fragebogen entfäIlt die An-

gabe zu dieser Frage (die Ziffer' 'f ist bereits
eingedruckt).
Alle anderen Personen geben an, ob und wie sie

2/1 Ve r äncle-
rung des
Haushalts



Frage-Nr

2/19,2
aa n9 e-

hörigkeit

13

Er Iäuterung

mit der ersten person oder deren Ehegatte ver_
wandt oder verschhrägert sind.
Beachten Sie bitte, daß auch Stief-, Adoptiv_ und
Pflegekinder aIs Kinder ('3n) gelten.
Für in Gemeinschaftsunterkünften lebende personen,
die keinen eigenen Haushalt führen, bleibt iliese
Spalte leer.

Wenn neben der deutschen noch eine weitere Staats_
angehörigkeit vorliegt, so tragen Sie bitte "0ln(Deutsch) ein.
Hat jemand mehrere fremde Staatsangehörigkeiten,
lassen Sie den Befragten entscheiden, welche davon
eingetragen werden soll.
Inhaber eines Nansenpasses sind Staatenlose ("50,,).
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Frage-Nr.

2/21 ,

Aufe nthaltsdaue r

Er 1äuter ung

(B). Ausländer

Der Eragenkomplex "Ausläncler" (B) ist nur an Per-
sonen zu richten, für die zur Frage nach 

'ler
Staatsang ehöriqkeit die Schlüssel ,02'b s "50"
eingetragen wurden.

Für Deutsche bleiben die entsprechenden SPaIten

Iee r

Bitte beachten Sie folgenilen Sonderfall:

Hatte ein Ausländer nach einem ersten Zuzug in die
Bundesrepubl-ik Deutschland für mehr als 5 Monate

ilie Bundesrepublik wieder verlassen und kehrte an-

schließend zurück, so ist das Jahr cles zweiten
(dritten) zuzugs hier anzugeben' Nur bei unter
6monatigem Ausl'andsaufenthalt ist das 'Iahr des er-
sten Zuzugs in die BundesrePublik anzugeben'

Bei Ehepaaren ist die zahl der Kinder je Alters-
gruppe nur bei einem Elternteil einzutragen'
Kinder, clie auch in der Bunclesrepublik leben'
werden nicht gezähIt.

noch (A ). Anqaben zur Person

Unter hiesiger wohnung ist diejenige Wohnung zu

verstehen, für die diese Erhebungsliste ausgefülIt
wird.

2/25 - 2/2
Kinder im
Heimatland

2/29, 3

Weitere Wohn
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Frage-Nr . Er1äuter ung

Hat ein Haushaltsmitglied _ neben der vorwiegend
benutzten Wohnung der Familie _ noch am Arbeits_,
Studien- oder Schulotl z.B. ein möbliertes Zimmer(auch Unterkunft bei Verwandten oder Bekannten),
so ist ',1" einzutragen, unabhängig davon, ob die
Befragung dort oder am Familienh,ohnsitz durchge_
führt wird. Eine weitere v,tohnung kann auch sein:
I'Iochenendhaus, Zweitwohnung, Baracke, Arbeiter_
wohnheim, Internat, Anstalt mit Iangfristiger Un_
terbringung und behördlicher Meldung.

Wehrdienstteistende zähIt die Kaserne immer
rdeitere lvohnung.

Weitere Wohnungen im Ausland sind nicht zu erfas_
sen.

Eür
aIs

Hauptwohnung ist die vorwiegend
des Einwohners.

benutzte Wohnung

Für Verheiratete, auch wenn sie aus rdirtschaft_
lichen oder beruflichen Gründen nicht ständig zu_
samnenleben (2.8. Wochenend_ oder Monatspendl-er,
Arbeitnehmer auf Montage) ist nach dem neuen MeI_derecht die lVohnung der Familie die vorwiegend be_
nutzte Wohnung, also die Hauptwohnung.

Für a1le übrigen personen (Ledige, Verwitwete, ce_
schiedene sowie Verheiratete, die dauernd getrennt
leben) bzw. in ZweifelsfäIlen ist nach dem neuen
Melderecht die vorwiegend benutzte Wohnung (Haupt_
hrohnung) diejenige, wo der Schwerpunkt der Lebens_
beziehungen des Einwohners liegt, d.h. in der Regel
die Wohnung, die mehr als die Hälfte des Jahres
bewohnt wird.
Für !'tehrpflichtige ist die Hauptvrohnung immer die
Wohnung, in, der die Befragung stattfindet. Die Ka_
serne gilt a1s Nebenwohnung.

@
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Er Iäute r ungFrage-Nr.

C uch

Unter SihIüssef nOtr (Kindergarten/Kinderhort)
fallen auch Sonderkindergarten und kinclergarten-
ähnliche Einrichtungen, z'B' Spielkreise' sowie

Kinderkrippen. Bei Kindern' die neben der Schule

einenHortbesuchen,istdagegennurdiejeweilige
Schulart anzugeben'

Unter Schlüsse1 ul u ( G r uncl-,/Ha upt-/Vo lks schule )

sind auch Kinder und SchüIer nachzuweisen' clie

Schul- und Sonderschulkindergärten"vor- un'l Son-

dervorklassen, Eingangsstufen cler Grundschule und

schulartunabhängi9e Orientierungsstufen sowie

Hauptschulzüge an Gesamtschulen unil (Volks-)Son-

derschulen besuchen'

Kinder in Schulkinclergärten und Eingangsstufen der

Grundschulen sind unter 'r1" nachzuweisen'

Unter Sch}üsseI "2" (ReaIschule/Berufsaufbau-

schule) sind SchüIer in Schulen mit dem Bildungs-

ziel "t"littterer Abschluß" (Realschulabschluß'

Fachoberschulreife, Fachschulreife u'a') zuzuorcl-

nen. zu diesen Schulen zäh1en Abendrealschulen'
Realschulzweige cler Gesamt- und Sonderschulen so-

wie Berufsaufbauschulen in VoII- und Teilzei'tform'

Unter Schlüssel "3" (GYmnasium/Fachoberschule)

sincl hier al-Ie Schüler in Einrichtungen mit dem

Bildungsziel "Fachhochschulreife' Hochschulreife"
zu signieren. zu diesen Einrichtungen gehören auch

die Fachg)'mnasien, beruflichen Gymnasien' Abenil-

gymnasien, Kollegs, Technischen Oberschulen

(gaaen-württemberg), Berufsoberschulen (Bayern)

sowie ilie Gymnasialzüge an Gesamt- und Sonder-

schulen.

2/3 Schulbes uch



Frage-Nr ErIäuterung

chIüsseI "4" sind
Einrichtunqen mit stufenmäßigem Aufbau (primar_
stufe, Sekundarstufe I und II). In der Sekundar_
stufe I werden aIIe SchüIer - ohne Zuordnung zu
einer bestimmten Schulart - gemeinsam unterrich_
tet. Dazu zähLen auch die preien Waldorfschulen,
Der Besuch der Sekundarstufe ff ist mit Schlüsse]
"3" anzugeben.

fs fachs ildun Berufs-
vorbereitunqsjahr (SchlüsseI "5',) sind Einrichtun_
gen nit Vollzeitunterricht, die im Rahmän der alL_
gerneinen zwöIfjährigen Schulpflicht besucht werden
und die vorrangig der Berufsvorbereitung, der Be_
rufsgrundbildung sowie der Berufsausbildung die_
nen. Dazu zählen auch Einrichtungen des Berufs_
grundbildungs- und Berufsvorbereitungsjahres an
Berufsschulen, Handelsschulen, Kollegschulen
(Nordrhein-WestfäIen), Berufskollegs, pflegevor_
schulen an Krankenanstalten; Krankenpflegeschulen
hingegen sind unter SchIüssel "6,, nachzuweisen.
Schü1er im Berufsgrundbildungsjahr der koopera_
tiven Form sind unter "9,' (Berufsschule) zu er_
fassen.

Bei den schulen lüssel " handelt es sich
um Einrichtungen mit VoIl- und Teilzeitunterricht,
die der beruflichen Fortbildung dienen. Sie werden
nach einer bereits abgeschlossenen Berufsausbil-
dung und praktischen Berufserfahrung, teilvJeise
auch nach langjähriger praktischer Arbeitserfah_
rung oder mit dem Nachweis einer fachspezifischen
Begabung besucht. Hierzu zähIen z.B. Techniker_
schulen, Meist.erschulen, Fachakadenien, Berufsaka_
demien, Bergin-oenieurschulen (die nicht Fachhoch-
schulen sind), Ausbildungsstätten für nichtärzt_
Iiche. Heilberufe wie Krankenschwestern, Hebammen,
Bademeister u.ä. tserufe.

t i erte amtschul

h
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Frage-Nr. Erläuterung

SchlüsseDie Fachhochs - einschl.
Verwaltungsfachhochschulen - sind größtenteils aus

früheren Ingenieur-, verwaltungs- oder Höheren

Fachschulen hervorgegangen. Das Fachhochschul-
studium setzt in der RegeI die Fachhochschulreife
vorau5. Die Ausbildung erfolgt in der Regel als
Präsenzstudium in Vollzeitform, in vielen Studien-
gängen unter Einschluß berufsPraktischer Ausbil-
dungsabschnittei es gibt aber auch Eormen des be-
rufsbegleitenden Teilzeit- oder Fernstudiums' Das

Fachhochschulstudium führt zu einer DiPlomPrüfung
(früher Graduierung).

Besucht der Betreffende einen Studienzweig des

Fachho chschulbere ichs einer Gesamthoch schule, so

ist hier Schlüssel "7" einzutrSgen

Hochs Ien (SchI "gu) bereiten auf Tätig-
keiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden oder die Fähigkeit zu

künstlerischer Gestaltung erfordern' zu den wis-
senschaftlichen Hochschulen gehören die Universi-
täten (einschl. der gleichrangigen Einrichtungen'
wie medizinische, SPort- und technische Hochschu-
Ien), pädagogische unil theologische llochschulen'
Kunsthochschulen sind die Hochschulen für Bildende
Künste, Gestaltung, l4usik, Filrn und Fernsehen' Das

Hochschulstudiurn setzt in der RegeI clie allgemeine
oder fachgebundene Hochschul'reife voraus' Die Aus-

bildung erfotgt in der Regel als Präsenzstudium in
Vollzeitform, in vielen Studiengängen unter Ein-
schluß berufspraktischer Ausbildungsabschnitte; es

gibt auch Formen des berufsbegleitenden TeilzeiE-
oder Fernstudiums. Den Studienabschluß bilden
Hochschulprüfungen (DiPIom, MagisEer, Promotion

usw.) oder Staats- bzw. kirchtiche Prüfungen'



Fr a9e-N r

AIIgemei-
ner Schul-
abschl-uß
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Er 1äute rung

Besucht der Betreffende einen Studienzweig des
so ist

hier Schlüssel uB " einzutragen

Berufsschulen (Schtüsse1',9,') sind Einrichtungen
mit Teilzeit- oder Blockunterricht, die im Rahmen
der dreijährigen Teilzeit- bzw. Berufsschulpflicht
besucht werden mit dern ZieI, die Allgemeinbildung
der SchüIer zu vertiefen und die für den Beruf er_
forderliche fachtheoretische Grundausbildung zu
vermitteln. Sie werden in der RegeL von Jugend_
lichen nach Erfül1ung der Vollzeitschulpflicht bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr oder bis zum Ab_
schluß der praktischen Berufsausbildung besucht.
Schüler des Berufsgrundbildungsjahres in vollzeit_
schulischer Form sowie des Berufsvorbereitungsjah_
res werden bei Berufsfachschulen (Schlüssel ,,5,,)
nachg ewi e se n .

(I ). Aus- und weiterbildunq

Bei dieser Frage ist jeweits nur die erfolgreich
abgeschlossene Schulausbildung anzugeben, und zwar
der letzte erreichte Abschluß. Schü1er, die noch
eine allgemeinbildende Schule besuchen, müssen
diese Frage nicht beantworten.

V olks-,/H auptschu tabschlu ß:
Hierzu zäh1en auch Sonderschulen, die z.n. wegen
Lernschwierigkeiten besucht werden

Realschulabschluß oder qleichwertiqer Abschluß:
Abgangszeugnis der Realschule, Abendrealschule,
eines Realschulzweiges an Gesamtschulen, Abschtuß_
zeugnis einer Berufsaufbau- oder Berufsfachschule,
Versetzungszeugnis in die ll. KIasse eines cyrnna_
si ums

@
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Berufl icher
Ausbi ldungs-
abschl uß
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Er1äute r unE

Fachhochschulreifer Abschluß einer zweijährigen
Fachoberschule, eines Fachgymnasiums oder einer
tlöheren Berufsfachschule; Abgang nach der '12'

Klasse eines Gymnasiums

Altgemeine
tur it ur): Abschluß eines Gymnasiums, Abend-

gymnasiums, KolIegs zur Erlangung der Hochschul-
reife; Abschluß eines Fachgymnasiums, z'B' wirt-
schaftsgYmnasi um

Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschl-uß an;

4e:§! ist dies auch der höchste Abschluß' Bei Ab-

schfuß einer Lehr-,/Anlernzeit von mindestens 2

Jahren tragen Sie bitte Abschluß einer Lehr-'/An-
lerna ildunc . Gleichwertiger Berufs-
fach_schulabschluß ist das Abgangszeugnis einer
Berufsfachschule für Berufe, für die nur eine
Berufsfachschulausbildung mö91ich isl., z'B' Höhere

Hanclelsschulä.

AIs fliches ikum 9iIt eine minde-

stens sechsmonatige praktische Ausbildung' die
meist vor oiler währencl der theoretischen AusbiI-
dung an einer Fachoberschule, EachschuJ'e' Fach-

hochschule oder Hochschule außerhalb dieser Schule

absolviert wi,rd, z-B. Technisches Praktikum'

Das Studium an Eachhochs chulen ("5") führt zur

Graduierung. Gleichwertig ist hier die Berufsaka-
demie anzusehen, auch ilie früheren Ausbildungs-
gänge an Höheren Fachschulen für Sozialwesen' So-

zialpädagogik, wirtschaft user' und an Polytechni-
ken sowie die früheren IngenieurschuLen'

3
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Frage-Nr.

Ha up t fach-
richtung

Fortbi I-
du nglUm-
schul ung

Hochschulabschluß beinhalteE auch das Studium anGesamthochschulen, Fernuniversitäten, technischenhochschulen und pädagogischen so$rie theologischenund Kunsthochschulen.

Siehe auch ErläuEerunge n zu Fra-ae 2/31!

I,renn in Frage 5/12 (Beruflicher Ausbildungsab_
schluß) ein Fachhochschulabschluß (auch Ingenieur_abschluß) oder Hochschulabschluß vorliegt, istdie Hauptfachriohtung des 1et.zten Abschlusses mög_Iichst. genau und ausführlich (2.8. Maschinenbau,
Elektrotechnik, Sozialpädagogik) zu erfragen undeinzutragen.

Berufliche portbildunq hat. zum ZieI, berufliche
Kenntnisse und Fertigkeiten aufrecht. zu erhalten,zu erweitern, der technischen Entwicklung anzupas_sen oder einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichenSie knüpft an bereits vorhandene berufliche Kennt._nisse und Eertigkeiten an.

Hierzu zählt z.B.:
- Besuch von Meister-,/Technikerschulen
- bet.riebliche Kurse

berufrichen wi""ä:: 
Erhartung' Ergänzung des

-Fernunterricht aus dem LehrarigeboE Firivater oderverbandlicher Eernlehreinrichtungen

Berufliche unq
in einen anderen Beruf
einem Unfall.

Er I äu terung

zum Ziel, den übergang
ernögIichen, z.B. nach

hat
zt,
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Frage-Nr.

Dauer dle r
Fortbil-
d

Erwerbs-/
Berufs-
tätigkeit

Er Iäute r ung

Auch eine \ileitere Lehr-/Anlernausbilclung kann eine

Umschulungsmaßnahme sein' Für die Teilnahme am

Funkkolleg uncl ähnlichen Angeboten der Rundfunkan-

stalten etcq tragen Sie bitte Fortbildung auf an-

dere Art ("6") ein'

Für bereits abgeschlossene Fortbiltlungs- oder Um-

""holorg=*.ßnahmen 
ist hier die Dauer anzugeben'

Ist die Fortbitdung oiler Umschulung noch nicht ab-

geschlossen, geUen Sie bitte Signierziffer "6" an'

(DL. Erwe rbsbete ilig ung, Arbeitsuche

Erwerbs- bzh,. berufstäti9 sind alle Personen' die

der 24 19

- in einem Arbeits-/Dienstver häItnis stehen (auch

Soldaten, Wehrpflichtige undl Zivilclienstleisten-
de)

- selbständig ein Gewerbe' einen freien Beruf'

einen lanclwirtschaftlichen ocler ähnlichen Be-

trieb betreiben oder im Familienbetrieb mitar-
beiten

- in einem AusbilclungsverhäItnis stehen

- geringfügige oder gelegentliche Tätigkeiten aus-

üben

Hierzu zähIen auch Person""' di'
- normalerweise erwerbstätig sind' aber in 

'ler 
Be-

richtswoche z'B' krank oder im Urlaub $'aren

- sich im .Erziehungsurlaub befinclen' eine Rück-

kehrgarantie des Arbeitgebers haben und ihren

Arbeitsvertrag nicht geküncligt haben

- "zeitrentner" sind, d'h' 
'leren 

Arbeitsvertrag
für 1 Jahr ruht (nicht gekün'ligt ist) und die

nach diesem Jahr ihren Arbeitsvertrag wieder

erfü11en können (Rückkehrgarantie)



Frage-Nr.

Landwirt-
scha'f tl i che
Mithilfe

ErIäuterung

- ihre Tätigkeit nur für eine geringe Stundenzahl
ausüben (evtI. nur,eine Stunde pro Woche)

- aIs mithelfende Familienangehörige ohne förm_
Iiches Arbeitsverhältnis im Betrieb eines Haus_
halts- bzw. Familienmitgliedes mitarbeiten

- sich aIs Rentner noch etwas hinzuverdienen
- sich a1s Arbeitslose neben Arbeitslosengeld,/

-hiIfe noch etwas hinzuverdienen

Ehrenamtliche Tätigkeiten. z.B. aIs Schöffe, Vor_
mund oder St.adtverordnet,er, sind nicht zu erfassen.

Reqelmäßiqe Tätig\eit: Die Tätigkeit rrird in re_
gelmäßigen Zeitabständen ausgeübt (2.B. tägIich,
einnal wöchentlich , zwei Tage im Monat).

celegentliche Tätigkeit: Der Erwerbstätige wird
nur nach Bedarf eingesetzt oder er sucht sich nur
eine Arbeit von kurzer Dauer (2.B. Ferienjob).
Eine gelegentliche Tätigkeit solI nur dann angege_
ben werden, wenn sie in der Berichtswoche auch
tatsächlich ausgeübt wurde. Einmalige Tätigkeit
nur in der Berichtswoche gilt als gelegentlich.

Aufgrund der bisher genachten Erfahrungen weisen
wir noch einmal ausdrücklich darauf hin, daß für
aIle Haushaltsmitglieder, die hier angeben, er_
werbstätig zu sein, auch die Fragen im TeiI "Er_
werbstätigkeit, Arbeitsuchend.e,,, zu beantworten
sind.
Bitte nehmen Sie hier jede in der Berichtswoche
geleistete Arbeit in einen von Haushalt bewirt_
schaft.eten landwirtschaftlichen Betrieb auf, auch
wenn es sich nur um gelegentliche Iandwirtschaft_
Iiche HiIfe gehandelt hat.



Frage-Nr .

3/ 14 Arbeitsuche
als Nicht-
erwerbs-
tät ig er

-24

ErIäuterung

Landw irtschaftl i che Arbe iten sincl z.B. L-eldarbeit,

Arbeiten bei der Tierhattung' aber auch Büro-

arbe iten .

Hauswirtschaftliche Arbe ten sind alIe Verrichtun-
gen irn Haushalt für die Beköstigung
versorgung der Familie des Betriebs
sind hier nicht anzugeben'

Diese Frage ist nur zu beantworten' s'enn die Era-

gen 3,/1 2 und 3/13 mit "Nein" beantt'ortet wurden'

Bitte stellen Sie die Frage an alle Nichterwerbs-
tsätigen im A1ter von 15 Jahren und mehr'

auch an Schüler und Rentner'

Eine Tätsigkeit ist freiwiltig untbrbrochen z'B'
von Hausfrauen, die früher einmal erwerbstätig
waren und jetzt wieder eine Berufstätigkeit
suchen, oder von Handwerkern' die eine I'leister-
schule abgeschlossen haben und jeEzt eine neue Ar-
beitsstelle suchen'

Wenn die Fragen 3/12 oöe:. 3/13 mit "Ja" beantwor-

tet wuralen, stsellen Sie bitte diese Erage zu einer
evtl. Arbeitsuche.

und sonstige
inhabers. Sie

Arbeitsuche
als- Erwerbs-
tät iger

Ar be i ts los Als arbeitstos ge]ten nur solche Personen' die

normalerweise erwerbstäti9 sind vnd z'z' nur vor-
übergehend - da sie noch keinen neuen Arbeitsplatz
gefunden haben - aus den Erwerbsleben ausgeschie-
den sind, sowie Schutentlassene' dlie sich um eine

Lehr-/Arbeitsstelle bemühen' Die Bezeichnung "ar-
beitslos" gilt auch, wenn nan nicht beim Arbeits-

amt gemeldet ist oder v'enn nan zwar gemeldeE ist''
aber kein Arbeitslosengettl,/-hi1fe bezieht (Sig-

nierziff er tr2rr ) '
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Frage-Nr.

7, 1

Art der
Arbeitsuche

Er 1äuter ung

Personen, die normalerv,reise keinem Erwerb nach-
gehen, z.B. Ehefrauen ohne eigenen Beruf, gelten
nicht als arbeitslos.

In bestimmtem Rahmen ist es erlaubt, daß Arbeits-
1ose, auch h,enn sie Arbeitslosengeld bzw. -hi1fe
erhalten, sich noch etwas dazuverdienen. Machen
Sie dann für diese Errrrerbstätigkeit auch Angaben
im Teil "Erwerbstätigkeit,/Arbeitsuchende,,.

Hat sich ein Haushaltsmitglied a1s arbeitslos be-
zeichnet (', 1,,oder r2,r), so sind auch clie Fragen
über die Arbeitsuche zu beantworten.

Die Fragen 3/17 bis 3/21 sind für alle Arbeit-
suchenden und Arbeitslosen zu beantworten, d.h.
wenn die Frage 3/14, 3/15 oder 3/16 nit ,,Ja,, be-
antwortet wurde.

Kommen mehrere Arten der Arbeitsuche in Betracht,
so geben Sie bitte die beiden rrichtigsten Arten
entsprechend ihrer Bedeutung an.

Von Personen, die Arbeitslosengeld/-hilfe erhaL_
ten, ist in jedem Falle Arbeitsamt ("1',) in
SpaLte 3/17 eLnzatragen. Werden darüber hinaus
weitere Möglichkeiten der Arbeitsuche genutzt,
so werden diese in Spa1te 3,/18 notiert.

Private Vermittlung tragen Sie bitte dann ein,
wenn über eine personaLberatung oder ähnliche Ein-
richtungen Arbeit gesucht wird.

Die Arbeitsuche über Freunde. Bekannte oder Ver-
wandte gilt dagegen aIs persönliche Verbindung
('6" ) .

17 - 3/2
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Frage-Nr.

Art der
ge suchte n
Tät i9 keit

Verfügbar-
keit

Dauer der
Arbeitsuche

Er 1äuterung

AIs direkte Bewerbung ("5") gilt die unmittelbar
vom Arbeitsuchenden ausgehende schriftliche, tele-
fonische oder persönliche Bewerbung, die nicht auf
ein Inserat, die Vermittlung durch das Arbeitsamt
oder durch Bekannte u.ä. erfolgt.

Suche noch nicht aufgenonmen ist nur dänn anzu-
geben, wenn eine Person tatsächlich eine Arbeit
aufnehmen bzw. den Arbeitsptatz wechseln möchte,
aber zur Suche noch keine Gelegenheit bzw' Zeit
hatte.

Bitte beachten Sie, daß eine Person' die eine
F-rbeitnehmertättgkeit sircht (Tätigkeit als Arbei-
ter, A-ngestell-ter, Auszubildender ocler auch als
Beamter), auch angibt, ob sie eine Vollzeit- oder

Teilzeittätigkeit sucht'

Diese t'rage ist von allen Personen zu beantv'orten'
die die Arbeitsuche bereits aktiv aufgenommen
haben.

Beachten Sie, daß die Verfügbarkeit für die Be-
richtswoche ("sofort") oder die zwei nachfolgenden
wochen erfragt wird.

Wurde die Arbeitsuche (von Arbeitslosen) durch

eine zwischenzeitliche Tätigkeit oder auch Iängere
Krankheit unterbrochen, so ist nur die nach diesen
Ereignissen folgende zeit aIs Dauer der Arbeit-
suche anzugebän. Achten Sie darauf, daß nur die
Dauer der Suche, die vor den Berichtsstichtag
(26. April.)Iiegt, angegeben wiril'

t'ür Personen, die die Arbeitsuche noch nicht auf-
genommen haben, bleibt diese Frage unbeantwortet'
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Frage-Nr.

Frühere
Erwerbs-
tätigkeit

Beendig ung
der
1et zten
Täti it

Grund für
Beend ig ung

Erläuter ung

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine per_
son z.Z. nicht erwerbstätig ist (Frage 3/12 und
3rl13: "Nein',), gleichgüItig, ob sie eine Erwerbs_
tätigkeit sucht oder nicht.

Wenn eine nichterwerbstätige person bereits früher
einmaL erererbstätig war, geben Sie hier bitte an,
wann diese Tätigkeit aufgegeben hrurde, auch h,enn
dieser zeitpunkt schon vieLe Jahre zurückliegt.

Treffen mehrere Gründe für die Beendigung der
letzten Tätigkeit zu, lassen Sie sich bitte den
wichtigsten angeben.

Eine geringfügige Beschäftigung ist eine Tätigkeit
a1s Arbeitnehmer.mit einer Arbeitszeit unter l5
Stunden,/Woehe und einem Einkommen bis 450 DM im
Monat, die sozialversicherungsfrei ist.

Typische geringfügige Tätigkeiten:
- Putztätigkeit in. einem Haushalt oder Betrieb
- Kinderbetreuung, Haushaltstätigkeit in einem

Privathaushalt
- Stunden- oder tageweise Aushilfstätigkeit in

einem Kaufhaus,/Geschäft .-
- Kleinere handwerkliche Aufträge oder Reparaturen
- Austragen von Zeitungen, Zeitschriften
- Verkaufs- oder Werbetätigkeit (auch Telefon_

oder Außendienst)
- Nebenberufliche Tätigkeit für Versicherung oder

Bank
- Ferien- oder Nebenjob als SchüIer(in) oder

Student ( in )

- Mitarbeit in einem Saisonbetrieb, z.B. in der
Landwirtschaft oder bei der Herstellung von
Konserven i Gastgevrerbe

/2 Ger ing fü-
gige Be-
schäfti-

@

@
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Erläute rung

- Nebenberufliche Lehrtätigkeit, Nachhilfeunter-
r icht

- Taxifahren, Aushilfstätigkeit bei einer Spe-

dition
- Bezahlte übungsleitertätigkeit in einem verein
- Sonstige Nebentätigkeitenf z'B' schreibarbeiten'

Prog ranmierarbeiten, Buchhaltertätigkeit

Diese Frage ist auch von Personen zu beantworten'
die in der Berichtswoche nicht erwerbs- oder be-

rufstätig waren ("Nein" in Frage 3/12 bzw' 3/131'

Wird die Erage nach einer geringfügi9en Beschäfti-
gung von Befragten bejaht, so sincl clie weiteren
Angaben zu dieser Tätigkeit in die vorgesehenen

Stellen zur 2. Eri{erbstätigkeit einzutragen
(zeiIe 6 und 7 im glock G).
Ausführliche Hinweise finden Sie darüber hinaus

im 1. TeiI des rnterviewer-Handbuches auf seite 6'

(E). K rankenversi ctleIunq

Betriebskrankenkasse der Bundesbahn' BundesDost

und des Bundesverkehrsministeriums
- Beamte, die in dieser Betriebskrankenkasse ver-

sichert sind, geben hier ziffer tr7" (private
Krankenversicherung ) an'

- Angestellte und Arbeiter in dieser Betriebskran-
kenkasse erhalten hier die Ziffec "2" (Betriebs-
krankenkasse).

rn der Landwirtschaftfichen,Krankenkasse ( "6")
sind aIIe Unternehmer der Land- und Forstlvirt-
schaft, die I'{ithelfenden Familienangehörigen nach

Vollendung des 18. Lebensjahres, Altenteiler u'ä'
versichert.
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Erläuter ung

Die Siqnatur "9I' ist nur dann ei trzutragen , wenneine person
ein direktes
Krankenversi
zuständ igen

Anspruch auf Krankenversorgung ohne
r VersicherungsverhäItnis mit einer
cherung hat. dieses wird zwischen dem
Amt und der Versicherung pauschal be_gründet ( z B. für Sozialhilfeempf änger, Kriegs_schadenrentner, Empfänger von Unterhaltshilfe aus

dem

hör
Lastenausgleich und deren abhängige Ange_ige).

Die freie Heilfürsorge der polizei kann von ver_schiedenen Gruppen in Anspruch genommen hrerden,z.B. von Bereitschaftspolizisten in Ausbitdung,aber auch von Stammbeamten in den Besoldurrn""ior.nA 5 bis A 9. Darüber hinaus gibt es in den Bundes_1ändern unterschiedliche Regelungen.

1e Itei 1 fürsorge der Bundesv,rehr ("gu )A11e Soldaten (Ivehrpflichtige, Ze it-,/Be rufssolda-ten, lVehrübende) unterliegen der "Freien EeiIfür_sorge der Bundeswehr,'. Die Freie Heilfürsorgekennt jedoch keine Mitversicherung der abhängigenFamilienangehörigen.
Angehörige von Ze!t_/Berufssoldaten .müssen 

sichdaher selbst versichern.
Angehörige von Wehrpflichtigen sind weiterhin(wenn sie nicht selbst versichert sind) al_s Fami_liennitglied mitversichert, und zhrar in der Kran_kenkasse, in der der Wehrpflichtige vor seinerEinberufung versichert war.
Angehörige von Wehrübenden sind wie Angehörige vonWehrpflichtigen zu behandeln. (Die Krankenver_sicherung der Wehrübenden 1äuft für die Zeit derWehrübung weiter.)
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ErIäute rungFrage-Nr.

Ve r si che-
rung sver-
hä}tni s

in der KV

Abgesehen von "geringfü9ig aeschäftigten" (siehe

3/25 und 3/29) sind grundsätzlich alle Arbeiter
und Anqestellten dann pftichtversichert ( u1 u) 

'
wenn ihr monatliches Bruttoeinkämmen 4 575 DM -
jährliches Einkommen 54 900 DM - (seit 1' Januar

1989) nicht übersteigt' r'ie{t itrr monatliches Ein-

kommendarüber,sosindsiefreiwilligversichert,
können ( in seltenen FäIlen) aber auch in einer

privaten Krankenversicherung versichert sein' Ver-

sicherte in einer privaten Krankenversicherunq
stehenimmerineinemfreiwil}igenversicherungs-
verhältn is.

Beamte in der Betriebskrankenkasse der Bundesbahn

Iulpo"a sind freiwil-1ig versichert ( ziffer "2"1 '

Erziehunqsurlauber§enießenBeitragsfreiheit'es
gifa i.d.R. das Ve'rsicherungsverhältnis' das vor

Antreten des Erziehungsurlaubes galt'

Personen im Vorruhestand sind wie vor dem Eintritt

in den Vorruhestand versichert (atso freiwillig
auch dann, wenn das Einkommen unter der üblichen

. Grenze von 4 575,- DM brutto monatlich liegt; die

Person ist dann freiwillig versichert) '

Arbeitslose, die Arbeitslosengeld/-hil.fe bzw'

Unterhaltshilfebeziehen,sindinclerKrankenver-
sicherung Pflichtversichert' Es besteht ein Ver-

sicherungsverhäItnis bei der Krankenkasse' bei der

clie betroffene Person zuvo'r versichert t"ar'

Wenn eine Familie Anspruch auf Sozialhilfe hat'

beachten Sie bitte, daß auch minderjähri9e Fami-

lienangehörige einen eigenen Anspruch haben' so

daß auch für diese die signierziffer "4" einzu-

tragen ist.
Die Eintragung "4" oder "5" setzt unbedingt "9"

in der Vorfrage voraus'
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Frage-Nr.

Pflicht-
versichert
am Stich-
tag in der
GRV

Er1äuterung

Wenn eine person Anr
der polizei u",. null'*ull.ll'.ilii;iffiffir_
gen nicht bei dieser person mitversichert sein.VieLmehr ist die Ehefrau seLbst pflichtversichertaufgrund einer eigenen Tätigkeit oder freiwilligversichert. Die Kinder dieser Ehefrau können beiihrer Mutter mitversichert sein.

Richten sie diese Frage bitte an alre Haushalts-mitglieder, die angegeben haben, daß sie kranken_versichert sind.

Wenn Haushältsmitglieder zusätzliche Teilversiche_rungen abgeschlossen habenr die z.B. Anspruch aufTagegeLd bei Krankenhausaufenthalt beinhalten,vermerken Sie bitte ,,,Ja,, ( 1 ) .
Auch als Mitglied einer privaten Krankenversiche_rung kann man eine zusätzliche private Krankenver_sicherung abschließen.

(F). ALtersvorsorqe

Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenver_sicherung (env1 sin6 hauptsichlich arbeiter undAngestellte (Ausnahme s.u.), bestimmte Selbstän_dige (2.8. Hausgehrerbetreibende) sowie Wehr_ undZivild ienstlei stende .

Arbeitstose gelten seit l. ilanuar 19,g3 nicht mehr
ll U.r ,Berichtswoche als pflichtversichert in derGRV (die Zeit wiral als Ausfallzeit gewertet).

/2 Zusätz1 iche
private
Kranken-
vers iche-
r
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Frage-Nr

Wehrpflichtiqe, Soldaten auf Wehrübunq (für mind'

;"* ,".-tiund zivildienstleistende sind in dem

Zweigrentenversicherungspflichtig'demsievor
ihrer Einberufung angehörten' wer vorher nicht cler

gesetzlichen Rentenversicherung angehörte - auch

.rr"na.r"freiwilligesrrlitglied-vJirdwährencl
seinerDienstzeitinderAngest'elttenrentenver-
sicherung (BfA) Pflichtver§ichert'

Folgenale Personengruppen gehören nicht zum Kreis

der Pf lichtversicherten

mit Ie-

benslängticher versorgung nach beamtenrechtli-

chen Grundsätzen (sog' Do-Angestellte)' Diesen

seltenen Angestelltentypus findet man bei So-

zialvers icherungsträgern ( Landesve rsicher ungsan-

stalten, Berufsgenossenschaften' Orts-' Innungs-

krankenkassen' Iandwirtschaftliche Alters- und

Krankenkassen u'ä" nicht jecloch Ersatzkassen) '

Jedoch sind nicht a1le dort beschäftigten Ange-

stellten auch DO-AngesteIIte! Der s09' "Bank-

beamte" ist in der Regel rentenversicherungs-

Pflichtiger Angestellter'

- Selbständiqe (Ausnahme siehe oben) und MitheI-

IlIIlif r i"ntnoähö t io" oht'" Atbt itE*'t tt t to'
wer als Mithelfender Familienangehöriger einen

Arbeitsvertrag hat' ist sowohl in cler Kranken-

versicherung als auch in der Rentenversicherung

pflichtversichert - es sei denn' er fiele unter

die genannten Ausnahmen' Mithelfencle Familienan-

genOrige mit Arbeitsvertrag sind auch im Ab-



Frag e-Nr Er 1äuterung

schnitt "Erwerbstätigkeit, Arbeitsuchende,, als
. Angestellte oder Arbeiter einzutragen und nicht

als Mithelfende Familienangehörige.
- Angestellte können von der Versicherungspfticht

befreic sein, wenn sie einen güItigen Eefrei-
ungsbescheid der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (BfA) besitzen. Es handelt sich
hierbei um einen sehr kleinen Kreis, der bis zum
31.12.1967 nicht der Versicherungspflicht unter-
Iag und der- sich unter bestimmten Bedingungen
auch über diesen Zeitpunkt hinaus befreien Ias-
sen konnte. Nach den Rentenreformgesetz haben
diese Angestellten ab '1.1.1973 aber wieder die
Möglichkeit, in die Angestelltenrentenversiche-
rung einzutreten.

- Geri beschäf tri rbqitnehner sind auch
von der Rentenversicherungspflicht befreit. Eine
Erwerbstätigkeit wird versicherungsrechtlich
dann aIs eine geringfügige Beschäftigung bzw.
geringfügige selbst.ändige Tätigkeit bezeichnet,
wenn sie nur "kurzfristig" ausgeübt oder nur
I'geringfügig entlohnt" wird. Eine IäEigkeit gilt
in Jahr 1987 als:
- kurzfristig wenn sie in Laufe eines Jahres

ihrer Eigenschaft nach.oder im voraus vertrag-
Iich auf eine Dauer von höchstens zwei Monaten
oder 50 Arbeitstage begrenzt ist.

- geringfüqiq entlohnt, wenn sie zwar laufend
oder in regelmäßiger Wiederkehr ausgeübt wird,
die vereinbarte Woctrenarbeitszeit aber unter
15 Stunden liegt und das durchschntttliche Ar-
beitsentgelt reqel-mäßiq im Monat 45C,- DIq nicht
übersteigt,

- Personen, die sich im Erziehungsurlaub befinden,
sind ebenfalls von der Rentenversicherungspflicht
befreit

Wer am Erhebungsstichtag arbeitsunfähig krank ist
und .zu dieser Zelt keinen Lohn oder kein Geha1t
nehr bezieht , ist nicht unter dieser Frage,sondern
ggf. unter den.Folgefragen zu zählen. Das gleiche
gilt für werdende Mütter un«l Wöchäerinnen an Erhe-
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Frage-Nr.

Pfl i chtver-
sichert in
den letzten
l2 Monaten
in der GRV

3/31 Freiwillig
versi chert
in der GRV

3/32 Be iträge
sei t.

1.1.1924
in der GRV

Erläuterung

bungsstichtag, die aufgrund des Mutterschutzgeset-
zes nicht mehr beschäft'igt werden und zu ilieser
Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt beziehen'

Auch Rentner können, wenn sie noch erwerbstäti9
sind, in einer Rentenversicherung versichert sein'

Bitte beachten Sie, daß die Frage, ob ein Haus-

haitsmitglied Beiträ9e zur Altershilfe für Land-
wirte zahtt, hier nicht zu stellen ist.

Eine Pflichtversicherung in den letzten 12 Monaten
Iiegt dann vof,1 tr€DIl wenigstens ein Pflichtbeitrag
in diesem zeitraum entrichtet wurde, aber in der
Berichtstoche keine Pflichtversicherung nehr be-

steht, z.B. vrenn sich eine Person selbständig ge-
nacht hat oder in ein Beamtenverhättnis übernomnen

worden ist.
!!enn die in den letzten 12 Monaten gezahlten Bei-
träge zurückerstaEtet wurden, tragen Sie dieses
frühere Versiche.rungsverhältnis bitte nicht hier
ein.

Bei dieser Frage sind Eintragungen vorzunehmen'
wenn Haushaltsmitglieder in den letzten 12 Monaten

vor der Berichtswoche nicht versicherungspflichtig
waren, sich aber freiwillig versichert haben, um

einen Rentenanspruch zu erwerben.
Auch hier sind rückerstattete Beiträge nicht anzu-

geben.

Hier geben Sie bitte an, ob Haushaltsnitglieder
in der Zeit vom 1.1.1924 bis ein Jahr vor der Er-
hebung irgendwann einmal Beiträge zur Rentenver-
sicherung gezahlt haben (2.8. wenn sie ihre Er-
werbstätigkeit aufgegeben haben, um sich der Er-
ziehung ihrer Kinder zu widmen).

wenn Personen bereits eine Rente beziehen, sind
die früher gezahlten Beiirä9e zur Erlangung dieser
Rente hier nicht anzugeben.

Auch wenn frühere Beiträge zurückerstattet wurilen'
tragen Sie sie ebenfalls nicht ein
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I 
Die Frage nach einer betrieblichen Altersvorsorgerst nur an Angestellte, Arbeiter und Auszubildende
zu richten.
Ais betriebLiche Altersvorsorge kann man alLe Maß_nahmen bezeichnen, die ein Unternehmen über seinePflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversiche_
rung hinaus (Arbeitgeberanteil) ergreift, um Ar_beitnehmer im Alter und bei Invalidität durch re_gelmäßige monatliche Zahlungen (zusätzlich) zuversorgen. Erfragt werden hier also nur Vorsorge_

maßnahmen, nicht bereits vom Arbeitgeber heute ge_zahlte Betriebsrenten (s. Frage 5/27, 2g). Bestehteine betriebliche Altersvorsorge, ist die entspre_chende schlüsselzahl ("ttr - tr5n) einzutragen.

Bei der Angabe "Ruhegeldzusage, _verpflichtung desArbeitgebers, pensidnskasse oder Unterstützungs_
kasse't ist noch eine Unterscheidung danach vorzu_nehnen, ob auch vom Betreffenden selbst Beiträgezu entrichten sinil (ft.l")r oder ob der Arbeitge_
ber allein die Beiträge aufbringt zur Kate_gorie "2', zählen z.B. auch Zahlungen an die ver_sorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL).
Die betriebliche Altersvorsorge kann auch darinbestehen, daß der Betrieb eine Lebensversicherung
auf den Arbeitnehmer abschließt (,,3u) und die
Prämien hierfür ganz oder zumindest teilweise be_zahlt. Selbst abgeschlossene Lebensversicherungen
sind hier nicht anzugeben (s. Frage 3/34).Bei eiher,-freiwilligen Höher- oder weiterversiche-rung ("4',) im Rahmen der betrieblichen Altersvor_
sorge übernimmt der Betrieb ganz oder teilweisedie Beiträge, die ein Arbeitnehmer zur freiwilli_gen Höher- oder Weiterversicherung in der gesetz_lichen Rentenversicherung l_eistet.

,3 Betr ieb-
liche A1-
te r svo r-
SO
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Lebensver-
s iche r ung

36

Er 1äute r ung

Sind mehrere Arten der genannten Möglichkeiten
kombiniert oder Iiegt eine anilere Art der betrieb-
Iichen.Altersvorsorge vor, ist Ziffer
mischter Typ) einzutragen' weiß der Befragte zwar'

daß eine betriebliche Altersvorsorge besteht' kann

aber keine Angaben über clie Arq machen' tragen Sie

bitte Ziffer u6" (Typ unbekannt) ein'

Nur vrenn der Befragte nicht weiß' ob überhaupt

eine betriebliche Altersvorsorge vorliegt' ist
Zlffer ,0u (nicht bekannt) einzutragen'

Hier ist einzutragen, ob für ein Haushaltsmitglieil
eine Lebensversicherung
schlossen wurde/besteht'

auf seine Perso! abge-

Unter Lebensversichelung sinil a1le Verträ9e zu

verstehen, die auf den I'iamen eines flaushaltsmit-
gliedes bei'einem privaten oder öffentlich-recht-
Iichen Lebensversicherungsunternehmen oder einer

privaten Pensionskasse abgeschlossen worden sind

und die eine Kapital- oder Rentenleistung für den

FaII iles Todes unil,/oder Erlebens (Erreichen einer

vereinbarten Altersgrenze) zum Inhalt haben'

Achten Sie bitte darauf, daß die Versicherungen

bei dem Haushaltsmitglied eingetragen werden' auf

dessenNamensieabgeschlossensind'gleichgültig'
wer die Prämien bezahlt oder wer im Todesfall 'ler
Begünstigte ist.

Insbesondere gibt es folgencle Lebensversicherungen:

a) Risikoversicherung
Sie hat ausschließlich die vorsorge gegen das

finanzielle Risiko eines vorzeitigen Todes-

falles zum Ziel' Im Erlebensfall bei Ablauf

sieht sie keine Leistungen vor'

@
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b) Todesfall- und Erlebensfallversicherung
Die Versicherung wird - weDn der Versicherte
nicht vorher gestorben ist und deshalb die Ver_
sicherungssumme fällig wurile _ zu einem im Ver_
trag festgelegten zeitpunkt ausgezahlt (2.8.
wenn der Versicherte sein G0. lebensjahr vol1_
endet hat).

c) Lebensversicherung auf zwei verbundene Leben
Sie wiril in der Regel von Ehepaaren abgeschlos_
sen. Stirbt einer der Vertragspartner, wird die
Versicherungssunme an den überlebenden partner
ausgezahlt. Hier ist die zutreffende Ziffer für
beide personen einzutragen.

d ) Ausbildungs-,/Aussteue rversicherung
Beitragszahler und Versicherter ist hier ein
Elternteil. Die Versicherung wird zu einem ver_
einbarten Termin ausgezahlt (2.8. voraussicht_
licher Beglnn des Studiums bzw. 25. Lebensjahr
für die Aussteuerversicherung) .

e) Private Rentenversicherung
Sie sichert dem Versicherten für das Alter ein
zusätzliches Iaufendes Einkonmen.

Hat ein Befragter eine oder mehrere Lebensver_
sicherungen abgeschlossen, fragen Sie bitte nachder Gesamtversicherungssunme aus al1en Verträgen.
Bei privaten Rentenversicherungen ist als Ver_
sicherungssr.unme clie ,l44 -f ache Monatsrente zugrund.e
zu 1egen.
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Ethraibe zusatzleistungen, wie doppelte Todesfall-
leistung bei Unfatltod, Berufsunfähigkeitsrenten'
witwen- und Waisenrenten sowie Erhöhung der Ver-
sicherungssumme clurch Gewinnanteile - Bonuä -
bleiben unberücksichtigt.

(G). E rwerbstät it, Arbeits ende

Hier tragen sie bitte den Namen der Firma' des Ar-
beitgebers, der Dienststelle, des Geschäftes' der
Praxis, des eigenen Betriebes ein, bei dem das je-
weilige Haushaltsmitgtied beschäftigt ist' verwen-

den Sie bitte keine nur örtlich bekannten Kurzfor-
men der Firmennamen Der Nane der Firma ist ein
Hilfsmerkmal und dient ausschlie ßIich der genauen

Zuo des wi rtschaftszwe iges

Eine zvreite Erhrerbstätigkeit liegt vor' wenn in
der Berichtswoche neben der Haupterwerbstätigkeit
eihe weitere Tätigkeit ausgeübt wurde, gleichgül-
tig, ob diese regelmäßig oder nur gelegentlich
ausgeübt wird.

Die Mithilfe in einem vom Haushalt bewirtschafte-
ten landwirtschaftlichen Betrieb neben der norma-

len Tätigkeit z.B. gift als zweite Tätigkeit'
Zweite Tätigkeiten sind oft sogenannte Nebener-

lverbstätigkeiten (ob Entgelte zu versteuern sind
oder n.icht, ist unbedeutend) '

v,lenn diese Frage bejaht wircl , müssen alle nicht
durchkreuzten Spalten in cler Zeile "Zweite gegen-

wärtige Ervrerbstätigkeit" für diese 2' Erwerbs-

tätigkeit beantwortet werden' vergessen sie bitte
nicht, die Eintragung der "Lfd' Nr' der Person im

Haushalt" in der Vorspalte vorzunehmen'

4/b Fi rma,
Betrieb

1 zweite
Erwerbs-
rätigkeit
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öffent-
I icher

st

Erläuterung

Zum öffentlichen Dienst ist derjenige zu zählen,
der im Dienste des Bundes, eines Landes, einer Ge_
meinde, eines Gemeindeverbandes oder anderer Kör_perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent_
lichen Rechts oder der Verbände von solchen steht.
Hierzu zählen Tätigkeiten bei:
- Behörden äes Bundes, der Länder, der Gemeinden

und der Gemeindeverbände, z.B. Regierung und
Ministerien, GemeindevertraLtungen, Rechnungshöfe,
Oberfinanzdirektionen, Finanzämter, Staatshoch_
bauämter, Bauämter, Zol1ämter, polizei, Bundes_
hrehr, Bundesgrenzschutz, Ordnungsämter, ö f _
f e n t I i c h e Kindergärten, Schulen und
Hochschulen, ö f f e n t I i c h e kuLturelle
Einrichtungen (Theater, Museen, Bibtiotheken),.
Sozialärnter, ö f f e n t 1 i c h e Kranken_
häuser, Heilstätten und Altersheime, Gäsund_
heitsämter, Wasser- und Schiffahrtsdirektionen,

- Gerichten des Bundes und der Länder,
- rechtlich unselbständigen Unternehmen und recht_

lich selbständigen Unternehmen im Besitz der
Länder und Konmunen, die zur Erfü1lung öffent_
licher Aufgaben in Form einer Körperschaft desprivaten Rechts geführt werden, z.B. hlasserwer_
ke, Verkehrsbetriebe, Energieversorgungen, Flug_
häfen, Binnen- und Seehäfen,

- Bundesbahn, Bundespost,

- Kommunalen Zweckverbänden7 z.B. Krankenhaus_
zweckverbände, Schulzweckverbände, Abwässer_ undAbfallbeseitig ungs zhreckve rbände ,
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- Trägern der Sozialversicherung ' z'B' Bundesver-

sicherungsanstalt für Angestellte' Lanclesver-

sicherungsanstalten, gesetzliche Krankenkassen

(AOK, Ersatzkassen), Berufsgenossenschaften'
Bundesanstalt für Arbeit einschl' ihrer Dienst-
stellen, Krankenhäuser unil Gesundheitsilienst der

Träger iler Sozialversicherung'

- Bundesbank, Lancleszentralbanken'

- sonstigen juristischen Personen' die überwiegenil

aus öffentlichen Mitteln finanziert werilen' vor-
wiegend aus dem Bereich der wirtschaft un'l For-
schung (2.8. Max-Planck-Gesellschaft' Frauen-

hofer-GeseIIschaft) '

zum öffentlichen Dienst sind n i c h t zu zäh-

len Tätigkeiten bei:

- Kirchen, karitativen organisationen' wohlfahrts-
verbänden, religiösen Stiftungen' privaten'
kirchlichen oder karitativen Kindergärten und

Schulen, auch wenn sie staatlich anerkannt sind;
p r i v a t e n Krankenhäusern' Heilstätten'
Altersheimen uncl wohnheimen' auch bei solchen'
deren Träger Kirchen, karitative organisationen
oaler Wohlfahrtsverbände sindi p r i v a t e n

kulturellen Einrichtungen' auch clann nj'cht' wenn

sie Zuschüsse von Kommunen erhalten'

- Runclfunk- und Fernsehanstalten'

- rebhtlich selbständigen wirtschaftsunternehmen;
die im Besitz des Bundes' cler Länder' der Ge-

meinilen oder cler Gemeincleverbäncle sincl und nicht
zur ErfülIung öffentlicher Aufgaben dienen'



41

Frage-Nr Erläute r ung

- Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen
Rechts (2.8. Industrie- und Handelskammern,
Hanilwerkskammern, Ärzte- und Rechtsanwaltskam_
mern, Verbände der Sozialversicherungsträger),

- privaten Kreditinstituteni Bundes- und Landes_
kreditanstalteni Sparkassen, auch solche nicht,
deren Träger Gemeinden bzw. Gemeindeverbände
sind; Bausparkasseni privaten Krankenkassen,

- privaten Forschungsinstituten, auch solche
nicht, die überwiegend oder ausschließIich aus
Aufträgen des Bundes, der Länder und der Konunu_
nen finanziert werden.

Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zum
Wirtschaftszweig. Richten Sie sich nach dem über_
wiegenden vrirtschaftlichen Schwerpunkt des örtl,i_
chen Betriebes (nicht des Unternehmens), in dem
die einzelnen Haushaltsmitglieder beschäftigt
sind. Umfaßt ein Betrieb mehrere Aufgabengebiete,
so ist das überwiegende Betätigungsfeld der ört_
lichen Einheit anzugeben.

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabrik),
Lebensmitteleinzel_handel (nicht HandeL), Steuerbe_
ratung (nicht Büro).

Zivildienstleistende geben den Wirtschaftszweig
des Betriebes, der Firma an, in dem (der) sie
ihren Zivildienst leisten.

4/c Wi rt-
schafts-
zweig
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Nennen Sie bitte den genauen Beruf, den die Perso-
nen z.Z. ausüben, nicht den früher einmal erlern-
ten.
Beispiele: Bilanzbuchhalter (g!9!! Angestellter) I

Postschaffner (nicht Beamter), Eliesenleger (nicht
Facharbeiter ) .

zivildienstleistende geben die äugenblicklich aus-
geübte Tätigkeit an-

Beschäftigt ein selbst iqer nur Mithelfende Ea-

milienangehörige (ohne Lohn,/Gehalt), tragen Sie
bitte Selbstäncliger ohne Beschäftigte ("0") ein'
zu den Selbständigen zählen auch Hausgewerbe-

treibende.

Wenn jemanil im Betrieb eines Verwanilten ohne Lohn

oder Gehalt mithilft und für diese Tätigkeit keine
Pflichtbeiträge zur Arbeiter- oder Ange6tellten-
rentenversicherung zahlen muß, ist er sogenannter
Mi r Familienangehöricer. Haushaltsmit-
glieder, die sich als Mithelfende Familienange-
hörige bezeichnen, jedoch rentenversicherungs-
pflichtig sind, sind aIs Arbeiter oder Angestelfte
zu zäh1en, je nachdem, ob sie Beiträge zur Arbei-
ter- oder Angestelltenrentenversicherung ent-
r ichten.

A1s Beamte zähLen auch Beamtenanwärter' Beamte im

Vorbereitungsdienst, Geistliche und Beamte der
Römisch-Katholischen Kirche und der Evangelischen
Kirche in Deutsclrland.

Stellung
tm uf

4/d
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Die Bezeichnung tBeamter,, wird häufig auch für An_gesteLlte verwendet, so z.B. bei Versicherungs_
beamten, Bankbeamten, Betriebs_ und SoziaLbeamten.
In diesen FäLlen tragen Sie Anqestellter (u4' ) einIn der Regel werden Sie aus dem Namen der Firma
erkennen können, ob die Bezeichnung Beamter beider betreffenden Erwerbstätigkeit in einem solchenSinn gebraucht worden sein kann oder nicht. InZweifelsfätrIen fragen Sie die Auskunftsperson bitte
nochmals genau.

Arbeiter ("5") sind sowohl Facharbeiter aLs auchangelernte Arbeiter und Hilfsarbeiter.
ALs Auszubildende gelten auch praktikanten, VoLon_täre und Schü1er an Schulen des Gesundheits$resens,
die gleichzeitig praktisch ausgebildet lverden.
Handwerklich und Iandwirtschaftlich Auszubildende
zählen zu den gewerblich Auszubildenden.

Berufssoldat en haben sich auf Lebenszeit zum lVehr_dienst verpflichtet
Zeitsolda ten sind diesen gleichgestellt;
pflichtung ist jedoch auf eine bestimmte
schränkt (2, 4,9 oder 12.Iahre).
Wehidienstleistende sind personen, die nach Been_digung ihrer SchulzeLl- bzs. Ausbildung ihren lvehr_dienst in der Bundeswehr von derzeit lS Monatenableisten.
Zivildi stende lehnen den Dienst mit der Waf_fe ab und ve'rrichten ansteLle des Wehrdienstes ei-ZiviLdienst vorrangig

ihrä Ver-
Zeit be-

nen im sozialen Bereich.
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Iienn eine Tätigkeit zeitlich befristet ist' wird

der Ablauf des Arbeitsverhältnisses im allgemei-
nen im Arbeitsvertrag vereinbarr-' z'B' saisonbe-

dingte Tätigkeit, spezieller Ausbil'lungsvertragr
Jahresvertrag, Werkvertrag, ABM-Vertrag (vertrag

im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der

Bunilesregierung). Beachten Sie aber bitte auch'

daß ein Arbeitsvertrag auch durch mündliche Ab-

sprache .zustanclekommen kann'

(H). Tätiqke itsmerkmale

Bei cler Angabe der überwiegenden Aufgabe sollen

clie Zwischenüberschriften Ihnen eine grobe orien-

tierung bei der zuordnung zu den einzelnen Kate-

gorien ermöglichen'

Die der Erwerbs täticen sind ggf in die

unter "1" bis genannten Kategorien zu

Lassen Sie diese Frage bitte auch beantworten'

wenn nur eine gelegentliche Tätigkeit vorliegt'
Liegen mehrere Grün'le für eine Teilzeittätigkeit
vor, tragen Sie die nie'lrigste Signierziffer ein'

"übersetzen". Die befragten Personen denken ja

oftmals nicht in den aufgeführten abstrakten Be-

zeichnungen.

In vielen FäIIen (insbesondere bei gehobenen Tä-

tigkeiten) kann der Aufgabenschr"erpunkt nicht nach

der ArbeitszeLL bzw' den Arbeitsstunden festgelegt
werden. Dann können Sie tediglich nach der über-

tragenen Aufgabe 
, 
zuorclnen'

Beispiel: Führungskräfte werden - zeitlich gese-

hen - überwiegend telefonieren' Briefe schreiben'

Daten aufnehmen und weitergebeni aber ihre Aufgabe

besteht im Kern darin,zu. di'sponieren' zu führen

oder zu Ieiten ( " 7' ) '

!/1 Arbeits-
vertr

1 überwie-
gende
Täti9-
keit

@
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Frage-Nr.
ErIäu terung

Für Auszubildenrle ordnen Sie die Äufgabe bittenach der zu erlernenden Tätigkeit zu.Soldaten haben die überwiegende Aufgabe dessicherns und Bervachens (r,9x ).
Nun noch einige Er1är
"überwiesend .,"s"üb::;TI:;-::.den Gruppen der

nrL t elns 1tAlle Tätiglieiten, die sich h auptsächlich auf dasInganghalten von Maschinen und halb- bzw. vollau_Eomatischen Anlagen beziehe n, z.B. Regeln bzwSEeuern automatiseher Produktionsanlaoen, Wartenvon Maschinen und Eah rzeugen, Kontrolle der rich_tigen Einstellung von Maschinen und Anlagen. DasbIoße Bedienen von I'laschinen, z.B. am Fließband,ist hier nicht gemeint; es ist den Gewinnen/Her_stellen zuzuordnen.
Gehr ste Ilen
Gewinnen von Rohstoffen (Kohle, Erz, Erdöl, Mine_rale ) .
Erzeugen von landwirtschaftlichen und handwerk_lichen produkten.
Bearbeiten und Verfornung von Werkstoffen, wobeidie Substanz dieses Werkstoffes nicht verändertwird (2.8. HoIz, Metaller Kunststoftel.
verarbeitung und verformung mehrerer werkstoffe zueinen oder rnehreren produkten (von Stoften zu Be_kleidungr von Leder zu Schuhen und Taschen).
Montieren, Zusamnenbauen nehrerer in der Regelvorgefertigter TeiIe zu einem ganzen oder neuenTe iI produkt.
I'lontieren/fnstalli.eren: Einrichten oder Einbauenvon Heizungsanlagen, I{asser_/Gasleitungen usw.



Erage-Nr.
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Erläuterung

sonal- u.a' PIänen'

e DienstI eistu en

Reinigen von Textilienr
Fahrzeugen, Maschinenr

organisieren, disPonieren
wicklung von betrieblichen

Repar aFur,/ttandel
Auch Vermitteln von Wohnungen' Immobilien'

beitskräften (zu "4")'

("7"): Vor
Absatz-,

Ar-

allem Ents-
Ab1auf-, Per-

Räurnen,
Straßen,

GIas, Gebäuden'
Kaminen (zu "8")

sichern (zu "9"): Neben Tätigkeiten' die sich aus

der Gewährleistung cler öffentlichen Sicherheit er-

geben (PoIizei, Feuerwehr)' auch solche der priva-

ten und gewerblichen (Sicherheitskontrolle' vierk-

schutsz, Det'ekteien)' wie auch der naEionalen (Bun-

deswehr) und der Gesundheit (Desinfektion) '

Betreuen (zu "0"): Geistige Betreuung erstreckt

1"""=.I;i-iot-tot religiöses GebieE' sondern auch

auf das wissen (Bibliothekare' Museumsfachleute) '
Pf legen von l'lenschen und Tieren'

Publizieren, kühstlerisch arbeiten (zu ..0..): Neben

bildenden und darstellenclen Künstlern' Musikern

und Schriftstellern auch die TätigkeiEen in der

Bild- und Tontechnik (soweit in verbindung mit

künstlerischer Aussage)' iler Fotografen' der Ge-

sEaltung von Räumen' Flächen (Dekorationsmaler)

uncl B1ättern (Grafiker)'
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Frage-Nr.

4/1.) Stel lung
im Betrieb

Erl äu terung

Die AbEeilung des Betri ebes, zu der ein Arbeits_Platz gehörtr kann sich von der Art der überw te-genden Tätigkeit der e inzelnen Befragten s elbstdurchaus unterscheiden, z.B. ist für eine Schreib-kraft in der Forsch ungsabteilung eines Großbetr i e_bes ,4, (nicht "7" ) anzugeben. Sind die Befragtenin einem klei neren Betrieb bes chäftigt, der nichtin Abteilungen gegliedert ist, so tragen Sie bitte,,0,, ein .

Mi t der ,'Stellung 
imdes rrwerbs;;;;;:rT Betriebtr solr die Funktion

gegeben werden. 
nnerharb der firma/Behörde an-

Zur Abgrenzung de
r e rnlA nse s r. ri. ;;;:*:::äii:i:::, I, ":;1, i:::;:gehörigen sind Hir
aufgeführt. or."""""'"" 

in Forn von Beispielen
rufsbezeichnungen 

Beispiele können auch als Be-
Kontrorle zur Beruauftreten' 

sollen aber nicht ars
Berufsangabe kann -t:t::::"-verstanden werden. Die
sehr unterschiedli 

nach Art des Unternehmens ein

-.", ln ","", ;;;;;:Hr::T:j llll.",I".::::;:Qualifikation und r

ein verkäufer für rd:her 
verantwortung haben ars

Entsprechend wird 
{urzwaren in einem Kaufhaus.

hobene Fachkraft,, 
;ich der erstere als "herausge-

wlihrend der zweite 
rerstehen und u7u eintragen,

lich wird die chefs 
einzuordnen ist. Ahn-

ters(mit hohen Ante 
kretärin eines Abteilungsrei-

einer höher"n 
"o.rr"t, 

serbsEändiger Tätigkeit)
kraftn, (,'4u). 

angehören als die. "schreib-
Umgekehrt ist jedocl
s i ch der 

"" r,";;;-;r';:"1, t;::;t" i;":::::";" :":r_nern pharmareferenten
schaft ars qualifirr'tt*"' der in seiner Eigen-
werkes Ärzre besucr;:'::.":;:fi':;,, ":";:#:li:;"_
leiter,/Referent - ei
Ausbirdung ,'6,, oder l'r'uuttuntnr sondern je nach

4t/18 Be tri ebs-
abteilung
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Er Iäute r ung

Frage-Nr '

4/20-4/2
No7male Ar beits-
zeiE

t A ts ntl
G

Bei cler normalerv'eise 9e Ieisteten Arbeitszeit sind

gelegentl iche ocler einmal ige Abweichungen nicht zu

Krankheit, gesetz-
berücks ichtigen ( z.B. UrIaub'

Kurzarbeit) '
Iiche Feiertage , Überstunden'

oder arbeitet ein
wechselt 'I

ie Arbeitszeit häufig
ten Sie um Angabe

Befragter nur qelegentlich bit
Arbeitszeit für

der durchschn ittlich geleis teten

einen längeren Zeitraum'

Der zeitaufwancl für den V{eg zur A:be-:ts-stätte ist

;.; "-;; r, u.' l' ::'{';t;.:: : rä::;: ;:l::."#:
cler zeitaufwand f ür u'"- "':=-::--]." ,"*. mit zur
a;" ;";';"*e an Lehrerkonferenzen usw'

Arbeitszeit; ebenso'nltt-ototttsbereitschaft 
aIs

Arbeitszeit '
Bei t'lithelfenilen Familienangehörilen 

tlarf nur iler

ze itauf wand' o' ott'ltii t"n" ot o" t::::;::::t:;:

,Ot'na""-tttschaftliche 
Arbeiten' beru(

werden'

Die "normale" Arbeitszeit kann bei 
'A:beitnehmern

z.B. von a"' t"':'t-t'llt"gritt' vereinbarten Ar-

beitszeit tuu'titntl'l -t"t-"tt regermäßi9 wöchent-

ti.n Üu"'"tunden leisten'

Beträgt tlie Arbeitszeit 38r5 stunden' so ist "38"

,.:=.:.:t- Erziehunesurraübr "::-:::' 
keine rä-

., n *.,. a u s üb e n r ji{:*:,::',:l:; :::i' =^, ""'";. 
= 
-

ziehungsurlaubs r

zeit an'



Frage-Nr

4/23 - r/2
iche

Arbeitszeit

Grund für Ab-
weichung der
Arbeitszeit

49-

Er 1äuterung

Zur zweiten Erwerbstätiqkeit:
Analog ist bei der Angabe für eine evtl. vorlie_
gende zweite Erwerbstätigkeit zu verfahren.
Von Personen, die neben einer zweiten Erwerbstä_
tigkeit noch eine weitere Iätigkeit (3. erwerbs_
tätigkeit) in der Berichtswoche ausgeübt haben,
sind die Stundenangaben der 2. und 3. Erwerbstä_
tigkeit zu addieren und bei der zlceiten Erwerbs_
tätigkeit einzutragen. --

Bitte tragen Sie hier ilie in der Berichtswoche
(24. - 30. April t9B9) tatsächlich geleistete Ar_
beitszeit ein. Hierzu zählen auch übe.rstunden.
Urlaubs- oder Krankheitstage und andere Ausfall_
tage (siehe Frage 4/26, 271 zählen nicht zur tat_
sächlichen Arbeitszeit.

Diese Frage ist zu beantvrorten, wenn die Arbeits_
zeit des ErwerbstätigeIr in der Berichtswoche kür_
zer oder länger war, als es der normalen Arbeits_
zeit entspricht.
Nennt man Ihnen gleichzeitig mehrere Gründe für
eine Abweichung, tragen Sie bitte die niedrigste
Signierziffer ein.

('02") wird in der Hauptsache bei Jugendlichen
und bei Beschäftigten in Betrieben oder Tätig_
keiten mit besonderer Gesundheitsgefährdung ein_
zutragen sein, wenn unter bestimmten Vorausset_
zungen Freizeit zu gewähren ist oder eine jeweils
festgesetzte Wochenarbeitszeit nicht überschritten
werden darf. Beachten Sie bitte, daß auch Arbeits_
freistellungen werdender oder niedergekommener
Iuütter den Arbeitsschutzbestirunungen zuzuordnen
sind. Zur Mutterschaft zäh1en sowohl der Mutter_
schutz aLs auöh der Erziehungsurlaub.
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Erage-Nr Er 1äute r ung

Arbeitsstreitigkeiten (uO4') trifft zu für Streiks
und AussPerrungen.

SchIec htwetterlage ("05') kommt hauptsächtich in
der Bauindustrie und der Landwirtschaft vor'

Kurzarbeit ('05") kann nur bei abhängig Beschäf-

tigten - also'bei Arbeitern und Angestellten - an-

geordnet werden, wenn z.B. wegen Auftragsmangel
weniger gearbeitet werden kann'

Arbeitsaufnahmg ("07") wäre dann einzutragen' wenn

eine neue Tätigkeit in der Berichtswoche' z'B' am

Mittwoch, aufgenommen wurcle'

Umgekehrt ist bei einer Beencligung im Laufe der
Berichtswoche ohne sofortige Aufnahme einer neuen

Tätiqkeit "08" anzugeben.
Teilnahme an erner Schulausbild un9 r Aus- oder

E'ortbifdunq (Schlüsselzahl "10") ist nur dann an-

zugeben, wenn diese nicht innerhalb cles Betriebes
stattfindet. Für Auszubildende, die am Berufs-
schulunterricht teilnehmen, trifft diese Kategorie

nicht zu.

Für Personen im Erziehungsurlaub' die keine Tätig-
keit ausüben, ist sonsti ünde niedr
Arbeitszeit einzutragen '

Ein Betriebswechsel muß nicht in allen FäIlen mit
einem Wechset des Arbeitgebers/Unternehmens ver-
bunden sein. Es ist tlaher auch anzugeben' wenn cler

Erwerbstätige zwat beim gleichen Unternehmen be-

schäftigt ist, jedoch zu einer anderen Zweig-

niederlassung gewechselt hat'

Ein Wechsel des ausgeübten Berufs kann auch ohne

Umschulung stattfinden' Auch Berufswechsel' ilie
ohne Eirmenwechsel erfolgten, sind anzugeben'

Betr iebs-
wechsel

@ Be r ufs-
wechsel

@

I Oere



E rage-Nr.

s/12-s/2
Samstagsarbeit,
Sonn- und/oder
Feiertagsarbeit,
Nachtarbeit,
Schichtarbeit

/12-s/1
Samstag sarbeit
bzw. Sonn- undr/
oder Feier-

rbeit

5',I

Er1äute rung

zur Beantwortung der Fragen zu den Sonderformen
der Arbeitszeit ist die erste Erwerbstätiqke it im
Z eit raum Februar bis i1 1989 heranzuziehen.
Personen, die ihre Tätigkeit in den letzten 3 Mo_
naten geweähseIt haben, beantworten die Fragen
bitte für die jetzige Täti9keir.

Die in den Anthrortkategorien verh,endeten Begriffe
zur Häufigkeit sind dabei wie folgt aufzufassen:
ständiq: normalerweise an jedem Samstag,

normalerweise an jedem Sonn_ und,/oiler Feiertag;
normalerweise nur nachts

regelmäßig: nicht ständig, aber in gleichblei-
benden Zeitabständen

geleqentlich: nicht regelmäßig (hin und wieder
oder in unregelmäßigen Zeitab_
ständen, auch einmalig)

Samstagsarbeit liegt vor, wenn die gesamte Ar-
beitszeit oder nur ein Teil auf den Samstag zwi-
schen 0.00 und 24.00 Uhr fäI1t. Dabei ist es uner_
heblich, ob es sich dabei um eine typische Ar-
beitsschicht oder um eine normale Arbeitszeit bei
Betrieben mit 5-Tage-Vtoche hanilelt.
Die Frage nach Sonn- und,/oder Feiertagsarbeit ist
zu bejahen, wenn eine person an Sonntagen oder an
Feiertagen oder sowohl an Sonn- als auch an Feier_
tagen arbeitete. Dabei kann die gesante Arbeits_
zeit eines Tages oder auch nur ein TeiI davon in
die Zeit von 0.00 bis 24.00 Uhr am Sonn-/Feiertag
fallen.

:Arbeitete eine Person z.B. von Samstag 22.00 bis
Sonntag 6.00 Uhr, so ist so!,roh1 die Erage nach
Samstagsarbeit a1s auch die nach Sonn- und/oder
Feiertagsarbeit zu bejahen.
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Erage-Nr.

Nacht-
arbeit

Nacht-
arbeits-
stunden

Ertäuterung

Nachtarbeit ist Arbeit, die zwischen 22'00 uhd

6.00 Uhr geleistet wurde, gleichgüItig, ob sie
vorher begann, später endete ocler ob Beginn od.er

Ende innerhalb der zeitsPanne von 22'00 - 6'00 Uhr

]ag.

Sofern ein Teil oder auch clie gesarnte Nachtarbeit
auf einen samstag und/oder einen sonn-/Feiertag
fiel, so sind auch die Fragen 5/12 und/oder 5/13

entsprechend zu bejahen.

Sofern die Frage nach Nachtarbeit (5'l14) bejaht
wurde, so sind hier die normalerweise auf den

zeitraum von 22.00 - 6.OO Uhr entfallenen Arbeits-
stunden einzutragen (2.8. wurclen bei einer Ar-
beitszeit von 17-OO - 2'OO Uhr 4 Arbeitsstunden
nachts geleistet).

wechselt jecloch ilie nachts geleistete Arbeits-
stundenzahl (clies kann durch Wechselschicht be-

dingt sein), so ist die durchschnittlich pro
Nacht, in cler die Person arbeitete' geleistete
Stunilenzahl einzutragen'

Arbeitete z.B. eine Person im wöchentlichen Wech-

seI in einer Frühschicht von 4'00 - 12'00 Uhr'

Spätschicht von 12.00 - 20'OO Uhr und Nachtschicht
von 20.00 - 4;OO Uhr,. so sind.die frühschicht mit
zwei und die Nachtschicht mit sechs Nachtarbeits-
stunden zu berücksichtigen' Der Durchichnitt von 4

Stunclen ist einzutragen'

1
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Frage-Nr.

Schicht-
arbeit

/17-s/2
Art der Schicht-
arbeit

Er1äute r ung

Eine Person leistet Schichtarbeit, wenn sie
a) ihre Arbeit zu wechselnden zeiten ausübt

(wechselschicht )

z.B. - Frühschicht,/Spätschicht
- Frühschicht/SPätschicht/Nachtschicht

Tag schicht/Nachts chicht
- unregeJ.mäßige Schlcht (etwa 2 wochen

Friihschicht, dann 3 wochen Spätschicht)
- geteitte Schicht (TeiI der Arbeitszeit

am Vormittag, anderer Teil am Abend)

b) ihre Arbeit zwar z\ konstanter,
licher zeit ausübt

aber ungewöhn-

z.B - Dauer-/Nachtarbeit
- nur Frühschicht oder nur Spätschicht
- 24-stunclen-Dienst oiler 36-Stunden-Dienst

Arbeitete eine Person in einem Betrieb mit Schicht-
arbeit ausschließlich in einer nNormal-" oder "Ta-
gesschicht" (2.B. von 8.OO - 16.00 Uhr), so liegt
keine Schichtarbeit vor.

Es ist jede Frage nach der Art der Schichtarbeit
zu beantworten, faIls die Frage nach der Schicht-
arbeit l5/16) bejaht wurde-

AIs sonstige .Schicht,9i1t jede Schichtart, die
nicht in den Fragen 5/17-5/20 genannt wurde (z.B'
auch ein 24-Stunden-Schichtdienst bei cler Feuer-
wehr oder ein 35-Stunden-Schichtdienst von

ärzten).

@



Frag e-Nr.

Überwie-
gender
I.ebens-
unterhalt

Erl äuter ung

Auch für Erwerbstätige muß die Erwerbstätigkeit
nicht die überwiegende Unterhaltsquelle sein (2.8.
Auszubildende beziehen oft ihren Lebensunterhalt
von den Eltern).

Rentner, die noch erwerbstätig sind, können, je.
nach Umfang der Leistungen, überwiegend von. ihrer
Erwerbstätigkeit oder ihrer Rente leben.

Für Betriebsrenten aus einer betrieblichen AIters-
versorgung vermerken Sie in den (wohl seltenen)
Fällen, in denen iliese die überwiegende Unter-
haltsguelle darstellen, die Signatur,,3".

Ehefrauen, die z.B. aus einer "liebentätigkeit,,ein
geringes zusätzliches Einkomrnen beziehen, von den
sie nicht altein leben können, geben hier Unter-
halt durch Ehemann (.4n) an.

Regelmäßige Leistungen aus Lebensversicherungen
(einschl. der Leistungen aus 'den versorgungswerken
für bestirnmte Freie Berufe trie z.B. Ärzte, Apothe_
ker) sind aIs Unterhalt aus eigeneni Vermögen (',5,')
einzuordnen.

Stipendlen sind bei'sonstigen Unterstützungen
(2.B. BAföG, Vorruhestandsgeld) " einzutragen.

Bei Personeni die sich aufgrund von Tarifverein_
barungen im Vorruhestand befinden, gilt das sog.
Vorruhestandsgeld weder als Einkonmen aus Erwerbs_
tätigkeit noch a1s Rente. Bezieht ein Haushalts_
nitglied seinen überwiegenden Lebensunterhalt aus
den Vorruhestandsgeld, so ist ,'7" (Sonstigre Unter_
stützungen (2.8. BAföG, Vorruhestandsgeld) ) einzu-
tragen.
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Fr a9e-Nr .

/23 - s/26
öf fent I iche
Rente, Pension

ErIäuterung

Hiär sind aIIe Renten der einzelnen Haushaltsrnit-
gtieder anzugeben, auch wenn sie davon nicht ihren
überwiegenden Lebensunterhalt bestreiten' Unter-
scheiden Sie nach eigenen Versichertenrenten und

nach WiEwen-, Waisenrenten u'ä"

Eine eigene Rente bezieht 'ein Rentner aufgrund
seiner gezahlten Beiträge zu einer Versicherung'

Pensionen aus öffentlichen- Kassen erhalten nur

Beamte und Personen, die unter Art' 131 Grundge-

setz faIIen. Pensionszahlungen im Rahmen einer be-

trieblic\en Altersversorgung werden hier nicht be-

rücks lcht i9t.

1u Hi iebene dene

sind in den Iten. "Wi -, Wai enrenten Pen-

s l0nen usw. " anz eben.

Beachten Sie bitte auch, daß Kinder selbst' (HaIb-)

Waisenrenten erhalten und diese Renten nicht TeiI
der Rente der Mutter sind.

zu den "übrigen öffentlichen Renten" gehören auch

die Zahlungen der Altershilfe für Landwirte' also
die Landabgaberente und das Altersgeld'

Wenn jernand mehrere Renten nebeneinander erhäIE'
tragen Sie sie in der Reihefq nach der
des nonatl ichen Betrages. ein, getrennt nach eige-
ner bzw. witwen-, waisenrente. Die Renten der Ge-

set zI ich tenvers i (BfA, KRV, LVA) sinil
bei Dreifachbezug von !-ersichertenrenten vorrangig
einzutragen.

cher uno
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Frage-Nr.

s/27,28
Pr vate und
sonstiqe Ei.n-
konnen

ErI äuter-ung

Wohngeld ("0,') kann nur eine person im Haushalt
beziehen.
Sozialhilfe (,'t', ) erhäIt jedes einzelne Haushalts_
mitgliedr. das die Anspruchsvoraussetzungen er_
füIIt, so daß auch Kinder Bezieher von Sozialhitfe
sein können.
Erziehungsgeld ist aIs ,'sonstige öffentliche Unter_
stutzung'r (,'3,,) einzutragen.
oezieher von Vorruhestandsgeld aufgrund von Tarii_
verträgen (AIter mindestens Sg Jahre) erhalten
diese Zahlr,tngen vom früheren Arbeitgeber. Daher
ist dieses Einkommen den ,,Betriebsrenten" (,4,)
zuz uordnen.
Leistungen aus Versorgungswerken für bestinmte
Freie Berufe wie z.B. Arzte, Apotheker sind unter
"Leistungen aus der Lebensversicherung,, tZiffer
"7" ) einzutragen.
Private Unterstützungen (,'9,,) können z.B. auch diezahlungen sein, mit denen EItern ihre auswärts
st.udierenden Kinder unterstützen, oder Stipendien
sowie AI imentationszahlungen.

Auch kleine Kinder können schon eigene private
Einkommen beziehen, z.B. aus Vermietung oder eige_
nem Vermögen. Diese Einkonmen sind deshalb auchbei den Kindern selbst einzutragen.

jemand mehrere prlvate Einkorunen bezieht, tra_Sie diese bitte entsprechend ihrer Höhe ein.
lve nn
gen ,
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Erläuterung

Art des Sachbezuges

Frag e-Nr '

5/29,30
n

rragen sie bei dieser Frage bltte dl: -449-949E

ninxonm"nsarttn tür -'iea-ts ttausnattsntitqtiea - also

Iu"r, tUt Kinder - e1n'

Bitte böachten Sie' claß hier das Nettoeinkommen rm

"#;.",..,--:l:::::::,:"ll?l"iil)=':l::;l:;'"'"*ä"

u.ä. Beträge' _^_ qharen sind je-
zuschüsse zum Vermögenswirksamen 

t:tt"^:

;""; ;' -":..:i:*;:5;:l:ffi::'I.i?äll3 H:"',
schüsse, ggf' der r

einer Werkswohnungsmiete 
u'ä' Beträge'

Auch sachbe'on" tti"t"'a1bezü9e''o::rl::t"' "t"u
' ni., anzugeben' "tn'it-"t" 

ttaushaltsrnitglied von

; 
" 

; ".* * o 
" 

r.n- 
" :: lu"?:l; "trft# ;;'r1 

"i:'= r., -
unterkunf t '' =t t:ti: ult'""oo"'üse einzusetzen:
lich zum Lohn - tl

Freie KosE + lit

Heizung uno o

volle Kost
wohnung mit Heizung und

Be leuchtung

ohnung
,eleuch

e inschl '
tung

Monatl ich

DM 51 0r, --
D$ 275,40

DIri 234 '60

um80B

urn 30 t

um 40 B

i nkün fte
äaisenrentsen I

hilfen.

v,i i rd d i e f re i e Ko st 
=::: Jr:::i :::::.';:'1i1 ä

beitnehmer arlein' sonqEr'! 
----:,^-. aer sachbezüge

gehörigen gewährt' so ist der Wert der I

zu erhöhen:
1. Für die Ehefrau
,. tüt ledes Kind bis 'zun'

6' L'ebenslanr
3. Für jedes Kind in Alter
" 'i'-on-'"r'r als 6 Jahren

Bitte E'eachten Sie' daß auch Kinder E

;;.; ;;;;.n. cedacht ist hierbei an

AI imentenzahlungen und Ausbitdunqsbei
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Frage-Nr
Erläuter ung

Ei nkonmen
sche llark

in ausländischer Wähumzurechnen rrung sind in Deut_
Ilat ein HaushalEsnit
der anserüh;;;;ä.i:'ied Einkomrnen aus mehreren
träge zu addieren. 

len' so sind die einzelnen Be-
Tren nungsentschädi
niche a1s 

"r;;;:::"eenr 
Auslösunsen usr,/. eerten

Da Selbständigen o:
santen Jahres o"*ur" 

nur der Nettobetrag des ge-
.rur,'e".inr.o;.;=il::: ist, muß rür dier
r'ür serbständise La " "t"iti-;";;:;: 

Frase das

lienangehörrr.'"-nä"-ulirte bzw' tiithelfende Eami-
n" n t.n,e." i ;;.;n,]"^::::i.chtv::s i cheruns in de r
Höhe des .r";;;;".rauchen sie keine Ansabe zur
oie wichtigsten Einkzu 

machen (signatur ,,s0,).

l. Lohn oc.. cur.,"ilmensguellen sind:
2. cratifikation
3. un terneh;";;;.J;;. Monarssehal r )

4. die in den Frac
*orr"n"u.aun.-run 4/ZO _ 25 genannten Ein_

5. ArbeitsLosengeld,/_hilfe
6. X.i ndergeld

Die Beantwortung dirBitte beantro.a..,-a'rt""r Frage ist freiwiltig.
nen, die nicht mehr 

Le diese 
"ttg" ;;-tür perso-

oder geschi"o";;'-;r"*rheiratet (arso verwitwet
sie die 

"r.n. 
-r,,oJ.';i;"I].l"tis'e Personen rassen

s/31,32
eschl i eßungs_Eh

jahr



-59

ER SEN 1c88/
V

\/,1 ZUR ERHEBUNG

zur besonderen Beach'
den 0r1 t-Ausw ahIbezirkeq statt' Das

Die Erhebung findet nur 1n
ob Ihr Auswahlbezirk dazug ehört.

Statistische Landesamt sagt Ihnen'

AulEeen etnEs ERHEBUNGSBOGENS

Ein Erhebungsbog en ist für jeden Haushalt anzulegen' der in die

0,1 t-Auswahl ei nbezogen wurde' Die Befragung richtet sich auch

an Personen, die in Geme.inschaftsunterkünften leben' Private

Baushalte in Geme inschaftsunterkünften werclen wie no rmale Haus-

halte behandelt'

ZwECr neR BErRleulg --. ,_^_ ^^--m+wir. 11-
Der Reiseverkehr steIIt einen gesamtwirtschaftlich unil gese

schaftspolitisch außerordentlich wichtigen Tatbestän'l mit stei-

gender Bedeutung dar' Rund 1'5 MitI' Arbeitsplätze hängen in der

Bundesrepublik Deutschtand direkt oder indirekt vom Tourismus ab'

Eine laufende Beobachtung von umfang undl, struktur des Reisever-

kehrs ist deshalb insbesondere für Regierung und Parlament uner-

1äßtich. nntsprechendes Zahlenmaterial.dient dazu' die Notwendig-

keit politischer I'laßnahmen erkennen und ihren Erfo19 beurteilen

zu können. Hierzu zähren beispielsweise die stafferung cler Ferien-

termine, die Lenkung der verkehrsströme' aber auch Maßnahmen zur

Verbesserung des Rechtsschutzes der Touristen wie dlas 1979 verab-

schiedete Reisevertragsgesetz' Die Befragung soII ilaher jährlich

durchgeführt werden und insbesonclere Angaben über Reiseziele im

Inland und Ausfand, benutzte verkehrsmittef ilen Reiseantritt in

den Hauptferienmonaten' zusätzlich bei Inlandsreisen' Dauer' Art

der Reise sowie Unterkunftsart Iiefern'

e1 leI
E ode

fünf aufeinander fotgende Taqe

inander folgenden übernachtungen

( gteichbe-
sind alle Reisen, clie ) oder mehr
deutend mit vier aufe

zu dienstlichen ocler geschäftlichen
gedauert haben und nicht
zrrecken unternommen trorden sind. Hierzu zählen auch Kuren und

ve rschickungenr Ver$randten- u nd Bekanntenbesuche' Ferienbesuche

von Kindern und auch Aufenthal te in einer Zweitwohnung' wenn die

9en annten Voraussetzungen erfüIlt waren Nicht zu berücksichtigen

sind dagegen Geschäfts- und Dienstreisen oder lihnliche Reisen'
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die in Ausübunq einer gewerbrichen Tätigkeit standen oder derAusbildung für einen Beruf dienen sollten, und zrear auch dannnicht, wenn sie in Vsr[jn6ung mit einer Urlaubs_ und Erholungs_reise durchgeführt wurden.

Ei ne
(posi

Urlaubs- und Erholunosreise
tive Beantrdortung der Leitfr

zeitraum, d.h. in der Zeit

ist jedoch nur dann zu erfassen
a9e), wenn sie im Befragungs_

Mai s 30 i1
e zum

t werden. Ein überschrei_
vermieden werd.en

dieses Jahres, anqetreten wurden. Reisen von personen, diZeitpunkt der Befragung nicht mehr zum Haushalt gehören, bleibendabei unberücksichtigt ( siehe auch Frage 2 b).
ALs Ordnunqsangaben sind der Regierungsbezirk 1 970, die AuswahL_bezirks-Nr. sowie Ifd. Nr. des Bausha:.ts im auswählbezirk ausder Verteilungsliste zu übernehmen.und in den oberen Teil ilesErhebungsbogens einzutragen.

EI NTRAGUNGSTECH NIK FÜR STRICHIVlARKI ERUNGSBOGEN

fn den Zusatzbogen zu den Urlaubs_ und Erholungsreisen si.nd Antvrortenteils in Ziffern, teils 1m Str
Das für das maschinelLe Lesen

ichmarkierungsverfahren einzutragen
von Strictunarkierung,en benutzte "r,es e-gerät', erkennt schwarze Markierungen, die das Licht absorbieren undnicht reflektieren. Für die Eintragungen ist daher e in schwarz er BIei-sti ft (Nr. 2 verwenden. Farbstifte oder Kugelschrelber sind unge_ergnet.

Die zritreffende Artr.rort wird durch
chenden Markierungsfeld (zwischen

einen BLeistiftstrich lm entspre_
den Klammern) gekennzeichnet, undz$rar so, daß das Markierunqsfeld weitgehend ausgefüIlt ist. Wurdeirrtiimlich eine falsche Eint ragung vorgenommen, so ist die fehler_hafte Markierung sorqfäl tiq aus zur eren

lzt

Ein verschmutzter Bogen darf nicht verwendeben der Markierungsfelder muß in jedem Fal-I
Am Ende der Strichmarkierungsbogen befindet sich unter der über_schrift ."nur von statistischen Landesamt auszufüIren,, eine s_rg!i§r:leiste. Sie ist fiir die übertragung der vom ,,rtur;i"r";-.irrn.a..nu.r.r,Ziffern i_n masch'nelL resbare Normzlffern 

"".;;;";";:=;";.;; "."Statistische Landesamt keine besondere Anweisung gegeben hat, sinddaher hier vom fnterviewer keine Eintragunqen zu machen.
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2 EnlAurenuneen zu rluzelruen Fnneen

Frage-Nr. Er Iäuterung

zu den Fragen ist jeweils nur eine Antwort zu

markiereni Mehrfachmarkierunqen sind ausschließ-
lich bei den erqänzenden ordnunqsangaben in Frage

2c (tfct. Nr. (n) der Person(en) im Haushalt' s'
auch ErIäuterungen zu Fiage 1 ) zulässig'

Anhand der Leitfrage so11 festgestellt werden' ob

Haushaltsmitglietler im Berichtszeitraum Urlaubs-

und Erholungsreisen unternommen haben'

Bevor diese Frage jedoch gestellt werden kann' ist

darauf hinzuvrgisen, daß für die Erteilung dieser
Auskünfte keine Verpflichtunq besteht'

a) Keine Auskunft
Verzichten alle llaushaltsmitgliecler auf clie

Mitarbeit an diesem Erhebungsteil der Befragung'

ist das Interview beendet' Vergessen Sie aber

bitte nicht, eine entsprechende Markierung im

Erhebungsbogen unter Frage 1 einzutragen und in

die Spalte 25 dler Verteilungsliste zu übernehmen'

b) Auskunftsbereitschaft
Wird die Bereitschaft zur llitarbeit von allen
(siehe ba) oder zumindest von einigen Haushalts-

mitgliedern (siehe bc) erklärt' kann die Leit-
frage gestellt vlerden' Sie ist zu bejahen -
und die Fragen 2 bis 5 bzw' bis I sind auszu-

füIlen -, wenn mindestens eine Person' clie zum

zeitpunkt aler Befragung (Stichtag' Berichtswo-

'che) zum Haushalt gehörte und dlie für sich nicht
das Recht der Auskunftsverweigerung in AnsPruch

genomnen hat, im Berichtszeitraum eine (oder

mährere) Urlaubs- unil Erholungsreise(n) ange-

treten hat.

ba) Gemeinschaftliche Beantwortunq bei Auskunfts-

Haben sich a1le Haushaltsnitglieder zur Aus-

kunftserteilung bereit erklärt' so 9enü9t für
die Erfassung von Reisen' die von mehreren

1-8

Reise
1988 / 89?
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Frage-Nr.

bb)

Er läuterung

Haushaltsmitgliedern gemeinsam unternommen
rrurden, die Anlage nur eines Erhebungsbogens,
wenn alle beteiligten personen mit de.r qg;meinschaftIichen Beantwortunq einverstanden
sind.

I{ird die Leitfrage (Frage l) verneint
(keine Reise), kann auf die übernahme der
Lfd. Nr. der person im Haushalt aus der
Erhebungsliste verzichtet $rerden. Tragen
Sie bitte aber auch diese Verneinung in
den Erhebungsbogen und die Spalte 30 der
verteilungsliste ein. Wird die Leitfrage
dagegen bejaht, sind in Frage 2c für alLe
an dieser Reise beteiligten personen aIs
ergänzende Ordnungsangaben die 1fd. Nr.
aus der Erhebungsliste zu übernehmen. Die
Anzahldleser ergänzenden ordnungsangaben
muß dabei der zahl der Haushaltsmitglieder
entsprechen, die an dieser Reise teilge_
nommen haben (Frage 2b).

bei un it-schaft al1er Haushaltsmitqlieder
B

Erklären sich Haushaltsmi
schaftlichen Beantwo rtung

t9 Ii ede
nicht,

'r zI.Ir
berei'

qemein-
t, sindgetrennte Erhebungsbogen anzulegen.

In diesem FalI sind die erq anzenden O rdnungs-
anqaben ( lfd. Nr. der person im HaushaLt) in
Frage 2c auch dann zu übernehmen, wenn die
Leitfraqe (Frage I ) verneint wird (keine
Reise). Wird die Leitfrage dagegen bejaht,
ist zu beachten, daß für dieselbe lfd. Nr.
der Reise (rrage 2a) die Anzahl der ergän_
zenden Ordnungsangaben in Frage 2c kleiner
sein kann als die Zahl der an der *;;. b._
teili gten Haushaltsni tg Iieder.
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Frage-Nr.

Lfd. Nr.
der Reise

Er 1äuterung

bc) Tei Ausk ftsbereitschaft
ttaben sich nicht aIle Haushaltsmitglieder
zur Auskunftserteilung bereit erklärt' so

vermerken Sie clies bitte in der Verteilungs-
liste (SpaIte 'Bemerkungen"), damit das sta-
tistische Landesamt diese Personen - mit iler
gitte um Teilnahme - anschreiben kann'

AlIe erfaßten Reisen sinil mit einer lfd' Nr' zu

versehen, die auf dem Erhebungsbogen vermerkt wer-

den muß. Diese Nummer ist in chronologischer Rei-
henfolge entsprechenil dem Zeitpunkt des Reisean-
tritts zu vergeben. BeisPielsweise würde also die
im Mai iles Vorjahres durchgeführte Reise die Num-

mer 1, die im Juli (Sommer) die Numrner 2 untl die
im Letzten Dezember (Weihnachten) rlie Nummer 3 er-
halten.

Reisen, an denen mehrere Haushatrtsmitglieder teil-
genommen haben, erhalten dabei nur eine Nummer' Die

Angaben über die Reise zu clen Fragen 3 bis 5 bzw'

bis 8 brauchen dann nur einmal für aIle an .der

Reise beteiligten Haushaltsmitglieder gemeinsam

gemacht zu werden-

Für jede vergebene Nummer der Reise ist ein neuer

Erhebungsbogen anzulegen' Dies 9i1t z'B' auch

dann, wenn sich bei einem Haushaltsmitglied für
eine Reise an ilen selben Zielort andere Angaben zu

den Fragen 3 bis 5 bzw. bis I a1s bei den übrigen
Haushaltsmitgliedern ergeben (z'B' wenn Mutter und

Kind mit .der Bahn vorausgefahren waren u^d de? va-

ter einige Tage später mit dem Auto nachkarn) '

wird von einem Befragten ilie SelbstausfüIIung ge-

wünscht, ist ihm die lfil. Nr' der Reise; für die
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Frage-Nr.

Teil-
nehner-
zahl

Er 1äu terung

die Angaben erbeten ererden, mitzuteilen. Dabei ist
darauf zu achten, daÄ engaben für eine Reise, an
der r.reitere Haushaltsmitglieder beteiligt rraren,
unter derselben Lfd. Nr. wie die übrigen getrennt
erfaßten Angaben gemacht werden.

zahl er flaushal tglieder, die an der Reise
teilgenommen haben

Je Lfd. Nr. der Reise ist anzugeben, wieviele per_
sonen, die zum Zeitpunkt der Befragung noch zum
Haushalt gehören, an der im Befragungszeitraum
durchgeführten Reise beteiligt waren. Die Teilneh-
merzahl muß mindestens ebenso groß sein wie die
zahl der Personen (gleich zahl der ergärzenden Ord-
nungsangaben in Frage 2c), für die auf diesern.Er-
heburigsboge+ Angaben gemacht werden. Werden bei-
spielsweise für eine von drei Haushaltsmitgliedern
gemeinsam unternommene Reise (rnit derselben lfd.
Nr.) zwei Erhebungsbogen ausgefüIIt, so ist je-
weils die Frage 2b mit "drei" zu beantworten, wlih-
rend ergänzende Ordnungsangaben (Ifd. Nr. der per-
son) in Frage 2c nur für eine bzw. zwei Haushalts-
mitglieder einzutiagen sind.

In den vermutlich seltenen FäIlen, in denen an ei-
ner Reise mehr aLs neun Haushaltsnitglieder betei-
Iigt waren, oder in denen Reisen von personen un-
ternommen wurden, deren ]fd. Nr. größer aLs n09',
ist, muß für die gesonderte weitere Bearbeitung
ein entsprechender handschriftlicher Vermerk fest-
gehalten werden.

IMarkieren Sie die person bzw. die personen, die
aIlein anthrortet bzw. gemeinsam antworten mit der
1fd. Nr. der Person(en) aus dem Hauptbogen. Die
ZahI der Personen, für die brgänzende Ordnungsan-
gaben zu markieren sind, kann kleiner sein aJ.s die
Zahl der gereisten Haushal.tsmitglieder (Frage 2b).

2c Ergänzende
Oidnungs-
angaben
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Frage-Nr.

Reiseziel
s

Er 1äuterung

Führte eine Reise in mehrere Länder im In- oder

Ausland (bzw. Reisegebiete im Inland) ' so ist das

Lancl (bzw. Reisegebiet) zu kennzeichnen' in dem

die längste zeit verbracht wurde'

Hier ist zu berücksichtigen, claß das Reiseziel
,DDR, Berlin (Ost)' den Inlanclsreisen zugeordnet

ist.

Wirdl zu Frage 3a (l) ein Bun'lesland als zielland
angegeben (Schfüsselziffern 1 - 11)' dann ist bei

Frage'3a (2) auch das betreffende Reisegebiet im

Inland zu kennzeichnen. Führte eine Reise inner-
hal,b der Bundesrepublik Deutschlanil in ein Reise-
gebiet, clas in Frage 3a (2) nicht Damentlich auf-
geführt ist, so ist ttie Antwortkategorie 'Übrige
Reisegebieten zu markieren'

zur besseren Orientierung ist ilem Befragten die
beiliegende Kartenskizze cler Bundesrepublik
Deutschland vorzulegen, in iler die zu berücksich-
tigenden Reisegebiete abgegrenzt sind'

Wenn in Frage 3a (1) dagegen als Reiseziel "DDR'

Berlin (ost)" angegeben sird (Schlüsselziffer 12)

wird die Erhebung mit Frage 4 fortgesetzt'

Bei ausländischen Reisezielen ist cler Name des

Landes anzugeben.

tlarkieren Sie bitte den Monat, in dem die Reise

anqetreten wurde. Zu beachten ist' daß es hier
nicht auf alen Monat ankommt, ir: dem die Reise

überwiegend durchgeführt wurde' Ist beispielsweise
eine Reise Ende Apri11988 angetreten und Im

I4ai 1989 beendet worden, so ist überhaupt keine

!,!arkierung vorzunehmen (keine Reise im Sinne der

Befragungr $a der Reiseantritt noch vor dem er-
faßten Zeitraum liegt) '

3 vo rwi eg en-
des Reise-
zi eI

3a Re ise z ieI
Inland

4a Re ise-
antritt
(üonat)

3b



Fr ag e-N r

Re i se-
antritt,/
Wochenab-
schnitt,/
woche

-66

Er 1äuterung

Die Fragen zu 4b sind nur zu ste11en, wenn der
Reiseantritt in die Kalendermonate Juni bis Sep_
tember 1988 (p169g 4a) fiet; sie zielt darauf ab,
möglichst genau festzustellen, in welchern Umfang
von dem gestaffelten Ferienbeginn Gebrauch gemacht
wurde. Die mirglichst genaue Beantlrortung ist in
den FälIen von besonderer Wichtigkeit, in denen
als überwiegend benutztes Verkehrsmittel (Frage 5)
der "Pkw" angegeben wird.

Die Befragten können,sich vermutlich am ehesten
daran. erinnern, ob die Reise in der ersten (Wochen_
anfang) oder zweiten Wochenhälfte (Wochenende) an_
9etreten wurde. Entsprechend ist die Markierung in
Frage (l) vorzunehmen.

fm Anschluß daran ist die Frage (21 za stellen, ob
der Reiseantritt in die Kalenderwoche des Schul_
ferienbeginns fieI. Eine Antwort wird in der Regel
mög1ich sein, wenn an der Reise schulpflichtige
Kinder betäiligt hraren. AIs weitere Orientierungs_
hilfe ist den Befragten die auszugsweise Kalender_
übersicht (mit der Sommerferienregelung l9g6) vor_
zulegen. Die Beantnortung dieser Frage kann zur
Überprüfung der Frage 4a herangezogen werden (so
kann beispielsweise der Reiseantritt nicht ln die
Kalenderwoche des Schulferienbeginns gefallen
sein, wenn es sich bei den angegebenen Kalender_
monat des Reiseantritts bereits un den zweiten Fe_
rienmonat gehandelt hat) .

Bei der Frage nach dem über*iegend benutzten Ver_
kehrsmittel ist grundsätzlich nur das Verkehrsmit_
te1 anzugeben, das überwiegend für die Hinfahrt
zum Reiseziel (Land, Reisegebiet, Ort des Reise_
ziels im fnland oder Ausland) benutzt worden ist.
Bei der Benutzung verschiedener Verkehrsmittel ist
also nur das Verkehrsmittel anzugeben, das für die

5 Ve rkehr s-
mittel
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Frage-Nr.

Re i se-
dauer

Re i se art

Er 1äuterung

Iängste Strecke auf der Hinfahft zum Reiseziel in
Anspruch genommen worden ist' Bei Kreuzfahrten ist
-.unabhängig von der Anfahrt - grundlsätzlich "Son-

stiges" zu markieren.

Die Fragen 5, 7 und 8 nach der Dauer unil Art der

Reise sowie der Unterkunftsart sind nur für In-
landsreisen zu stellen.

Markieren Sie bitte die Gesamtdauer der Reise nach

den vorgegebenen, in Tagen gemessenen zeitsPannen'

Hier wird gefragt, welche 
'ler 

vier genannten Rei-
se'arten zutreffend ist; zu markieren ist die zu-

treffende Antwort- Dabei ist folgendes zu beachten:

a) Paus oder re n (durch Rei-

severanstalter) sind solche Urlaubs- und Erho-

lungsreisen, die von Reiseveranstaltern oiler
Reisevermittlern (2.8. Reisebüros, Jugendorgani-
sationen) ausgeschrieben und durchgeführt wer-

den. Sie schließen in der Regel die Ausgaben

für Beförderung (Transportrnittel) Unterkunft
und,/oder Verpflegung (Ha1ts oder Vollpension)
ein. Maßgebend für die Zuorclnung zur Reiseart
"Pauschal- ocler Gesellschaftsreise" ist die
Buchung bei einem Reiseveranstalter' sei es a1s

cruppen- oder Individualreise (Einzelreise)'
Eine Pauschal- und Gesellschaftsreise ist al-
Ierdings nur dann gegeben, wenn bei der Buchung

die Ausgaben für Transport, Unterkunft und Ver-
pflegung ganz oder teilweise einbegriffen §ind'

Hingegen ist nur der Kauf von Fahrkarten oder

Flugscheinen beim Reisebüro - ohne Buchungen

füi weitere Leistungen während der Urlaubsreise-
keine Pauschal- oder Gesellschaftsreise'

I

',1

7



Frage-Nr.

Unter-
kunftsart

_ 68

Er 1äu ter ung

b) Kur oder Verschi cl(unS sind Reisen, die auf ei-
gene fnitiative oder durch soziale Träger (Bun_
des- oder Landesversicherungsanstalt, Versor_
9un9s- und Fürsorgeämter, Krankenkassen und an_
deres) vorgenomnEn werden. Hierzu gehören auch
vom Müttergenesungswerk geförderte Aufenthalte
und Xi nderlandve rschick ung.

c) Ve en- r Bek und Sonstige
Reisen (nicht durch Reiseveranstalter) schließ_
lich umfassen alle Urlaubs- und Erholungsreisen,
die der Einzelreisende bzw. der Haushalt seLbst
organisiert hat; dies ist der FaIl, wenn die
Reise z.B. im eigenen oder fremden pkw unter_
nommen, Fahrtausueise Eesondert gekauft sowie
Unterkünfte unmittelbar bei der Beherbergungs_
stätte bestelLt bzw. bezahlt i{oralen sind. Hier_
zu gehören auch Reisen zu Vererandten und Be_..
kannten für Zwecke der ErhoLung und Entspannu.ng.

Die im Erhebungsbogen genannte cruppe Hotel, Gast_
hof, Fremdenheim Pensi on gehört zum Beherbergungs-
gewerbe. Hierzu zäh1en auch: Hotelpensionen, Mo_
tels, Kurhotels, Hotels garni, Kurheime, Kurpen_
si onen.

Hei-Istätten und Sanatorien - auch Spezialkranken_
häuser (KIiniken) - nehmen Genesende und Erho_
lungssuchende (2.A. Kurgäste) auf.

Ferien- und Erholunqsheime sind Beherbergungsstät_
ten, die - meist von Unternehmen, sozialen und
karitativen fnstitutionen unterhalten _ hauptsäch_
Iich Angehörige bestimmter personenkreise aufneh_
men (2.n. Kinderheim).



Frage-Nr.

-69

Er Iäuterung

eI' außer Bau

werden von privaten Haushalten - haupt sächlich in
den spitzenmonaten des Reiseverkehrs - angeboten

und in Anspruch genonunen' Handelt es sich jedoch

um eine Unterkunft auf einem Bauernhof' so ist

u

Pri rtie 1t zu

markieren

Privatouartier ohne Entqelt umfaßt aIle Privat-
quartiere, in denen clen-Haushaltsnitglieclern von

haushaltsfremden Personen (Verwanilten' Bekannten)

unentgeltlich Unterkunft gewährt wird (auch wech-

selseitiger wohnungstausch r'rährend der Ferien) '

Ferienhaus, Bunqalow, Appartement sind neuartige
Beherbergungsstätten, in denen jedermann aufgenom-

men werden kann; Verpflegung wird in der Regel

nicht geboten, aber Kochgelegenheit (Selbstversor-
gung) ist gegeben. Auch Zweitwohnungen sind dieser

GrupPe zuzuordnen.

Werden als Unterkunftsarten das zelt oder der

Wohnwagen angegeben, so ist die Rubrik nCampinq-

platzn zu markieren.

Nur yrenn keine der genännten Unterkunftsarten zu-

trifft, ist Sonstige L;nterkunft anzugeben'
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VI, F'G-ARBETT§KRAEFTESTIOHPROBE 1999
VI.1 ERLAEUTERLJNGEN ZUR ERHEBUNG

!g_r_Desonae ren se ach,tun$
Die Erhebung findet nur in den 0,4 t-Auswahlbezirken statt' Das sta-
tistische Landesamt sagt Ihnen, ob Ihr Auswahlbezirk dazugehört'

WAS IST DIE EG-A.RBEITS KRAEFTEST ICHPROBE?

Die Europäischen Gemeinschaften (EG) führen in ihren Mitgliedslänilern
eine gemeinsame Arbeitskräftestichprobe durch. Mit dieser Haushalts-
befragung sol1en insbesondere wichtige Ergebnisse über die Erwerbs-

tätigkeit, Arbeitslosigkeit und Bevölkerungsstruktur in der EG ermit-
telt yrcrden. Die EG-Arbeitskräftestichprobe, die erstmals.1960 und

seitdem schon wiederholt in den'Mitgliedsstaaten der EG durchgeführt
vrurde, hat sich aIs amtliche Repräsentativstatistik bewährt'

In Cler Bundesrepublik Deutschlanil sind in die EG-Arbeitskräftestich-
probelOOOOOHaushalte,was0,4$derBevöIkerungentspricht'einzu-
bez iehen.

DievonderEGbenötigtenDatensindzumTeilmitdehimMikrozensus
erhobenen identisch und werden cleshalb nicht mehr gesondert erfragt.
Darüber hinausgehende Fragen der EG-Erhebung sind auf dem Er9änzungs-

bogen enthalten.

I,IELCHETI ZWECKEN DIENT DIE EG-ARBEITSKRAEFTESTICHPROBE?

Die zunehmenden internationalen verflechtungen bedingen auch einen

steigenden Datenbedarf internationaler fnstitutionen ' Die EG benö-
tigt Daten zu den oben genannten Bereichen für Untersuchungen cler

wirtschaftlichen uncl soz.ialen Situation in den Mitgliedsländern' die
clie voraussetzung für arbeitsmarkt- und regionalpolitische Irtaßnahmen

bi lden .
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Für sorche lraßnahmen - vor alrem die'Mittelvergabe z.B. aus dem Re-
gionalfonds oder dem soziarfonds der EG - müssen gerechterweise ver-
greichbare Daten für aIle Länder zugrunde geregt nerden. solche ver-
gleichbaren Daten liefert die gemeinsane Arbeitskräftestichprobe.

Die verknüpfung dieser EG-Erhebung mit dem lt{ikrozensus - statt zweier
getrennter Erhebungen - ist zeitsparend und kostengünstig.

AUF I{ELCHEN RECHTSGRUNDLAGEN BERUHT D IE ERHEBUNG?

Die Rechtsgrundlage für die Ec-Arbeitskräftestichprobe ist die ver-
ordnung (EWG) Nr. 3473/BS des Rates vom T. Novenber 19gg zur Durch_
führung .einer stichprobenerhebung über Arbeitskräfte im Frühjahr l9a9
in verbindung mit dem Gesetz über die statistik für Bundeszwecke
(Bundesstatistikgesetz) und dem I.likrozensusgesetz (siehe VIII. Rechts-
grundlagen).

Die Mitglieder der ausgewährten Haushalte sind gemäB Artikel 2 der
EG-Verordnung in Verbindung mit s l4 Mikrozensusgesetz zur Beantwor_
tung der angeordneten EG-Fragen verpflichtet.

§ 14 des Mikrozensusgesetzes bestimmt, daß die für den Mikrozensus
geltenden Regelungen entsprechend auf die EG-Arbeitskräftestichprobe
anzuwenden sind- Dies girt nicht nur für die Auskunftspfricht, son-
dern auch für die verfahrensrechtlichen (und sonstigen) Vorschriften,
etwa zur schriftrichen AusfüIrung. Damit ist sichergestelrt, ilaß den
Belangen des Datenschutzes in der EG-Erhebung in gleichem uaße Rech-
nung getragen wird wie im Mikrozensus. Für rhre Aufgabe bedeutet das,
daß Sie die EG-Erhebung genauso wie den Mikrozensus durchführen.

ANLEGEN EINES ERGAENZ UNGSBOGENS

Für jeden Haushalt der 0,4
zungsbogen anzulegen.

t-Auserahlbez.irke ist minclestens ein Ergän-

Als orilnungsangaben sind der Regierungsbezirk ( 197ol , die Auswahrbe-
zirks-Nr. sowie die 1fd. Nr. des Hausharts im Auswahrbezirk aus der
Verteilungsliste zu übernöhriren.
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Yt ,2

Frage-Nr

l,f d. xr. der
Person im
aushalt

Situation
vor Beginn
der Ar-
be itsuche

Achten Sie biite darauf' daß die Reihenfolge cler

Personen mit der in der Erhebungsliste überein-

sti:nmt.

Diese E'rage ist nur 'von arbeitsuchenclen oder ar-

beitslosen Personen, also clenjenigen' die Frage

3/14, 3/15 oder 3/16 mLE t'Ja" beantvcortet haben'

zu beantworten'

Die Definition "erwerbs- bzw' berufstätig" ist tlie

gleiche t i. ait zu Frage 3/12 erläuterte'

Personen in Vollzeitausbildung ocler -fortbildung
(vor Beginn der Arbeitsuche) sind a1s Schü1er oder

Stutlenten einzutragen, auch wenn sie nebenbei eine

geringfügige Tätigkeit ausgeübt haben'

Dagegen gelten Auszubildende und Firmenpraktikan-

ten aIs erwerbs- bzw' berufstätig'

Diese Frage richtet sich nur an weiler erwerbstäti-
ge noch arbeitsuchentle Personenl d'Yr' an cliejeni-

g"n j.* Alter von 15 bis unter 65 'Jahrenr die die

Fragen 3/12 bis 3'215 mit "Nein" beantwortet haben'

Ertäuterung

Diese Fragen sind nur an Personen im Alter von

i5 bis unter 50 Jahren zu richten'

Es sinil sowohl Aus- uncl Fortbildungsmaßnahmen zu

i Frühere
Erwerbs-
tär keit

/17 - 6/1
Aus- uncl Fo rt-
bit

ERLAEUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN FRAGEN
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Frage-Nr.

rausbildung,
sonstige beruf-
Iiche Ausbildung

6/20 - 6

n ein
Jahr vor der
Erhebung

/21 - 6/26
ungswechsel

/27 - 6/e
ailn

Erwerbsleben,
Erwerbstät19ke it
Ende Aprl1 19gB

Er läuter ung

erfassen, die noch andauern, als auch solche, diein den letzten vier htochen besucht oder abgeschlos_sen wurden.

A1s sonstige Ausbildung, FortbiIdung, Umschulungist auch der Besuch einer Hochschule oder einerberufsbildenden Schule einzutragen.

Als erste berufliche Ausbildung gelten die Lehr_/Anlernausbildung, der Hochschulbesuch und der Be_
, such berufsbildender Schulen, soweit noch keineandere berufliche Ausbildung erworben wurde.

Mit der Erhebung von Daten über die Situation imVorjahr können inzwischen eingetretene Veränderun_gen eindeutig aIs tatsächliche Veränderungen dersituation der Befragten festgesterrt werden. Datendieser Art benötigt die EG für Vergleiche der Ent_wicklung in den einzelnen Ländern, lnsbesondere imHinblick auf den Arbeitsmarkt und die ggf. zu er_grelfenden uaßnahmen.

Diese Fragen sind nur zu beantworten, wenn derWohnsitz Ende April lgBB nicht,nit dem gegenwär_tigen Wohnsitz übeieinstimmt, also nrage 6/2C nit"Nein' beantwortet wurde. '

V91. die Er1äuterungen zu den entsprechenden Fra_gen der ltikrozensus-Erhebung,5liste ( 3/12 _ 3/16,a/14, 4/c).

6/1

Ausbild ung
der



Höchster Aus-
bildungsab-
schluß

Frage-Nr. ErIäuterung

sbi schl vor, so

Diese Frage stelft eine Kombination der im Mikro-

zensus zweijährlich erfragten Merkmale "allgemeiner

Schulabschluß" und "berufIicher Ausbildungsabschluß"

dar.

Geben Sie hier bitte nux den höchsten Abschluß an;

also dle zutreffende höchste ZLffer '

Liegt
i.st nach dem erreichten allgemeinen Schulabschluß

zu unterscheiden:
- ohne Schulabschluß " 1 "

- mit volks-, (Haupt-) ' Realschulabschluß "2"

- mit Fachhochschul-, allgemeiner oder fachgebundener

Hochschulreife "3'

Liegt ein berufficher Ausbildungsabschluß vor' so ist

der erreichte Abschluß den Kategorien "3" b's il6r' zu-

zuordnen:

BEl Abschluß einer Lehr-/Anlernzeit von mindestens 2

Jahren tragen Sie bitte ApgSUuß einer Lehr-/Anlffi

f r

P 3
sbi e s fI

ein. AIs berufliches Praktikum gilt eine mindestens

sechsmonatige Praktische Ausbildung, die meist vor

oder während der theoretis chen Ausbildung an einer

Fachoberschule, Fachschule , Fachhochschule oder Hoch-

schu Ie außerhalb dieser Schule absolviert wird, z'B'

Technisches
abschtuß ist
für Berufe,
möglich ist,

Praktikum. Gleichwertiger Beruf l

. das Abgangszeugnis einer Beruf
für die nur eine Berufsfachschu
z.B. I{öhere Handelsschule'

sfachschul-
sfachschulc
lausbildunt

Das Studium an Fachhochschulen ("5") führt zur Gradu-

ierung. Gleichwertig ist hier die Berufsakademie an-

zusehen,auchdiefrüherenAusbildungsgängeanHöhe-
ren Fachschulen für sozialwesen' Sozialpädagogik'

wirtschaftus\^,.un.lanPolytechnikenso\diediefrühe-
ren Ingenieurschulen'
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Frage-Nr Erläuterung

Hochschulabschluß ("5") beinhaltet auch das Studiuman Gesamthochschulen, Fernunlversi.täten, technischen
Hochschulen und pädagogischen sowie theologischen
und Kunsthochschulen. Hat der Befragte darüber hin_arls noch eine promotion erlangt, so ist ,,6,, einzu_tragen.

Siehe auch Erläuterungen zv Frage 2/ 31 - 2/33!
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VII
GESUNDHEI T

VII.1 ERLAEUTERUNGEN ZUR ERHEBUNG

zur besonder en Beachtung

Die Erhebung findet nur in den 0,5 t-Auswahl zirken statt. Das

statistische Landesamt teilt Ihnen mit, ob Ihr Ausvrahlbezirk

dazugehört.

ZWECK DER BEFRAGUNG

zur Beurteilung der Lage von Behinderten sind Angaben über ihre
wirtschaftliche uncl soziale Lebenslage, die mit denen der Gesamt-

bevölkerung verglichen werden können, notwenclig'

DieimMikrozensusausden''FragenzurGesundheit,.erhobenenDaten
sincl für eine effektive staatliche Gesundheits- und Sozialpolitik
unersetzlich, clenn nur der Mikrozensus liefert Angaben über clen

Gesundheitszustand der qesamten Bevölkerunq' Diese Angaben sind
für sinnvolle Planung cler Gesundheitspolitik, auch im Hinblick auf

die gesundheitliche Aufklärung der BevöIkerung, und iler sozialen
Maßnahmen, clie mit Krankheit un'l Erv'erbsunfähigkeit verbunden sind'
erforderlich.

MitdieserBefragungwerilenauchdieRauchgewohnheitenderBevöIke-
rung erfragt. Das Rauchen gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren'
ilie Gesundheitsschädi9ungen hervorrufen können'

ANLEGEN EINES ERGAENZUNGSBOGENS

GehörtlhrAuswahlbezirkzudenOr5t-Auswahlbezirken'istzujeder
Erhebungsliste auch ein Ergänzungsbogen anzuJ'egen'

AIs ordnungsangaben sind der Regierungsbezirk ( 197O1 t die Auswahl-

bezirksnummer gnd ilie tfd.Nr. des Haushalts im Auswahlbezirk von

iler Erhebungstiste/Verteilungslisie zu übernehmen'
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VII.2 ERLAEUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN FRAGEN

Frage-Nr.

/9 - s/13
Nr. der Per-

son, Geschlecht,
Geburts r

/15, 1

AmtI aner-
kan.nte Behin-
derteneigen-
schaft

Amtlicher
Bescheiil

Er1äuter ung

Achten Sie bitte darauf, daß die Reihenfolge der
Personen in diesem Bogen mit der in der Erhebungs_
Iiste übereinstinmt. Die Angaben zu ceschlecht und
Geburtsjahr, die von der Erhebungsliste zu über_
nehmen sind, können der Orientierung dienen.

Für diese Fragen besteht Auskunftspflicht. Sie
sind somit von allen Befragten zu beantworten. Die
Frage nach der Behinderung ist stets zu stellen,
auch wenn nach dem Augenschein die Vermutung gegen
das Vorliegen einer Behinderung spricht. Bei Be_
hinderungen handelt es sich häufig z.B. um innere
I(rankheiten. Nach alen Dateien der Versorgungsver_
waltung ist etwa jeder 10. Einwohner mit einem
amtlich festgestellten Grad der Behinderung (GdB)
bzw. mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
(üar) von wenigstens 30 t behindert.

Aufgrund des Schwerbehindertengesetzes vom
30.4.1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom
8.10.1979 stellt das Versorgungsamt einen amt_
lichen Feststellungsbescheid aus, der den GdB bzw.
den Grad der MdE in prozent ausdrückt. Außer den
Versorgungsämtern können auch andere Ste1l-en eine
Behinderung bzw. eine Minderung der Erwerbsfähig_
keit feststellen. Dazu gehören u.a.:
- Hauptfürsorgestellen (Gleichsteltungsbescheide

bis 1 . s.19741
- Berufsgenossenschaften
- Landesversicherungsanstalten bzw. Bundesver-

s icherungsanstalt
- öffentliche Dienststellen (nach DienstunfäLlen)
- Entschädigungsbehörden (Bescheide über Rentenan_

sprüche nach dem BEG)
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Frage-Nr. Er1äute rung

- Wehrbereichsgebührnisämter (sescheide über den

Anspruch auf Ausgleich nach § 85 des soldaten-
versorgungsgesetzes )

- verwaltungs- oder Sozialgerichte

Schwerbehinderte besitzen in der Regel auch einen
gültigen amtlichen Schwerbehinderten- oder Schwer-
(kriegs-)beschädigtenaüsweis. Im folgenden sind
darunter zu verstehen:
- die Ausweise über die Eigenschaft a1s Schwerbe-

hinderter, die seit 1 . 1 0. 1 979 ausschließIich von

den Versorgungsämtern ausgestellt werdeni
- die Ausyreise für Schwerbehinderte und Schwer-

(kriegs-)beschäiligte, ilie vor aem t.10.1979 auch
von einer anderen Behörde aIs dem versorgungsamt
(insbesondere von den Fürsorgestellen) ausge-
stellt wurdeni

- die besonderen Bescheinigungen über die Eigen-
schaft als Schlverbehinderter, die von den Ver-
sorgungsämtern bis zum 20.6.1976 anstelle der
Ausweise ausgestellt wurden.

Liegt nur ein Feststellungsbescheid des versorg-
gungsamtes und,/oiler ein gültiger Behindertenaus-
weis vor, so ist die Ziffer "1" einzutragen.

sofern nur ein Feststeltungsbescheid mit Prozent-
angabe des GdB bzw. der MdE von einer anderen amt-
Iichen SteIIe als dem Versorgungsamt vorliegt, je-
aocU(ein güItiger Behindertenausweis, so ist die
Zi.ffer."2" (sonstiger amtlicher Bescheid) einzu-
tragen. Dies wircl vor alIem dann der FalI sein,
wenn dieser sonstige amtliche Bescheid einen GdB

bzw. einen Grad tler MdE von unter 50 t aufweist'

Sind sowohl ein Bescheid cles Versorgungsamtes oder
ein gültiger Behindertenausweis als auch ein son-
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Frage-Nr.

GdB bzw.
Grad der
MdE

Fe ststell ung s besche idliegt vor vom(n) .,.

Er Iäuter ung

stiger amtlicher Bescheid vorhanden, so tragen Sie
bitte die Zi-ffer ',3', ein. Dabei ist es gleichgü1-
tig, ob Ausweis und Feststellungsbescheide sich
auf die gleiche oder - bei Mehrfachbehinderten -
auf andere (weitere) Behinderungen beziehen.

Die Signierziffern 1 bis 3 sind demnach wie folgt
zu vergeben.:

t f

a

Aushre

ne n

1

2

3

Ve r so rg ung samt
sonstiger Stelle
Versorgungsamt und
sonstiger StellE--

3

3

1 ) tlierzu zählen alle die zuvor genannten Auswei-se, Bescheinigungen für Schwerbehinderte und
Schwer- ( kr iegs- ) beschädigte .

Sofern derzeit weder ein Bescheid noch ein Behin-
dertenaushreis vortiegt, jedoch ein Antrag auf
Feststellung der Behinderung bzw. Minderung der
Erwerbsfähigkeit beim Versorgungsamt (oder einer
anderen SteIIe) gestellt wurde, über den noch
nicht entschieden ist, so ist die Ziffer "4" an-
zugeben.

Treffen mehrere Behinderungen zusarnmen, die a1le
durch eine Gesamtbeurteilung einer Verwaltungs-
behörde festgestellt wurden, so enthält der gü1-
tige Feststellungsbescheid clieser Behörde bzw.
der darauf beruheride Behindertenauslveis den zu-
sammengefaßten GdB bzw. Grad der !4dE. Dieser ist
für die Eintragung im Erhebungsbogen maßgeblich.
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Frage-Nr.

/17 - 7/3
Eragen zur Ge-
sunilheit

Er Iäute r ung

Liegen dagegen Feststellungsbescheide mehrerer
Stellen vor, so tragen Sie bitte den höchsten

festgestellten GdB bzw' Grad der MdE ein' weisen

aIle Bescheide den gteichen Prozentsatz äusr so

ist dieser anzugeben.

"Nicht bekannt" ist nur dann einzutragen' wenn

bereits ein Bescheicl vorliegt, der Befragte 
'len

cdB bzw. dlen MdE-Grad aber nicht kennt'

Die Beantvrortung iler folgenden Fragen zur Gesun'l-

heit ist freiwillig.

Für Personen, die zu ilem Fragenblock "Krankheiten
und unfallverletzungen" l7/17-7/23) keine Auskunft
geben, tragen sie bitte uOu bei der Frage 7/17 ein'

Beantwortet der gesamte Haushalt die Fragen des

Fragenblockes "Krankheiten und Unfallverletzungen"
Q/17-7/23) nicht, ist außerdem in spalte 29 cler

verteilungsliste "0" (keine Auskunft) einzutragen'
Geben nur '.einzelne Haushaltsmitglieder keine Aus-

kunft, wird in Spalte 29 der Verteilungsliste "1"
(Auskunft) vermerkt.



Fragb-Nr

'/17 - 7/2
Krankheiten und
Unfallverletz un-
9en

82

ErIäuter ung

Im Gegensatz zu den Fragen des Grundprogramms, diesich grundsätzlich auf die Berichtswoche oder denBerichtsstichtag (Mittwoch in der Berichtshroche)
beziehen, sind die Fragen über die Krankheit bzw.Unfallverletzung auf den Befragungstag bzw. aufdie letzten vier Wochen, zurückgerechnet vom Be_fragungstag, an dem Sie das Interview durchführen,
bezogen. Man bezeichnet diese Verfahrensweise aLs
Erhebung mit einem rrgleitenden Berichtszeitraunr,.
Der Berichtszeitraum ist atso nicht auf den MonatApril festgelegt, sondern richtet sich nach demTag, an dem Sie das Interview durchführen. von
diesem Tag (Befragungstag) ererden die vier Wo_
chen des Berichtszeitraumes zurückgerechnet.

In die Erhebung sind also personen einzubeziehen,
die während des vierwöchigen Berichtszeitraumes
- einschließIich Befr4gungstag _ an mindestens
einem Tag krank waren. Die Krankheit kann dabei
( I ) vor dem Berichtszeitraum begonnen haben und am

Befragungstag noch andauern
(2) vor dem Berichtszeitraum begonnen und im Be_

richtszeitraum geendet haben
(3) im Berichtszeitraum begonnen haben und am Be_

fragungstag noch andauern
(4) im Berichtszeitraum begonnen und vor dem Be_

fragungstag geendet haben
(5) am Befragungstag begonnen haben

Für eine person kann jeweils nur Krankheit oderUnfal1 angegeben werden. Beim Zusamjmentreffen vonKrankheit und Unfallverletzung ist das einzutra_gen, hras von Befragten als am schwerwiegendsten
betrachtet wird.
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ErIäuterungFrage-Nr

Wird zu clieser Frage keine Auskunft erteilt bzw'

mit ',Nein'r (9) geantwortet, bleiben,clie Fragen

7 /18.7 /23 unbeantwortet'

Eine Krankheit oder Unfallverletzung liegt dann

vor, wenn eine Person sich während des Berichts-
zeitraumes in ihrem Gesundheitszustand so beein-

trächtigt gefüh1t hat oder noch fühlt' claß sie

ihre übliche Beschäftigung nicht voll ausüben

konnte oder kann (z'u' Spielen ocler Kindergarten-

besuch bei Kinclern, Schulbesuch bei Kindern und

Jugendtichenr Berufstätigkeit' Hausarbeit' Frei-

zeittätigkeit bei nicht berufstätigen Personen) ''
Dabei kommt es nicht clarauf an' ob wegen der Be-

schwerdeneinArztinAnspruchgenonmenwurdeoder
nicht. !{urtte jecloch von einem Arzt oder tleilprak-

tiker eine Diagnose gestellt' nach cler eine Be-

hancllungnotwendigist,liegtinjeclemFalleeine
Krankheit vor. Hierbei kommt es - insbesondere bei

langfristigen Leiclen (z'B' Zuckerkrankheit' Blut-

hochdruck sinil meist chronischer Art) - nicht dar-

auf an, ob iler Befragte in der Ausübung seiner ge-

wöhnlichenBeschäftigungbeeinträchtigtwaroder
nicht. Auch ein angeborenes Lei'len und Körperbe-

hinalerung sind, wenn eine regelmäßige ärztliche
Behandlung erfolgt, aIs Krankheit anzusehen'

Schwangerschaft' Entbindung unil Wochenbett sind

nicht ats Krankheit anzugeben; damit verbundene

KomPlikationen, die zu einer vresentlichen Ein-

schränkung der üblichen Tätigkeit führen oder

ärztliche Behandlung erforderlich machen' gelten

dagegen als Krankheit'

Unfä1Ie sind plötzliche Ereignisse' die die ver-

letzungodereineanclereBeeinträchtigungderGe-
sunclheit eines Menschen verursachen (z'B' Gehirn-

erschütterung durch einen St.urz)'

1/1 Krank,/
unfallver-
Ietzt
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Frage-Nr

Dauer der
Krankheit/
Unfallver-
letzung

Andauern
der Krank-
heit,/Un-
fallver-
letz

/20 - 7/2
Behandlung, Ar-
beitsunfähi gkeit

Erläuter ung

Hier ist die cesamtdauer der Krankheit/UnfaL.Lver_
letzung anzugeben, auch die außerhalb des Berichts_zeitraumes (s. S. 82) liegende Zeit. Dauert die«rankheit noch an, ist der zeitraum bis einschl.
zum Befragungstag einzutragen.
Beispiel: Das fnterview findet am 5. Mai statt.

Die Krankheit begann am I l. März unddauert noch an. Die Dauer beträgt bis
einschl.5. Mai 55 Tage, d.h. die Kate_gorie ,'über 6 !{ochen _ I Jahr,, trifft
zu.

Dauert die Krankheit,/Unfallverletzung noch an- gleichgültig wann sie begonnen hat _ ist dieseFrage mit ,,Ja,, zu beantworten, auch wenn dieKrankheit erst am Befragungstag beginnt.

Diese Fragen beziehen sich nur auf eine Behandlungoder Arbeitsunfähigkeit in den letzten 4 wochen vorder Befragung (einschl. Befragungstag).

Ambulante ärztliche Behandlung kann durch einenniedergelassenen Alrgemein- oder Facharzt oder inder Anbulanz (potiklinik) eines Krankenhauses vor_genommen werden.
Eine stationäre Krankenhausbehandlung liegt dannvor, wenn ein Haushaltsmitglied mindestens zueiner Übernachtung in ein Krankenhaus aufgenommen
und dort verpflegt, ärztlich behandett oder aufsonstige Art medizinisch oder pflegerisch betreutwurde.

Nicht zu den Krankenhäusern zäh1en Einrichtungen,in denen nur eine ärztLiche überwachung ohne re_gelmänige ärztliche Behandlung stattfindet (2.8.Anstalten zur Unterbringung Gebrechlicher oder Er_holungsbedürftiger, Altersheime, pflegeheime) .

/2 Behandl ung
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Frage-Nr.

Dauer der
stationären
Behandlung

@ Arbeitsun-
fähigkeit

Art des
Unfalls

Er 1äute r ung

war oder ist eine Person in stationärer und ambu-

lanter Behandlung, so ist die stationäre Behand-

lung vorrangig.

Diese Frage ist von allen zu beantworten, die in
der vorfrage "in stationärer Krankenhausbehand-
1ung" angegeben haben.

Personen, die in den letzten 4 wochen stationär
behandett wurden' am Bef,ragungstag aber wieder
entlassen vraren, geben die Gesamtdauer der statio-
nären Behandlung an. Ist der Krankenhausaufenthalt
noch nicht beenilet, so ist ziffer "5" (noch andau-

ernil) anzugeben.

Arbeitsunfähig sind Personen, die wegen ihrer
Krankheit oder ihres UnfaIls mindestens einen voI-
J.en Tag im Berichtszeitraum ihrer Arbeit nicht
nachgehen konnten oder am Befragungstag nicht
nachgehen können.

Für Personen, die in ilen letzten 4 Wochen

bestimmte zeit arbeitsunfähig waren, aber

fragungstag wieder arbeitsfähig sind, ist Signier-
zLffer "1" einzutragen.

Personen, die am Befragungstag arbeitsunfähi9
sind, sei es daß sie erst am Befragungstag ar-
beitsunfähig geworden sind, sei es daß sie es be-
reits längere zeit sind, erhalten die Signatur "2"'

Diese Frage richtet sich nur an die Personen, die
in der Leitfrage 7/17 "unfallverletzt" (2) ange-
geben haben.

Als Arbei ocler Di unfalI gelten Unfä1.le, die

für eine
am Be-

Ersrerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit
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Erläuterung

(am Arbeitsplatz) zustoßen. UnfätIe auf dem Weg
zor bzw. von der Arbeit (Wegeunfälle) gehören
nicht zu den Arbeits- oder DienstunfäIIen, sondern
zu den VerkehrsunfäI1en.

Verkehrsunfäl1e sind Unfälle in öffentlichen Ver_
kehr und auf privaten Verkehrswegen. Dazu zäh1en
aIle WegeunfäI1e, d.h. auch solche von Fußgängern
ohne Beteiligung eines Fahrzeugs. Erfolgt der Ver_
kehrsunfaLl in der Ausübung der Arbeit (2.8. Bus-
fahrer) so ist,,erbeits-/Dienstunfal-1r einzutragen.
Zu den häuslichen Unfätlen zählen die UnfäLIe im
häuslichen Bereich (Wohngebäude einschl. zugang,
Boffläche, Hausgarten., Garage), die sich bei haus_
wirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen.

Nicht als häusliche Unfätle gelten Arbeitsunfäl1e
im häuslichen Bereich (2.B. Elektriker, Briefträ-
ger, hauswirtschaftliche Bedienstete), dagegen
aber UnfäLle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit.
Zu den FreizeitunfäIlen gehören UnfäI1e, die sich
bei a1s Freizeitbeschäftigung ausgeübt.em Sport und
Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder einer sonsti-
gen Freizeitbeschäftigung ereignen. UnfäILe von
Berufssportlern gelten aLs Arbeits-/DienstunfalI,
Sport- oder Spielunfä1le in der Schule oder im
häuslichen Bereich als sonstige Unfä1le bzw. häus-
Liche UnfäI1e.

Die Kategorie "sonstiger UnfalL (einsch1. Schulun_
faII)" umfaßt aIle sonst nicht zuzuorilnenden FäI1e
Hierzu zählen auch Unfäl]e, die sich bei einer
schulischen Veranstaltung außerhalb des Schulge-
ländes ereignen, nicht aber UnfäI1e auf dem Schul-
weg, die als WegeunfäIle den Verkehrsunfällen zu-
zurechnen sind.
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Frage-Nr

Gegen-
wärtiges
Rauchen

Früheres
Rauchen

Er1äute r ung

Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen

verstanden, auch wenn es sich nur um geringe
Tabakmengen handelt.

Hier ist nur dann eine Angabe zu machen, wenn

Frage 7/19 mit "Nein" beantlvortet wurde.

Tabakart

Täg 1 icher
zigaret-
tenkonsum

/30,3 Ver-
wendung
von Jod-
saI z

Es ist hier das Alter einzutragen, in dem erst-
mals mit regelmäßigem Rauchen (tägliches Rauchen,
auch wenn nur geringe Tabakmengen) angefangen
r.'rurde.

FaIIs mehrere Tabakarten geraucht werden (wurclen),

ist die überwiegende Art anzugeben.

Die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten ist
von alI denen, ilie gegenwärti9 überwiegend Ziga-
retten rauchen bzw. gegenwärtig Nichtraucher sind
aber früher überwiegencl zigaretten rauchten (d.h.
Angabe in 7/24 oder 7/25 = 1 bzw.2 sowie i-n 7/28

= 1 ) anzugeben.

Dabei ist von den gegenwärtigen Rauchern die z'ZE
täglich gerauchte zigarettenanzahl anzugeben, von

alen Nichtrauchern die in clem Zeitraum, in dem sie
regelmäßig - und zwar überwiegend zigaretten -
rauchten.

Eine zu geringe Jodaufnahme kann zu einer Vergrö-
ßerung der Schilddrüse führen. Jodiertes Speise-
salz trägt zur Erhöhung der Jodaufnahme bei.

Diese Befragung so11 Auskunft darüber geben, in-
wieweit diese Vgrsorgemöglichkeit bekannt ist und

genutzt wircl bzw. ob eine verstärkte Aufklärung
hierüber erforderlich ist.

/26,
bei Rauch-
beg inn

AIter

@

/2
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VtrI. 1 Gesetz
zur Durchführung einer Fepräsentativstatistik
über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt

(Mikrozensusgesetz)

Vom 10. Juni 19Bs

(rcrr. r s. 955 r)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das tolgende Gesetz beschlossen:

§1
Art und Zweck der Erhebung

(1 ) Über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt wird
in den Jahren 1985 bis 1990 eine Bundesstalistik aul
repräsentativer Grundlage (Mikrozensus) durchgef ührt.

(2) Zweck des Mikrozensus ist es, statistische Anga-
ben in tiefer tachlicher Gliederung über die Bevölie-
rungsstruktur, die wirtschatfliche und soziale Lage der
Bevölkerung und der Famitien, den Arbeitsmarkt, die
berufliche Gliederung und Ausbildung der EMerbsbe-
völkerung sowie die Wohnverhältnisse bereit-zustellen.
Dle Ergebnisse sind Grundlage für politische Entschei-
dungen in Bund und Ländern.

§2
Erhebungseinheiten

(1) Ehebungseinheiten sind personen, Haushalte
und Wohnungen. Sie werden durch mathematische
Zulallsverlahren au, der Grundlage von Flächen oder
vergleichbarer Bezugsgrößen (Auswahtbezirk) ausge-
wählt.

(2) ln den Auswahlbelrken werdBn die Erhebungen in
bis zu vier aufeinanderlolgenden Jahren duröhgeführt:
Jährlich wird mindestens ein Viertel der Auswahlbezirke
durch neu in dle Auswahl einzubeziehende AuswahF
bezirke erseizt.

(3) Enen Haushalt bilden alle Personen, dle gemein-
sam wohnen und wirtschaften. Wer allein wirtschaftet,
bildet einen eigenen Haushalt. Personen mit mehreren
Wohnungec sind in jeder ausgewählten Wohnung einem
Haushalt zuzuordnen.

§3
Merkmale

.(1 ) oer Mikrozensus erhebl Merkmale über persönli-
che und sachliche Verhältnisse, die zur statistischen
Veruendung bestimmt sind (Erhebungsmerkmalel oder
die, voöBhaltlich der Regelung in s 11 Abs. 4, der
Durchführung der Stichprobe dienen (Hitfsmerkmale).

(2) Oie Erhebungsmerkmale dürfen aul die tür die
maschinelle Weiteruerarbeitung bestimmlen Oatenträ-
ger übemommen werden. Hitfsmerkmale dürlen nur
getrennt von den Erhebungsmerkmalen auf gesonderte
tür die maschinelle Weiterveraöeitung bestimmte
Oatenträger übemommen werden, soweit sie nach § 1 1

Abs.4 oder § 13 Abs.5 veMendet werden dürfen.

§4
Ordnungsnummern

ole im Erhebungsverfahren :ur Kennzeichnung stati-
stischer Zusammenhänge vemendeten Nummern
(Ordnungsnummern) dürfen auf die für die maschinelle
Weiteruerarbeitung bestimmten Datenträger übemom-
men werden. Dlese Nummem dürfen nur Angaben nach
den §§ 5 und 6 über Gebäude-, Wohnungs- und Haus-
haltszugehörigkeit enthalten.

§s
Erhebungsmerkmale

(1) Folgende Erhebungsmerkmale werden jährtich
erlragt:
1. Gemeinde; Nutzung der Wohnung als alleinige Woh-

nung, Haupt- oder Nebenwohnung (s ,lZ Melde-
rechlsrahmengeseizli Zahl det Häushalte in der
Wohnung und der Personen im Haushalt Wohnungs-
und Haushaltszugehörigkeit sowie Familienzusam-
menhang (Zugehörigkeit der person zu einer
bestlmmten Wohnung und einem bestimmten Haus-
halt; Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie: Art
der VeMandtschafl; Schwägerschaft der Familien-
mitglieder eines Hausha[s); Veränderung der Haus_
haltsgröße und -zusammensetzung seit der letzten
Befragung durch Geburt, Tod oder Umzug; Baualters-
gruppe der erstmals in die Erhebung einbezogenen
Wohnurgen; Geschlecht; Geburtsjahr und -monat:
Familienstand; EheschließungsiahC Staatsangehö-
dgkeit

2.Erueösläligkeit, Arbeitssuche; Arbeitstosigkeit;
Nichterwerbstätigkeit; Kind im Vorschutattet Schü-
ler, Student; .

a) für Eeerbstätige:
Regelmäßige oder gelegentliche TätigkeiU Voil-
zeit- oder Teitzeittätigkeit; Ursachen einschließ-
lich der aöeitsmarktbezogenen Gründe tür Teil-
zeittätigkeil belristeter oder unbefristeter
Arbeitsvertrag; normalerueise geleistete
wöchentliche Arbeitszeit (nach Stunden und
Tagen) und tatsächtich in der Berichtswoche
geleistete Arbeitszeit (nach Stunden und Tagen)
sowie arbeitsmarktbezogene Gründe und andere
Ursachen lür den Unterschied; Slellung im Berut
Wirtschaftszweig des Betriebes; für personen mit
einer zweiten Eruerbstätigkeit zusätzlich: Stel-
lung im Beruf; Wirtschattszweig des Betriebes;
normalemeise geleistete wöchenfliche Arbeits-
zeit (nach Stunden und Tagen) und tatsächlich in
der Berichtswoche geleistete Arbeitszeit (nach
Slundef, und Tagen);
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b) lür Arbeitslose und Arbeitsuchende:

Bezug von Arbeitslosengeld, -hii'e: Art' AnlaB und

ä"r"i a"t Arbeitssuch;i Art und Umfang der

oäcfrten Tätigkeit; Verlügbarkeit lür eine neue

äu"ä.ü"rr"; ort"de tur oie Nichwertüsbarkeit

üä-ili"ü, ir"olaung, bastehende Tätiskeit und

andere Umstände):

c) fürNichteffieöstätige:
frühere Eßerbstätigkeit Zeitpunkt sowie arbeits-
ääiiiü"tonln" unJ andere Beendigungsgründe
iäiäi" rätaälatrgkeitwirlschaftszweis und stel-
lung im Beruf der letzten Tätigkeit:

d) für Kinder im Vorschulalter
Besuch von Kindergärlen;

e) lÜr Schüler und Studenten:
Arl der besuchten Schule oder Hochschule:

3 Art des üb€rwiegenden Lebensunterhalts (Erwerbs--' iäti"-Üt, Äo"itilosengeld, -hille; Hente' Pensjon;

üiEinait outctr gtern, Ehegatten oder andere; eige-

iä.-üää0s"", v"rmietuns, Znsen, Altenteil; sozial-
'iää, 

.on"tise unt"rstülzungen): Art der öt'entlichen
ää"iä i"".1"""n untergliedert nach eigener oder

wit*Ln-, w"is"nt"nte, -pension (Aöeiterrentenver-
ai"-tt"rrn's: Knappschafiliche Rentenversicherung;
Änä""i"r-n"nt"ni"nversicherung; Pension:. Kriegs-
Loiä""nr": unt"ttrersicherung; Rente aus dem Aus-
iJ"J, ouai" ötfentliche Bente); Art der..sonstigen
öfrentllchen und privaten Enkommen (wonngero;

iä.iäir,iit": BA!öG; sonstise ötlentliche Unterstüt'
iu-no: Betriebsrente; Altenteili eigenes Vermögen'
iinsän: Leistungen aus der Lebensversicherung;
;ffii"ir;;. vd;chtuns: private unterslützunsen):
uät" aä. äon"iti"hen Nettoeinkommens nach Ein'
iommenst<tassen ln einer Statlelung von mindestens
1 50 Deutsche Mark:

4- zuoehöriskeit zur geserzlichen Krankenversiche-' , nä n""i Kassenarten, Zugehörigkeit zur privaten

klä'ni"*"r"i"n"tung sowie sonstiger Anspruch aul

üi"n["nr"r.otgrng; Art des versicherungsverhält'
nlsses; zusätzlichor privater Krankenverslcherungs-
sc-ttutz en oes Versicherungsvorhältnisses (pflicht-'
iÄwirrii versictrert) und zweig dergesetzlichen Hen'
t*r"t"l-"ft"ang zur Zeit der Erhebung und ln den

ietaen zwotl Monaten davoc Zahlung von Beiträgen
in- ier .geserzricHen Rentenversicherung seit dem
1. Januar 1 924

miteinem Auswahlsatzvon 1 vom Hundert der BevÖlke-
rung;

5. Anzahl der Urlaubs- und Erholungsreisen von tünf-' 
una mehr Tagen; Zahl der beteiligten Haushaltsmit-

"iieoän 
geqinn und benutztes Verkehrsmittel: bsi

i""i"ni"Ä"n außerdem:' aelland: bei lnlandsrei'
sen außerdem: Art; Zel; Dauer und Unterkunftsart

mit einem Auswahlsatz von O,l vom Hunded der Bevöl-
kerung.

(2) Folgende Erhebungsmerkmale werden ab 'l 985 im

Abstand von zwei Jahren erfragl:

Berücksichtigung der Anforderungen des-Aöeits-
Ää*r"i:-stäir*ä im Betrieb; Beruls- und Belriebs-
wechsel;

2.höchster Schulabschluß an allgemeinbildenden- 'S"tri"n: 
Art, Dauer und AbschluB der schulischen

Jn'J päriti."Ä"n e"rufsausbildung sowie der berufli-

ctren ioaOildung und Umschultrng; Hochschulab-
schluß nach Art und HauÖtfachrichtung;

3. bei Ausländern: Aulenthaltsdauer, Zahl und Alter der-'i. 
Au"fanA lebenden Kinder, im Ausland lebender

Ehegatte oder Eltern;

4, Art und Größe des Gebäudes mit wohnraum' Nut-
zung derWohnung als Eigentümer, Hauptmieter oder
Untämieten Eigentumswohnung, Freizeitwohnung:
Einzugsjahr dei Haushalts: Ausstattung der Woh-
nrng;'ii XU"t", Kochnische, Bad oder Dusche und
wciArt der Beheizung und der Heizenergie; Fläche
der gesämten Wohnung: Zahl der Bäume mit sechs
und-mehr qm und der davon unteruermieteten oder
gewerblich genutzten Räume: Baualtersgruppe:
Leerstehen der Wohnung;
bei vemieteten Wohnungen außerdem:
iOf,JO"t monatlichen Miete und der Nebenkosten;
äääsisr"s-;o wesfall der Miete; Nutzuns als

öiä""r-,-G*.-, BeruJs' oder Geschäftsmietwoh-
nung;
bei Nutzung der Wohnung durch den Eigentümer
auBerdem:
Art und Jahr des Erwerbs

mit einem Auswahlsatzvon 1 vom Hundert der Bevölke'
rung.

(3) Folgende Erhebungsmerkmals werden im Ab-

stind von drel Jahren erlragit:

1. bel Erweöstätigen sowiE Schülern und Studenten:

ö-"r-"fnO" der Arbeits- oder Ausbildungsstätte;
i*oi.a"tfi"n benulztes Verkehrsmittel: Entlemung
,iäZäitäut*""0 tur den weg zur Arbeits' oder Aus-
bildungsstätte

ab 1 985 mlt ainem Auswahlsatz von I vom Hundert der

BBvölkerung:
2. Dauer elner Krankheit oder UnfallverlEtzung; Art des-' 

Ünäri"; Ärt uno oauer der Behandlung: oauer einer

ÄÄ"ii.rnrar,igr"it; Vorsorge gegen Krankheiten;
Krankheitsrisiken;

3. amtlich'anerkannte Behinderteneigenschaft und

Grad der Behinderung

ab 1986 mit einem Auswahtsatz von 0'5 vom Hundert
der Bevölkerung;
4. Art der privaten und betrieblichen Altersvorsorge'

Höhe dei Lebensversicherung nach Versicherungs-
summenklassen

ab 1 980 mit einem Auswahlsatz von 0,25 vom Hundert

. der Bevölkerung.

§6
Hllfsmerkmalo

(1 ) Hiltsmerkmale sind:

l. Votr und Famlliennamen der Haushaltsmitgliedec

2. TelefonnummeI
1. ausseübter Berul ln der eßten und a'eiten oder in
' ' 

ä"t üiit"" e*"östätigkeit Merkmale des ausgeüb-

iä'ä"illi ,"0 0"" Aöeitsplatres unter besonderer
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3. Straße, Hausnummer, Lage der Wohnung im
Gebäude;

4. Vor- und Familienname des Wohnungsinhabersi
5. Name der Arbeitsstätte.

(2) Das Hilfsmerkmal Name der Arbeitsstätte nach
Absatz 1 Nr. 5 darf nur zur überprüiung der Zuordnung
der Emerbstätigen zum Wlrtschaftszweig vemendet
werden.

§e
Auskunftspflicht

(l ) Auskunflspflichtig sind
1: zu den Merkmalen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs.2

Nr. 1 bis 3 und Abs.3 Nr. 1,3 und 4 sowie nach s 6
Abs. 1 Nr. 1 , 3 und 5 alle Volljährigen oder einen eige-
nen Haushalt führenden Mlnderjährigen, auch tür
minderiährige Haushaltsmitglieder. F0r volljährige
Haushaltsmitglieder, die wegen einer Behinderung
selbst nicht Auskunft geben können, ist jedes andere
auskunttspfllchtige Haushaltsmitglied auskunfls-
pflichtiq. ln Gemeinschafts- und Anstaltsunterkünf-
ten lst für Personen, die wegen einer Behinderung
oder wegen Minderjährigkeit setbst nicht Auskunft
geben können, der Leiter der Einrichtung auskunfts-
pflichtig. Die Auskunftspflicht für Oritte erstreckt sich
auf die Sachverhalte, die dem Auskunftspllichtigen
bekannt sind. Sie entfällt, wenn die Auskünfte durch
eine Vertrauensperson erteilt werden;

2. zu den Merkmalen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 und s 6
Abs. 1 Nr. 4 die Wohnungsinhaber, ersatzweise die
nach Nr. 1 Auskunftspftichtigen.

(2) Personen mit mehreren Wohnungen sind lür jede
ausgewählte Wohnung auskunftspflichtig nach Ab-
satz 1 Nr. 1 und 2.

(3) Widerspruch und Anrechtungsklage gegen die
Auttorderung zur Auskunttserteilung nach Absätzen t
und 2 haben keine aufschiebende Wirkung.

(4) Die Auskünfte über das Merkmal Eheschließungs-
jahr in § 5 Abs. i Nr. 1 sowie die tvlerkmale nacn § S
Abs. 1 Nr. 5, Abs.3 Nr. 2 und s 6 Abs. 1 Nr. 2 sind tiei-
willig.

§10
Erhebungsvordruck6

(l) Die Erhebungsvordrucke können maschinenles-
bar gestaltet werden. Sie dürten keine Fragen über per-
sönliche odgr sachliche verhältnisse enthalten, die über
die Merkmale nach den ss S und 6 hinausgehen. Oen
lnhalt der Fragen zu den Erhebungsmerkmalen nach s 5legt dle Bundesreglerung durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates fest.

(2) Die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fra-
gen können mündlich gegenüber dem lnterviewer oder
schrift lich beantwortet werden.

(3) Der Auskunftspflichtige kann diB in den Erhe-
bungsvordrucken enthaltenen Fragen gemeinsam mit
anderen Haushaltsmitgliedern oder tür sich allein auf
einem eigenen Bogen beantworten.

(4) Bei schriftlich€r Auskunttserteilung sind die aus-
gefüllten Erhebungslordrucke
a) unvezüglich dem lnterviewer auszuhändigen oder in

verschlossenem Umschlag zu übergeben oder.
b) innerhalb einer Woche bei der Erhebungsstelle abzu-

geben oder dorthin auf Kosten des Auskunftsptlich-
tigen zu übersenden.

Bei Abgabe in verschlossenem Umschlag sind Vor- und
f€milienname, Gemeinde, Straße und Hausnummer aut
dem Umschlag anzugeben. Bei Abgabe von Erhebungs-
vordrucken für mehrere Personen eines Haushalts in

§7
Erhebungsslellen

.Eöebungsstellen für den Mikroszensus sind die sla-
tlstischen Amter der Länder.

§8
lnterviewet

(l) Für dle Erhebung sollen lnterviewer eingesetzt
werden. Sie sind von den Erhebungsstellen auszuwäh-
len und zu bestellen.

(2) Oie lnterviewer dürfen die aus der lnteruiEwertätig-
keit gewonnenen.Erkenntnisse über Auskunftspflich-
tige nicht in anderen Verlahren oder für andere Zwecke
veMenden. Sie sind auf dis Wahrung des Statistikge-
heimnisses und zur Geheimhaltung auch solcher
Erkenntnisse über Auskunft spfl ichtige schrifilich zu ver-
pfllchten, die gelegenttich der lnteruiewertätigkeit
gewonnen werden. OiB Verpflichtung gilt auch nach
Beendigung der lnterviewertätigkeit.

(3) Die lnteruiewer müssen die GEwähr tür Zuverläs-
slgkeit und Verschwiegenheit bieten. Sie dürfen nicht
eingesetzl werden
1. ln der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung (Nachbar-

schatt),
2, wenn autgrund lhrer beruflichen Tätigkeit oder aus

anderen Gründen zu besorgen ist, dao Erkenntnisse
aus der lnteruiewenätigkelt zu Lasten der Auskuntts-
pfl ichtlgen genutzt werden.

(4) oie lnlerviewer sind verpfllchtet, die Anweisungen
der Erhebungsslellen zu befolgen. Bei der Ausübung
ihrerlnteruiewertätigkeit haben sich die lntervleweraus-
zw6isen; Wohnungen dürfen sie nur mit Zustimmung
elnes Verlügungsberechtigten betreten.

(5) Die lnterviewer sind berechtigl, in die Erhebungs-
vord!'ucke, soweit sie Voraussetzung lür die ordnungs-
gemäße Durchführung der lnlerviewertätigkeit sind, die
Angaben über die Zahl der Haushalte in der Wohnung
und der Personen im Haushalt, das Leerstehen der
Wohnung, den Vor- und Familiennamen des angetrotfe-
nen Auskunftspflichtigen (§ 6 Abs. I Nr. 1) sowie die
Hilrsmerkmale nach § 6 Abs. 1 Nr. g selbst eiuutragen.
Dies gilt auch ,ür weitere Eintragungen in die Eihe-
bungsvordrucke, wenn und soweit die Auskunftspflich-
tigen einverstanden sind.

(6) Di6 lnterviewer sind über ihre Rechte und pftichten
zu belehren.
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verschlossenBm Umschlag genügen auf dem Umschlag
äi" anguU"n eines auskunltspflichtigen Haushaltsmit-
gliedes.

(5t Zur ordnungsgemäßen Durchführung der lnter-
ui"'iläigi"it tin? Je Ansaben nach § I Abs'.5 satz 1.

,riv1ir""ä"" J"t lnterviewers mündlich' die vor- und

iä.irr"""rä".0"r übrigen Haushaltsmitglieder (§ 6
ä"."i i'i;.';j .;*ie dei vor- und Familienname des

fränrnniinri"u"r. (§ 6 Abs. 1 Nr' 4) mündlich oder 6nt-

ipiecttenO Absatz 4 schrittlich mitzuteilen'

§ 11

Trennung und Löschung

ItI Die Hiltsmerkmale nach § 6 sind vor der Über-

ni*" oli ett 
"ornEsmerkmals 

aul die tür die maschl'
n"it" W"ir"."rroeitung bestimmten Datent'ägBr von

di"a"n ,, trennen und gesondert aufzubewahren'

l2) Oie Erhebun0svordrucke einschließlich der Hills-
reirmate sind spätestens vier Jah;e nach Durchfüh'
rung des jährlichen Mikrozensus zu vernlchten'

13) Die Ordnungsnummern sind mit Ausnahme Cer

Hrt.er O"s Aus;ahlbezirkes zu löschen, sobald die

ir"".."nttang" zwischen Personen und Haushalt
iJ*i"-iäu.t'"it und wohnung durch Nummern' die

einen Flückgritt auf di6 Hiltsmerkmale und Ordnungs'
nuämern aü"sctttie0en, lestgehalten worden sind' oie
i,luäreroes eut"ahlbezirks ist nach Abschlu0 der Auf-
Lerettung der letzten Erhebung nach § 2 Abs' 2 zu

löschen.
lll Vor- und Familienname sowie Gemeinde' Straße'

ff"'ra*r", der befragten Personen dirlen lür die

ö;]ili;;, von Folselefragunsen nach § 2- Abs' 2
;;;";;a;-"td"". si; dürlen auch als Grundlase lür
äi" ö"*innrng g""igneter Haushalte zur Ourchtührung
ilr si"ti.tif. o-"iwirtschaftsrechnungen grivater Haus-

halte herangezogen werden'

zichtet werden kann, werden zusätzlich in den Jahren

löäili" rggz Iesterhebungen mit freiwilliser Aus-
tr"t ."tr1irr"s im Rahmen üer Erhebungsmerkmale
lä" S ä .it äi^", euswahlsatz bis zu o'25 vom Hundert

der Bevölkerung durchgelührt.

(2t Oen Testerhebungen sind alternative Verlahren

,rlätioä'tu r"s"n. Hleäei dür{en über die Hilfsmerk-

;ä;ach § 6 Äinaus weitere nicht personenbezogene

i;;;-#i" ärtaßt werden, di6 der Durchführuns der

i".iätr*iu"s"" einschlleßlich ihrer methodischen

Auswertung dienen'

(31 Bei der Fesllegung der alternativen Verlahren

n*i iui"äe ut',r där mittrodischen Auswertung der

äLäüs; ;irkt ein wissenschattlicher Beirat mit'

ö"i'ä"rät sätzt sich zusammen aus zwel Hochschul-

ät"i"'ärf O"t" C"biet der Stalistik und ilei vertretern
!äU;]i;;;;g. Der Beirat wird vom Bundesmini-

;;;;;i;;; ;;t üorschlas des Vorstandes' der oeut-
::lei-;i;ii;ii";h"n Gesellschatt beruren' Die rätiskeit
im Beirat ist ehrenamtlich'

14) Für die Ourchlührung der Testerhebungen ein'

""i,iLorLi' 
lhrer methodischen Auswertungen übermit-

tJn Ji" r.,r"ra"u"ttorden den Erhebungsstellen auf-vetr
iJ"i"^ JI" oalen der Enwohner, die in den auf der

äru-Jiase Oer Zutallsverlahren nach § 2 Abs' 1 Satz 2

ausgewählten Gebäuden wohnen:

1. Vor- und Familienname'

2. Tag de; Geburt,

3. Geschlecht,
4. Staatsangehörigkelt'
5. Familienstarrd-

(51 Dia Merkmale nach den Absätzen 1 
' 
2 und 4 sowie

aiJ-u'"i i"ni"it"tt ebungen zur Kennzeichnung statisti-
ili,o'iri.*."ntängJvenrendeten Nummern (ord-
iriä".*."rn1 dürlen mit Ausnahme der Daten nach

Ääiäi, a'i']i. i ,iro xillsmerkmale nach § 6 aul die tür die

üä'"-"1-l "ii J Wei terueraöe it un g besti mmten D ate nträ-
oer übemommen werden. Oie Ordnungsnummern eln-

äi.liäü;;iNrmmer des Auswahlbezirks und die

ü;ä;le nicn Absatz 2 satz 2 sind' soweit sie einen

äääärn "rt oi, Hillsmerkmale ermöglichen' späte-

"f"r"-"t 31. Dezember 1990 zu lÖschen'

16l Die Daten nach Absatz 4 Nr' 1 und Hilfsmerkmale

""ä ;;;;;";;ndert aufzubewahren' oie oalen und

ffiä;"ü;ü""""ie die Erhebungsvordrucke sind-spä-
i."i.ä" ,"äi.rir,t, nach Aufbereitung der letzten Erhe-

bung nach Absatz I zu vemichten'

l7'l Zu untenlchten Ist über Zweck' Art und Umfang
a"ll'i"t"rn"Ouns, die statistische Geheimhaltung

"äirr" 
r-uäi oä LSschung und vernichtung nach den

Absätzen 5 und 6.

§ 12

Unterrichtung

Die Auskunttspllichtigen sind schrittlich zu unterrich-
ten über

1. Zweck, Art und Umfang der Eöebung (§ 1)'

2, Ehebungs- und Hilfsmerkmale (§ 3 Abs' 1)'

3. die statistische Geheimhaltung'

4. die Auskuntlspfticht und cieverschiedenen Möglich-" [.it"n. int - äntsprechen (§ I Abs l und 2' § 10)

unä-Jie freiwiltisr<ell der Auskunftsedeilung (§ I
Abs. 4),

5. den AusschluB der aulschieb€nden wirkung von- wio"r.pirin und Anfechtungsklaga gegen dia Auf'
torderung zur Auskunttserteilung (§ I Abs' 3)'

6. Trennung und Löschung (§ 11) und

7. Rechte und Ptlichten der lnteruiewer (§§ B' 10

Abs.5).
§13

Teslerhebungen mit treiwilliger'Auskunftserteilung
(1 ) Zur Prülung, ob In künttigen Mikrozensuserhebun-

g"n g"nz oder teilweise auf die Auskunltspllicht vetr

t8) Eroebnisse derTesterhebungen' nach denen ganz

oa.-r t"li*eise aul dis Auskunttspflicht veftichtet wer-

;;; i;;", sind unvezüslich zu berücksichtigen oie
BundJsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nuno mit 2ustimmung des Bundesrates, unbeschadet
ä", ä"ftrns dieses Gesetzes, die Merkmale nach § 9
aUs, + zu e-meltern, lür die dia Auskünfta freiwillig sind'
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§14
Stichprobenerhebungen über Arbeitskrätie

in den Europäischen Gemeinschaften
(1) Die §§ 2 bis 12 und 1s tinden entsprechende

Anwendung auf die durch unmittelbar geltende Rechts-
akle der Europäischen Gemeinschaftän angeordneten
Stichprobenerhebungen über Arbeitskrätte,loweit die
Merkmale dieses Gesetzes mit den Merkmalen der
Stlchprobenerhebungen übereinstimmen utrd sich iusden Bechtsakten der Europäischen Gemeinschaften
nichts anderes ergibt. Die Merkmale in der Fassung des
Artikels 4 der Verordnung (EWG) Nr. gSSO/g4- de;
Rates vom 13. Dezember lgg4 zur Durchlührung einer
Stichprobenerhebung Ober Aöeitskrätte im Fiitriahr
1 985 (Amtsbl. der EG Nr. L 330/t ) sind auch insoweit,
als sie über die Merkmale dieses Gesetzes hinausge-
h6n, den Merkmalen nach § S Abs. 1 gteichgestellt.-

(2) Soweit Merkmale der Suchprobenerhebungen
über Arbeitskräfte die Merkmate nach Absatz 1 übir
schreiten, sind die Auskünfte lreiwillig. Oie ss.2 bis 1 2
und 1 5 finden mit Ausnahme der Vorschriften über die
Auskunft serteilung antsprechende Anwendung.

(3) ole E hebungen nach diesem Gesetz und die
Stichprobenerhebungen nach dan Absätzen t und ä
können bei den ausgewählten Haushalten und perso-
nen zur gleichen ZBit mit gemeinsamen, slch ergänzen-
den Erhebungsunterlagen durchgeführt und gemeinsam
ausgewertet werden.

§ 16

Strafvorschrift

" L":-"*9"9"1 s lS Abs. ä, auch in Verbindung mir
§ 14 Abs. 1 Satz I oder Abs. 2 Satz 2, Merkmaleäder
Oaten zusammenlührl, sobald die Merkmale nactr g f SAbs. t 

-aul 
lür maschinelle Weiteruerarbeitung be-stimmte Datenkäger übernommen woraen sinO, wäA mltFreiheitsskafe bis zu einem Jahr oder mit Geldslrafebestraft.

§ 17

Berlin-Klausel

Oieses_Gesetz gilt nach Maßgabe des s .l 3 Abs. 1 des
Oritten Uberleitungsgesetzes auch im Land Berlin.
Flechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 dei
Oritten Uberleitungsgesetzes.

(2) Ene Zusammenführung von Merkmalen nachAbsatz 1 oder von solc.hen Merkmalen mit Oaten aus
anderen stalistischen Erhebungen zum Zweck der Her-
stellung eines Personenbezugs außerhalb der statisti_
schen Aulgabenstellung dieses Gesetzes ist untersagt.

§18
lnkrafürelen

.. oieses Gesetz kitt am Tage nach der Verkündung in
Kratt. Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Durchf-üh_
rung einer Rep.äsentativstatistik der Bevölkerung und
des EMeöslebens vom 21. Februar .t983 (BGBI. I
S. 20l) außer Kraft.

§ 15
Vsrbot der Beidentifizlerung

(1 ) Dia aul Grund dieses Gesetzes erhobenen M6rk-
male dienen ausschlie0lich statistischen Zwecken.

.Oas vorstehende Gesetz wird hiemit ausgeledigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Bonn, den t0. Juni lg8s

Oer Bundespräsident
Weizsäcker

Oer Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesministar des lnnern
Or. Zimmermann
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vI I I . 2 Vsrordnung
zur Durchführung ",n", 

r"rr.*,1ffi,1äfjffiJ,":loofi"ärr*eruns und den Arb€itsmarkr

Vom 14. Junl 1985(rcrr. r s. 967r)
Aut Grund des s 10 Abs. 1 Satz 3 des ftf)ftöi"nir.: - ' - 'Ou/g; Marokko: Niederlandel. Nom€gen: Oster-

s".äuä",o, lbJuni 1985 (BGB. r S.955) verordnet reich: polen; Porlugali schweden; schweiz:

tf"-iü-",0".i"gi*rng mit Zustimmung ;;i Bundesrates: Spanien; Tschechoslowakeii Türkei; Tunesien:
Ungarn; Vereinigte Staaten von Amerika (USA)i

§ ' !:il:ä":i'"1"ü'"'!1li:X';:3"':l'""""'L1t" ""'-
Zu den Ertl€bungsmerkmalen nach § 5 Abs. 1, 2 und

s Jä. MkäiÄ""rJsesetres wird däi innart oer irageri 2 z! g 5 Abs' I Nr' 2

wie lolgt lestgelesl, 21 ili::": 
oder Berufstätiskeit in der Berichts-

regelmäßig; gelegentlich: nicht efrerbs' oder
berurstätig:

2.1.1 Für Eruerbstätige:
a) Tätigkeit: Vollzeit; Teilzeit;

b) Gr''lnde lür Teilzeittätigkeit:

Schulausbildung oder sonstige Aus' und Forl-
bildung; Krankheit, Unlalllolgen; Vollzeittälig-
keit nicht zu linden: Vollzeittätigkeit nicht
gewünscht; sonstigesi

c) Arbeitsverlrag: befristet: nicht befristet;

d) Zahl der nomaleileiso ie Woche geleisteten
Arbeitsstunden und -tage;

€) Zahl der tatsächlich geleisteten Aöeitsstun-
den und 'tage in der Berichlswocho:

0 Grund lür den Unlorschied ilischsn talsäch-
lich und normalerueise geleisteter Aöeitszeit:

Krankhsit, Kur, Heilstättenb€handlung; Atr
beitsschutzbestimmungen, auch Mutter-
schatti Urlaub, Dienstbefreiung; Aöeitsstrei-
tigkeiteni Schlechtwetledage: Kurzaöeit;
Aulnahme einer Tätigksit in der Berichtswo-
che: Be€ndigung einor Tätigkeit in der BF
richtswoch€: Arbeitsstunden zu ander€n Ter-
min€n gelei§tet (auch glEitende Arboitszsit);
Tellnahme an Schulausbildung, Aus- und
Fortbildung außoöalb des Betrieb€s: Fsier-
tag; sonslige Gründe b€i geringerer Aöeits-
zei-i; Ausglelch fürzu wenig geleistete Arbeits-
stunden zu anderen Terminen (auch gleitsnde
Arbeitszeil); Überslunden; sonstige Gründe
b€i höherer Aöeitszeit;

g) Stsllung im B€rul:
Selbständlger ohne Beschättigte: Selbständi-
ger mit Beschäftigten; mithelfender Familien'
ÄngehÖrige6 Mithellender in einem vom Haus-
hal selbstbewirtschatleten landwirlschattli-
chen Betriebi Beamter, Richteti Angeslellten
Arboiter, Heimarbeiter; kaufm./techn Auszu-
bildsndet gewerblich Auszubildendec Zeit-l
Berufssoldal (einschließlich BGS und Bereit-
schattspolizei): Grundwehr- und Zivildienstlei-
stender;

h) Wirtschattszweig des Betriebes, der Firma
usw.;

I Zu§5Abr.1t{r.1
1.,1 Gemeindsname;

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Hauptwohnung; Vorhandensein ein6, weiteren
Wohnung ln det Bund€srepubllk Oeutschland
einschlie8lich B€rlin (wesl);

Zahl der Haushalle in d€r Wohnung;

Zahl d6r Personen im Haushalt;

Angab€ der Zugeffirigkeit der Psrson zur ausgs-
wählten Wohnung:

Angab€ der Zugehörigkeit der Person zum aus-
g6wählt€fl Haushalt:

mit der ersten Person in der E hebungsliste (bzw.
dsssen Eh€gatle) vorwandl odor verschwägert:

Eheoatte: (Schwieg€r') Sohn/'Tochtec Enkel,
urenkel: vater, Mutlet; Großvater, -mutler; son'
stig€ verwandls oder verschwägerle Person;
nicht veruandl oder veßchwägerl;

Veränderung d€s Haushalts gsit der letzlen
Belragung durch:

Geburt Zuzu$ ToC Fotfzug;

Baualt€rsgruppo der Wohnung (soweit erslmals
in dl€ E h6öung einb€zogen):
vo( 1972i 1972 od€r später;

Geschlecht:
männlich: weiblichi '

GehrrtsiahI

GEbuttsmonal:
Januar-Mai; JunH)ozemb€r;

Familienstand:
ledig; verheiratet: verwitweu geschieden;

Eheschli€0ungsjahr d€r j€Eigen biw. letaen Ehe;

Staatsangohörigkeit (Land) :

Oeutsch: Algerien: Belgi€n: Dänemark Frank-
reichi Griechenland; GroBbritsnni€n und Nordir-
land; ldand (Rep.); ltalion: Jugoslawien; Luxom'

1.10

1.1 1

1.'12

1.13

't.1 4

1.r5
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2.1.2 Für Personen mit einer zweiten Erwerbstätigkeit

zusätzlich Angaben zurzweilen Enfleöstätigkeit:
a) Stellung im Borut:

Selbständigar ohne Beschäftigte; Setbständi-
ger mit Beschätflgton; mithelrender Famillen-
angahöriger: Beamter, Rtchter: Anggstaltte,:
Arbelter, Hsimarb€ilefi kautm./techn. Auszu-
bildendec geweölich Auszubild€ndo,: ZeiGl
Borutssoldat (einschli€ßilch BGS und Berelt-
schaflspotizel);

b).Wirlschattszwelg d€s Betriebes, der Firma
usw.;

c) Zahl der nomal€rweise ie Woche getoistelsn
Aö€itsstundsn und -lag6;

d) Zahl dsr tatsächtich get€lsteten AröeRsstun_
don und -tags in der B€richtswoche:

2.1.3 Für Aröeitslose und Aöeitssuchande:
a) Eezug von Arb€itslosengelü-hille:

aö€itslos mit Aö€ilslosengeld/-hilte; arbeits-los ohns Arb€itslosengeld/-hilfe; nicht
arbeitslos:

b) Arbeitssuche als Nlchtemerbstätlgen
nach Entlassung; eigqner Kündigung; freiwilll_
ger Unterbrechung; Ubergang in den Buhe-
stand; sons(iges: nicht arbeitssuchend:
Aö€itssuche als Erwerbstätiger
w€gen b€vorstehenden Verlusts od€r Beendl-
guno der g€gonwärtigen Tätigkeit z. Z. nur
Ub€rgangstätigkolt; SuchB nach 2. Tätlgkeit;
be3ser6 Arö€itsb€dlngungen gesucht; sonsti-
ges; nlchl arö€itssuchend;

c) Aö€ilssuche (2. Z bzw. ln den letzten vier
Woch€n) durch:
Arb€ltsamt private Vennltüung; Aulgabo von
lns€ralen; Bewerbung au, lns€ratei dlrskt€
B€woöunoi p€rsönilch€ Verölndung; sonstF
gos; Suche noch nlchl autganommen; Suche
abgoschlosssn (Artallsaurnahm€ ln Küze):

d) Art€itssuch€ selt:
w6nlg€r el! , ironat; 1 bli untgr O Monalsn;
3 bli utrlor E i,lonelen: y, bb unter 1 JahEI bls untsilI % JehroG Lh blr unter 2 JahrEn;. 2 und m€hr Jahren:

€) A't d6r S€sucht€n Täügkeit
Tätigkeit al3 S€tbständtge,
Tätigkelt ats Art€itn6hmen
nur Vollz€tttätigkgit: nur Teitzeittätigkeit: Vo[-
zeittätlgkeit gegebensntafls Teitzeiiläilgkeit
Teitzeittätigkeit gegebenenrafls Voflzeittltig-
keit so.Btlges;

0 v€rfügbar tür ein€ neue Tätigkeit innerfialb von
zw€i Wochen:
v€rtügbaf
nicht verfügbar wegen:
Krankheiti Ausbildung; noch boslehender
Tätlgkeih sonstiges;

2.1.4 Für Nichterworbstätigs:
a) Frühere Erwerbstäflgkeit:

srwerbstätig gewesen; noch nie erwerbstäli9
g6wesen:

b) Be€ndtgung der früheren Emerbstäflgkeit vor
weniger als I Monat: .t bis untsr 3 Monaten; 3
bts unter 6 Monaten: % bis unter I Jahr 1 bis
untsr 1rlr Jahren; I y2 bis unter 2 Jahren; 2 bis
unter 3 Jahren; g und rehr Jahren;

c) bei 8e€ndigung 6inerfrüheren Tätlgkeit in den
letzteo drei Jahron:
wichtigster Grund tür dle Beendigung der tetz-
ten Täflgkeit:
Entlassung; befristeter Arbeitsvertrag; Kündi-gung; Ruhestand vozeiilg nach Voruhe
standsregelung odsr Arteitslosigkeit Ruhe-
stand aus g6sundh6iflichen Gründen; Ruhe-
stand aus Alters- und sonstigen Gründen;
WehF/Zivitdienst; persönliche Gründe (auch
Studium); sonstiges;

d) Wirtschattszweig der tetzt€n Tätigkeit:
e) Steilung im Berut der letzten Tätigkeit:

Selbständiger ohnE B€schäftgile: S6tbständi-
ger mit Boschättigton: mithelfender Familien-
lngehörigec Beamt6r, Richter; Angesteilter;
Arüeite( Heimarb€iter: kaulm.-/techn. Aus-
zubild€ndar; gowerblich Auszubildender;
Zeit-lBerufssoldat (einschiloßltch BGS und
Bereitschafls@llzel); Grundwehr- und Zivil_
di6nsfleistendeC

2.2 Für Kinder lm Vorschutalter und tür Schüter und
Studenten:
Besuchvon:
Klndsrg6rlen/-hort Grund-, Haupt-, Volksschute;
R€ah/Berulsaufrauschulo; GymnasiumTfactr]
oborlchule; lntegrlerto Gesamtschule; Beruis-
lachschule, Ben sgrundblldungs-, Berursvort€-reltungsiahr Fachschulo: lacnnocnsclure:
Hochschuls; Borutgschul€.

3

3.r

Zu§5Aöo.1ilr.3
ÜbenrlegenOer Lebensunt6rfi alt:
Enmrbs-/Bsnlstätlgkeit; Arö€itslosengBtd/
-hllt6: B€nt€, Pension; Unterhalt durch Eittrn,
Eh€gatle oder andera Angehörige; elgenes Ver-
mögen, Vermietung, Zlnsen, Altenteil: Sozialhilte:
sonstlge Unterstützung€n (2. L BAft!G);

3.2 Art der ötlenilichen Rente, pension, u. ä.:

3.2.1 erste uJld gol. zw€il€ eigen€ (Versicherten-)
R€nte, Pension u. Ä-:

Arbeiteronlonversichorung; Knappschatfliche
Rentenversicherung; Angestelltenrentenveisi-
cherung; öfrsntliche pension: Kriegsoplerente;
Unfallversicherung: Rente aus dem Ausland:
übrige ötlsnfl lche Fente:
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3.2.2

3.3

3.4

4 Zu§5Ab!. 1tlt..t.
1.1 Krankenvergicherung,-versorgung:

Ortskrsnkenkasse; B€triebskrankenkasse (ein'
schließlich der dor Oeulschen Bundssbahn, der
Oeutschen Bund€spost und des Bundesver'
kehrsministeriums), S€e'Krankenkagsel ln-
nungskrank6nkaSs6: Bundesknappschalt; Er'
satzkass€: Landwirlschaftllche Krankenkasse:
6usländlsche krankenkasse und Sozialvgrsiche
rung Berlin (Ost); ptivate Krankenverslcherung;
Anspruch aul Krankenv6rsorgung als Sozialhil'
f€emptänger, als Krlegsschadenrentner odsr
Empfänggr von Unterhallshill€ aus dem Lasten-
ausgl€lch, lrei€ Holllürsorge der Pollzei, Bundes'
wehr und Zlvildlenstleistendsn;

4.2 Versicherungsverhältnis:
selbstversicherl:
plllchlvetsichert lreiwillig versicherl; al§ Rentnsr
versichgrl; Anspruch aul Krankenvsrsorgung als
Sozialhilte€mplänger, als Kri€gsschadenr€ntner
oder Emplänger von Unlerhallshllt€ aus dem
Last€nausgleich; Heillürsorge der Poliz€i' Bun'
desweht und Zivildlenstleistenden;
mitversichert b€i:

PflichtversichsrlBm; lreiwillig Versichertem; al3
Rentner Versichertem;

4.3 zusätzlichor privatet Krankenver6icherungs-
schutz
vortlanden; nicht vorhanden:

g€setzliche Rentenversicherung:
in der Eerichtswoche pflichtversicherl:

in der Arbglterrentenversicherung: in der Knapp
schaftlichon Bentenversicherung: in der Ange
stelltenrentenversicherung: in der Berichtswoche
nicht pllichtversichErt:

in den lEtzten 1 2 Monaten vor d€r Berichtswoche
pfllchtverslchsrt:

in d€r Arb€ilsß€nt€nversicherung: in der KnapP
schafllichen Rentenverslcherung; ln der Ange-
stelltenrentenversicherung; ln dEn lotzlen l2
Monaten vor dsr B€richtswoche nicht pfllchtver-
sichert;

in den letzten I 2 Monalen vor der Berichlswoche
lreiwilligversichert:,
in der Arb€iten€nlgnversicherung; in d€t KnapP
schatlllchen Rgntenversicherung; in det AngF
stglltenrentenversicherun$ in den letzten 12
Monalen vor der B€richlswochE nicht feiwillig
versich€ru

sonstige Zahlung von Beiträgen seit dem
l. Januar I 924:
in der AöeitBnentenversicherung: in der Knapf
schaltlichon Flentenversicherung; ln der Ange-
stelltenr€ntenversicherungi ln der Handwerker'
Versicherun$ kein€ sonstige BeitrEgszahlungen.

Zu§5Ab..1N?.5
Urlaubs- und ErholungsrEissn von fünt und mehr
Tagen:
lJrlaubs- und Erholungsreisen im Belichlsjahr
gereisl; nicht gBreisti keine Auskuntt erleill: Zahl
der Urlaubs- und Erholungsreisen;

ie Bels€:

Zahl der b€telllgten HaushaltsmitgliedeI

Monat dgs Boiseantritls;
für Reiseantritt in dsn KalondBrmonalen Juni bis
Septembon
Angab€ d3'8 wochenabschnills:
Monlag bls Oonnorstag; Freitag bis Sonntag: F€i'
seantritl in d€r Kal€ndetw@he des Schullerien'
beglnns; nicht ln der Kalenden/voche des Schtil-
lsrienbeginns;

üb€rwiegond b€nulzles Verkghrsmitlel:

Eisenbahn; Bus; Pkw (elgen und tremd); Flug'
zeu$ sonstlges;

b€i Auslandsrelsen zusätzlich: Zlelland;

b€i hlandsreisän:

ersle und ggl. zweite Witwen-, waisenrente'
-p€nsion u. ä.:

Arbeiterenlenv€rsicheruno; Knappschatlliche
Rentenv6rsicherung: Angestellt€nrentenversi'
cherung; ötlontlicho Pension; Kriegsopleßentei
Unf8llversicherung: Rente aus dem Ausland;
übrige ötlentlichs R€nte;

Art der sonstlgen öt entllchon und privat€n Ein-
kommen:
Wohngeld; Sozialhilfe; BA,ÖG: sonstige Öttentli'
che Unlerstützungen; Betri€bsrsnte: Altenteil;
eigen€s Vermög€n, Zinsen; Leistungen aus dgr
Lebensveßicherung: Vermiatung' Verpachlung;
prival6 Unler§lülzungen:

Höhe des monatlichen N€tto€inkommens:

unter 3OO,- OM: 30O,- bis unter 45O,- OM; 450,-
bis unl€r 6OO,-OM, 600,- bis unter 80O,-DM,
8OO,- bis untor 1000,-OM; 1000,- bis unter
r 2OO,- DM, 1 200,- bis untar 'l 400,- DM'
1 .lOO,- bis untEr 1 60O,-DM; 1 600,- bis unte|
1 8oo,- DM; 1 80O,- bis unter 2 00O,- DM'
2OOO,- bis untgr 220O,-OM; 220O,- bis unter
250O,-DM, 250O,- bis unter 300O,-OM'
3 0O0,- bis unter 3 50O,- DM, 3 5@,- bis unt6r
.[ OOO,- OM, 4 OOO,- bis 'unlsr 4 500,- OM,
4 5oo,- bis unter 5 ooo,- DMi 5 0@,- und mehr
DM: alle mithellenden Familienangehörigen bzw.
selbständiger Landwlrt: kein Einkommen.

4.4
1.4.1

4.1.2

1.4.3

4.1.4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.8.1 Art der Reise:
Pauschal"oderGesellschaftsreise (durch REis+
veranstaltar); Kur oder vorschickung: Veffian+
ten- odBr B€kanntenb€such; sonstig€ Relso
(nicht durch F€iseveranstalter);
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5.6.2 voruiegendesReiseziel:
Angabe des Bundeslandes: O0R. Berlin (Ost):

5.6.3 Reisegebiet:
Nordsee; Osts€e: Lüneburger Heide; Haz: Teulo-
burger wald: Weserberoland; Rhein von Eonn bis
Rüdesheim: Mosel: EiteuHunsrück: Sieger-
land/Borgisches Länd; Kurhessen Wal-
deck/Sau€dand: Taunus/wesleNald; Spes-
sart/Rhön; Odenwald/Bergstra0e/Taubergrund;
Schwarzwald: Schwäbischa Alb; Bodenseo: Vor-
alp€n: Alp€n; Fränkischo Schweiz/Fränkisch€r
JuralStBigeruald; Bayerischer Wald/Oberptälzsr
Wald/Frank6nwald/Ficht€lgebirge; üb(lg€ ReisF
gebietel

5.6.,1 Oauer der Reise:
5 bis 7 Tage;8 bis 14 Tege: 15 bis 2l Tage: 22
bis 28 T6get 29 und mehr Tage;

5.6.5 übeffiiegend benutzle Unterkuntlsarl:
Hotel, Gasthol, Fremdenheim, Pension; Heil-
stätls, Saneloriumi Ferien- und Erholungsheim:
Privatquarlier geg6n Entgelt (auß6r auf Bauern-
ho0; Pdvatquanier gegen Entgell (aul Bauern-
hol); Privatquartier ohne Entgelt: Ferienhaus,
Bungalow. Appart€ment; Camdngplalz: sonstlge
Unlerkuntt.

6 Zu § 5 Abc.2 Nr. t

6.t Ausgeübler 86r,l in der orsten und zweilen
Erweöställgkeil, lür Nlchterwerbslätlge in der
letzlen Erw6röstätlgkeit:

A.2 übenria€endausgeübtoTätigkeit:
lechnlsche Anlag€n st€uom, bodlen€n, einrlch-
t6n oder warlen; Anbau€n, Zücht6n, Hegen,

, Gewinnen/Abbauon/Fördem, Verarb€ilen/ Bear-
b€lten, Kochen, 8au€n/Ausbauen, lnslallieren,
Monlloren: R6pad6ren, Ausbessern, Bestaurle-
ren. F.rneu€m; Kauren/VerlGulen, Kassleren,
V€rmitt8ln, Kund€n b€raten, Veöandeln, Wor-
b€n; Schreibartoilen/Schrillwechsol, Formular-
arö€iten, Kalftuli€ran/Ber€chnen, Buchen, Pre
grammlgren, Arteltsn em Termlnal, Blldschlrm;
Analysiergn, Messen/Prüfen, Erproben, For-
schen, Planen, Konstrui6ron, Enkedon/Gestal-
len, Zeichnen: Olsponleren, Koordlniorsn, Orga-
nlsler€n, Führ€n/Leiten, Managemenl; Bewirlen,
8eh€rt€rgen, Büg€ln, Relnigen/Abf all beseltigen,
Packen, Verladen, Transporlieren/Zustellen,
Sodi€r€n/Ablegon, Fahrzeug steuem; Sich6rn.
Bew8chan, Gesetze/Vo.schriften anwenden/
auslegen, S6urtund6n: Errishen/Lehren/
Ausbllden, E€ratend helfen, Pllegenny'srsorgen,
Medizlnlsch,'Kosm€tisch behandeln, Publizieren,
Unterhallen, Vorlragen, Inlormieren;

6.3 Betriebiabteilung, Werksabteilung:
Fgrligung, Produklion, Montage: lnstandhallung,
Feparatur, Betriebsmittelerstellung; Arb€itsyor-

- b€reitung/-organlsalion, Konlrolle, Prüfungeni
Entwicklung, Konstruktion, Forschung, Design,. Musleöau: Mateiialwirlschaft/-ausgabe, Be.

schaffung, Lager, Einkaul: Verkauf. Absatz, Mar-
keting, Kundenbetreuung, Weöung. PRi Finan-
zierung, Rechnungs-/Bechtswesen, Oatenverar-
beitung, Statistik, Schreibdienst, Autlragsbear-
b€itung, SachveMaltung: Personalwesen, Aus.
bildung, Medizinische Betreuung, Sozialpltege:
Geschätls-/Aml sleitung, Oirektlon;. keino Tälig-
keit in einer d€r genannten Abteilungen, keine
Unt€rgliederung des Belriebs/der Behördo in
Ableilungen;

6.4 Stellung im Betri€b:
Auszubildender, Prak!ikant, Volontär: Setbstan-
diger mit bis zu 4 Beschättiglen oder alleinschal-
lend: Selbständiger mit 5 und mehr Beschättig-
ten:
Angestellter. Beamtei Arbeiter. milhellender
Familienangehönger:
Büro, Schreibkraft. angelernter Arbeiter/Nicht-
Facharbellei Verkäufer, Bearbeit6r, Fachaöei-
ls, Gesellei Sachbeaöeiler, Vorarbeiter, Kolon-
nen-, Schichtführer herausgehobene, qualiti-
zierle Fachkraft, Meisler, Polier, Schachtmeister;
Sachgebietsleiter/Referent, Handlungsbevoll-
mächligtei Abteilungsleiter, Prokurisl: 0irektor,
Amts-, Betriebs-/Werksleiter, Geschäftsführec

6.5 Wechsel des ausgeüblen Beruls in den letzlen
b€iden Jahren:
gewechselt: nicht gewechselt:

6.6 Wechsel des Belriebs, der Fima usw. in den letz-
ten b€iden Jahren:
gewechselt; nicht gewechsell.

7 Zu § 5 Ab!.2 Nr. 2

7.1 Höchster Schulabschluß an allgemeinbitdenden
Schulen:
Volks- (HaupGlschulabschluß; Realschulab..
schluß (MiltlerE ReifB) oder gleichwertiger
Ab6chluß; FachhochschulreifE; allgemelne oder
lachgebundsn€ Hochschulreife (Abitur/Fachabi-
tur);

7.2 letztorb€rulllcherAusbildungsabschluB:
keln b€rutllcher Ausblldungsabschluß; Abschluß
einer Lehr-/Anlernausblldung oder glalchwerliger
Beruf stachschulabschluß; b€rufl lch€s Praktikum:
Meist6r-/Techniker- oder gleichwertiger Fach-
schulabschluß; Fachhochschulabschluß (auch
lngenleurschulabschluß): Hochschulabschluß:

7.3 b€rullicho Forlbildung, Umschulung, sonslige
zusätzllche praktische Berulsausbildung in den
letzten zwei Jahren:
am.Arbeltsplatz, im Belrieb: b€l einor lndustrie-
und Handelskammer usw; ln bssonderen Forlbil-
dungs-/Umschulungsstätten; an einer b€rufsbil-
d€nden Schule/Hochschule; durch Fernunter-
richt: auf andero Art: k6ine b€rulliche Forlbildung,
Umschulung, sonstiga praktischo gerufsausbil-
dung in den letzlen zwei Jahren;



7.4

7.5

8

8.1

oauer der Fonbildung. Umschulung' sonstigen
praktischen Beruf sausbildung:

unter 1 Monati 1 bis unter 6 Monats; 6 bis unter

i2 vonate: 1 bis unter 2 Jahre;2 Jahre und m€hr:

zur Zeil noch aodauernd;

Hauptfachrichtung des Hochschul-/Fachh€h-
schulabschlusses.

Zu§5Ab!.2Nr.3
Für Ausländer:

Aulenthaltsdauer in der Bundosrepublik
Oeutschland €inschli€ßlich Berlin (west):

hier ggborsn; Zuzug 1 949 und ldher
bei Zuzug J950 und sPäter:

Zuzugslahr

Zahl und Alter der im Ausland lebenden Kinder 
'

unter l8 Jahren:

unterO Jahren:6 bis unter l0Jahren;10bis unter
16 Jahren; 16 bis unter 18 Jahren:

- 9:l

12

12.1

Oer Bundeskanzlei
Dr. Helmul Kohl

Der Bundesminiater dos lnnern
Dr, Zimmermann

1 't.4 Art der Behandlung:

in ambulanter Behandlung b€im Azl: in ambulan-
i"ia"t"natung im Krankenhaus: in stationärer
Krankenhausbehandlun9;

1 I.5 Dauer elner stationären Behandlung:

1 bis 3 Tage; über 3 Tage bis 1 Woche: über
i *Lh" b-is 2 Wochen; über 2 wo€hen bis

3 Wochen; über 3 Wochen; noch andauernd:

'I1.6 Arb€itsunfähigk€it:
noch andauernd; beendet'

zu§5Abs.3Nr.3
Feststellung einer Mif,derung'der Erwerbstähig-
keit durch amtlichen Bescheid:

Bescheid des Versorgungsamles/amtlicher
Schwer(kriegs-)beschädigten-, Schwerbehin'
Oert"n"rs*"is: sonstiger amtlicher Bescheid
(2. B. Flentenbesch€id, Veffialtungs' oder
äerichtsentscheidung); sowohl Bescheid/Aus-
weis des Versorgungsamtes usw als auch son-
stioer amllicher Bescheid; Antrag gestellt aber
noäf, f"in"n Bescheid; keine amtlich lestge-
stellle Behinderung:

a.2

8.3 Ehegatte:
im Ausland Iebend: nicht im Ausiand lebend:

8.4 lür Ledige:
im Ausland lebende Ellern:

Multei Valer Mutler und Val6E keine int Ausland
lebenden Eltern,

11 Zu § 5 Abr.3 N,.2

Für die in den lelzten 4 Wochen kl6nken/unfall-
verlelzlen Personen:

1 1 .t Krankheit oder Unfallverletzung ein€s Haushalts'
milgliedes in den letzten Yier Wochon:

. krank: unfallvedet2t: nicht krank bzw unfallver'
tetzl: keine Auskunft erteilt;

t 1.2 Oauer der Kr8nkheit/Untallverletzung:

I bis 3 Tagei 4 Tage bis I wocho; über 'l woche
bi; 2 Wocien; Übr 2woch€n bis 'l wochen; über
I Wocten bis O Wochen: über 6 Wochen bis
'l Jah[ übor 1 Jahn noch andauernd;

'11.3 Arl des Unlalls:

Arbeit6./Oienstunlall (ohn€ Wegeunfell); Ver-
refrisunfarf (einschließlich Wegeunlall)i häusli-
Itrer-Unlall; Freizeitunlall (Sport/Spiel/sonstige
äeizeituescnanigung): sonstiger Unfäll (ein'
schließlich Schulun,all):

Bonn, den 14. Juni 1985

12.2 Gtad der amllich lestgestellten Minderung der
Effierbslähigkeit:
bis 29 %: 30 bis 49 o76; §Q bis 59 o/o; 60 bis 69 %i
id ui" zg "r; 8O bis 89 7o; 90 bis 99 %; 1100 %:

nicht bekannt.

'13 Zu§5Ab3.3N?.4

1 3.1 Bei Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden:

betriebliche Altersvorsorge:
Ruhegeldzusage des Arbeitgeb€rs' P-ensions-'

UnteÄtützungil*asse mit eigenen qeiträgen:

Äutrlietozusä9e des Arbeitgebers' Pension''
UnteätÜtzvngskasse ohne eigene Beiträge: L6'
o"nirersicheirng durch Betrieb: lreiwillige HÖ'

trer oOer Weiteruirsicherung in der g€setzlichsn

Rentenv6rsicherung; gemischter Typi unbekann'
ter Typ: nichl vorhanden: nicht bekannt;

f3.2 Höhe einer Lebensversicherung (ohne Sterbe'
geldversicherung):

unter 5 OOO,- OM: 5 00O,- OM bis ullel
io'ooo,-ou: loooo,- bis unter 200@'-DMl
2ö000- uis unter 3OOOO,-OMi 3O0OO'- bis

unler 50 OOO,- DM: 50 0O0'- bis unter
iooooo,-ort,l; looooo,-oM und m€hn keino

Lebensversicherung'

§2
Oiese Verordnung gilt nach § 14 des Oritten Überlei-

tuno"olsettes in vlibindung mit § 16 des Mikrozen-

sus-geletzes auch im Land Berlin'

§3
Oisss Verordnung tritt am Tage nach der verkündung

in Kratl.
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Erste Verordnung
zur Anderung der Mikrozensusverordnung

Vom 21. April i986
(BcB]. r s. 416)

.Aul Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensusgesetzes vom 10. Juni
1985 (BGBI. I S. 955) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates:

§1
§ 1 dsr Mikrozensusverordnung vom 1 4, Juni 1 985 (BGBI. I S. 967) wird wie

folgt geändert:

1. ln Numme|I.12 werden die Worte ,.Januar-Mai: Juni-Oezembec'. durch
die Worte,,Januar-April; Mai-Oezember.. ersetzt.

2. ln Nummer 1 1 .6 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzl, und
es wird ,olgende Nummer 1 1.7 einqefügt:
,,1 1.7 Vorsorge gegen Krankheiten:

a) Teilnahme an einer Schluckimpfunq gegen Kinderlähmung
(Poliomyelitis):
teilgenommen: nichl teilgenommen: nicht bekannt;

b) Jahr der letzten Schluckimpfung:
Jahreszahl (letzte ruei Steilen) eintragen.,,

§2
Diese Verordnung gilt nach s 1 4 des Oritten überleilungsgesetzes in Ver-

bindung mit § 17 des Mikrozensusgesetzes auch im Land Berlin.

§3
Oiese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kratt.

Bonn, den 2t. April 1986

Der Bundeskanzler
Or. Helmut Koht

Der Bundesminisler
lür Jugend, Familie und Gssundheit

Rtta Süssmuth
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VIIL4 Zweite Verordnung zur
Anderung der Mikrozensusverordnung

vm 28.Febr.l989
BGBI. I S. 342

FUr § I auf Grund des § l0 Abs' I Satz 3 Mikrczensusgesetz vm 10. Juni

1985 (BGBI. I S.955) und fiir § 2 auf Grund..des § 5 Abs.4 Bundesstati-

stikgesetz vqa ??. Januar 1987 (BGBI' I s' 452, 565) verordnet die Bun-

desregierung:

§l

§ I der Mikrozensusverordnung vom 14. Juni 1985 (BGBI. I S. 967), geändert

durch d'le Erste Verordnung zur Anderung der Mikrozensusverordnung von

21. April 1986 (BGBI. I S.436)' wird wie folgt geändert:

L Als neue Nunmer 6.4 wird eingeftigt:

"5.4 Merkmale des Arbeitsplatzes

a) Schichtarbeit:
ständig; regelmäBig; gelegentllch;

b) Art der Schichtarbelt: Frljhschicht, Spätschicht' Nachtschicht' Tag-

schicht, sonstige Schichteinteilung; regelmäBig; gelegentlich;
c) Nachtarbeit (zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr):

ständig; rege'lmäBig; gelegentlich;
d) Zahl der bei Nachtarbeit gelelsteten Arbeitsstunden ie Nacht;

e) Samstagsarbeit:
ständig; rege'lmäBig; gelegentlich;

f) Sonn- und Feiertagsarbeit:
ständig; regelmäEig; gelegentl ich.'

2. die bisherigen Nurmern 6.4 bis 6.6 werden Numlern 6.5 bis 6'7.



- 100 -

3. In Nunmer ll.7 erhaiten die Buchstqben a und b folgende Fassung:

'a) yerwendung von jodiertem Speisesalz im Haushalt:
ja; nein; n'icht bekannt; _

b) wenn nein oder nicht bekannt, Angabe des Grundes:
Keine Kenntnis von jodiertem Speisesalz; keine Kenntnis von der
Bedeutung des jodierten Speisesalzes zur Gesundheitsvorsorge; son-
stiges;'

4. Es wird folgende Nunmer Il.8 eingefLigt:

'l 1.8 Krankheitsrisiken:

e)

gegenwärtig Raucher: regelmäBigi gelege?tlich;
früher Raucher: regelmäBig; gelegentlich;
niemals Raucher; d) für gegenwärtige und frühere Raucher:
[,ibervriegende Art ries Rauchens: Zi garetten ; Zi garren/Zi garil I os;
Pfe ifentabak;
Alter bei Rauchbeginn;
ftir gegenwärtige und frUhere Zigarettenraucher: Zahl der täglich
gerauchten Zigaretten; weniger als 5; 5 bis 20; 2l bis 40; 4l und
mehr.'

§2

Die Erhebungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 llikrozensusgesetz und s I Nr. 9 Mi-
krczensusvercrdnung rerden im Jahr 1989. ausgesetzt.

§s

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Drltten Uberleitungsgesetzes in Ver-
blndung mit § l7 des l,likrozensusgesetzes auch im,Land Berlin.

§4

Diese Verordnung tritt am Tage nach der VerkUndung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

a)
b)
c)
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VIII.5 Auszug * aus

VERORDNUNG (EIVG) Nr' 3471l8t DES RATES

vom 7. Novcmbcr 19tt

zur Durchführung cincr Stichprobcn:;1;0""t übcr Arbciskräftc im Frühjahr

DER R,{T DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN ...

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERI.'qSSEN

Arihcl t

Das Sratisrische Amt der Europäischcn Gemcinschaftcn
fühn lür dic Kommission im Frühiahr I 989 in den Haus-
haltcn aller Mitglicdstaeren cinc Stichprobcncrhcbung
über Arbeitskräftc durch,

Artihcl 2

Die Erhebung erfolg: in jedem Mirgliedsraat bci ciner
Stichprobe von Haushalren, die zum Zcitpunkt der Erhc-
bung ihrcn §'ohnsrrz im Gcbiet dicses Slsares hrbei. Die
Mitgliedstaarcn stellen sicher, dae Doppclzählungcn von
Personen mit mehrfachen §ohnsitzen vcrmicden wcrdcn.

Dic Angabcn eerden für alle zu dcn eust.sähltcn Haus-
hahen gchörenden Peronen ermirlelt...

Ärrik.l 3

Der Umfang der Stichprobc licgt aischin je 60 000 und
lO0 OOO Haushaltcn tür Dcuschland, Franktcich, ltalicn,
das Vcrcinigte Königrcich und Spaniclr, z*ischen jc
30000 und SOOOO Haushrltcn für B.l8ien, dic Nieder'
landc, Irland, Gricchcnland und Ponugal, z*ischcn
l50oo und 30000 Hrushaltcn für Dänemrrk und bei
ungefähr 10000 Haushaken für Luremburg.

Arrikl 4

Dic Erhcbung c.slreckt sich auf

a) pcrönlichc Mcrkmale aller zu dcn belragten Haus'
halten gehörcndcn Pcroncn, und zsar: Geschlechq
Alter, Familicnstand, Suasangehörigk?iL .{n des
Wohn- und Erlassungshaushals, An des Ycnandt-
schafuvcrhäknisscs inncrhalb des Haushcls Die
Nlitglieder cincs Haushalu sind durch tine gcmein.
samc Ordnunpnummcr und ein:n Cod. {ür Slr:: unii
Rcgion, in dencn dcr Haush3lt bcirrg: *rr<ie,
kenntlich zu machen;

b) Lagc in bezug auf das Eecrbsleben diese; Personen
zum Zeitpunkt dcr Erhebung und Merkmale d:r
ausgcübren Eserbstätigkeiq und ryar: B:ru[, Steliun5
im Bcruf, V'iruchafaaeig, normaleß'eise und
tabächlich gclcistcte Arbeissrunden und Grund fur
Differenz nischen beiden, \rcil:cit- oder Ttiizerrai'
bril. dauerhafte oder vorüber.e:hende E:s:iii:l.tu:lg
und Ausüoung einer a'eitcn Eßerbsräatgkci:;

c) AJbci6suche; anzugcben sind insbcsondere : Ar uad
Umlang der gcsuchtcn Tärigkeiq Ums(ände uri

Gründc, Mctlrodcn und Daucr der Arbeissucht.
ceaiger Bezug von Arbcitsloscnun(crstüizun-s ooei
-hilf., Situetion unmittelbar vor Bcgino dcr Arbcir'
suchc sowi. Vcrfügbarkcit für dic gesuchtc Tätigl:eit
oder Gründc dcr Nichwerlügbarkcit ;

d) dcn höchstcn crreichtcn rbgcschlosscncn Ausbildungs-
rrad; AIt und Zwcck von Bildungs- und Ausbikiungs-
iraßnahmen. an dcncn die l4- bis 49-iänrigen
Pcrsoncn kürzlich tcilgcnommen habcn;

c) Bcrufscrfahrung der beschäftigungsloscn Perscnen im
cnerbsfähigcn Aker, einschließlich d.r Merlimai. dei
letircn Tarigkcir sowie des Zcitpunks und der G;üncie
für ihre BeendiSunS;

f) dic Situarion der zu den belragtcn Haushalten 3:hö-
renden pcrsoncn ein Jahr vor <iei Erheoung; anzu'
gebcn sind insbcsondcrc: Sual und Region <ies §'ohr'
,iiues, Lage in bczug auf das Eserbslehcn und, bei

Pcrsoncn mit eincr Bcs(häfti8un8, Viruchalts;r'eig
und Srellung im BenrJ.

Artihcl 5

Dic Auskünftc vcrdcn von dcn Statistischcn Amrcm dcr
Mitplicdstaatcn au( der Grundlage cincs Fragenkarelop
.inähot,. d.n dic Kommission in Zusammcnarbcit mit
den" zusrändigen Stellen der Mitglicdsaaten aussearbcire(

ha!...

.{rtihel 6

Die Nlirgliedstaatcn sorgen da[ür, daß dic gcvünschrcn
A :sküniic wzhrhciagcmäß, vollständig und lristgcrcchl
cncilt wcrdcn. Sic stcllcn sichcr, daß durclr dic Erhcbung
cine zuvcrlässige Grundlagc für einc vcrglcichcnde
Anclvsc auf Gcmeinscha{sebenc, aul der Ebtne der
Mirgiiedstaatcn und aul b.slimmtcn.regionalcn Ebcn.n
ecsihaflcn vird. Die Statistischen Ämtcr dcr Mitglied-
s'raatcn übemitteln dem Sratistischen Amt dcr Europä-

ischen Gemcinschatrcn dic ribcrprüften Ergebnissc der

Erhcbung für jcde bcfragtc Person ohne Angabc voo
Nemcn und Adrcsse.

Artihcl 7

Die im Rahmcn der Erhebung.nlillcn Einz'lauskünfte
dürfen nur für snrisrischc Zwcikc vcsendct wcrdcn' lhrc
Vcecndung [ür sreucrlichc odcr sonstigc ZPeckc und
ihre Veitergabe an Drittc sind unreragt.

Für den Fall cincr Zuwidcrhandlung gcgen die VcrPflich-
rung nach Absau l, die crhahcncn Auskünfie veruaulich
zu behandeln, trc{fen die Mitgliedstaatcn uod dic
Kommission die zur Alndung dicser Zuwidcrhandlung
vorgesehencn Maßnahmcn.

*) A-sblor der Europäischen Gemcinschaften Nt. L 305/15



§ ls
Auskunttspfllcht

(1) Oie eine Bundesslatislik anordn6nd6 Rechtsvor.
schrifl hat festzulsgsn, ob und in welchem Umleng di6
Erhebung mit oder ohne Auskuntlsptlicht edolgen soil. lst
eine Auskunttspflicht teslgelegt, sind a[E natortichen und
juristischen Personen des privat€n und öftenilich€n
Rechls. Persongnvereinigungen, 8ehördgn des Bundes
und der Länder sowie GemeindEn und Gemeindgver.
bände zur BeanMonung der ordnungsgemäß gestelltgn
Fragen verpflichtel.

(2) Ole Auskunftsptlichr basteht gogenüb€r dsn mit det
Ourchlührung der Bundesstatistiken amflich betrautgn
Stellen und Personen.

(3) Dis Antwod ist wahrheitsgemäß, vollständig und
rFnerhalb der von den slatistischen Amtem d6s Bundes
und der Länder geseElen Frislen zu erteilan. B€i schrift-
licher Auskuntlserteilung ist die AnMon ersl Erteilt, wenn
diB ordnungsgemäß ausgelüllten Erhebungsvordrucke der
Erhebungsslelle zugegangen sind. Dia Antwon isl soweit
in einer Bechlsvorschrifi nichts anderes bestimmt ist, für
den Emplänger kosten. und ponotrei zu eneilen.

(4) Werden Erhebungsbeaultragle eingesetzt, können
die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen
mündlich oder schriftlich beantwortet werd6n.

(5) ln dsn Fällen des Absatzes 4 sind bei schrilllicher
Auskunfts€neitung die ausgefültten EahsbunEsvordruckg
den Erhebungsbeauttraglen auszuhändigen odor in ver-
schlossen€m Umschlag zu übargaben oder b€i der Erhe.
bungsslell€ abzugeben od6r dorthin zu übersenden.

(6) Widerspruch und Anlechtungsktage 9e9en dio Aul.
lorderung zur Auskunttserteilung habgn k6ine aufschie-
bende Wirkung.

§16
c6hotmhrltung

(1 ) Einzelangaben üb€r porsönliche und sechlichg Vsr.
hältnisse. die lijr €in€ Bundesstatistik gsmacht wsrden,
sind von den Amlsträgam und tür den öllsnilichen Dionst
besonders VerpflichtEt€n. die mil der Durchlührung von
Bund€sslalisttken betraul sind. geheimzuhalten, sowsil
durch besondere Rechtsvorschrilt nichts andsrss
bestimml isl. Dies gilt nicht lür

1. Einzelangaben, in deren Überninlung oder Veröflent.
lichung der Beiragte schnfllich eingewiiligl hat,

2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen euelten,
wenn sie sich aul di6 in s lS Abs. 1 genannten öflent_
lichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunns-
pllicht elgrund einer eine Bmdesstatistik anordnEn-
den Rshlsvorschrilt besleht.

3. Einzelangaben, die vom Slatistischen Bundesamt oder
den statislischen Amtem der Länder mit den Einzel-
angaben anderer Belragter zusammengelaßl und in
statistischen Ergebnissen dargesteilt sind,

4. Einzelangabsn, wenn sie dem Betraglen oder Betrofle-
nen nichl zuzuordnen stnd.

Die §§ 93. 97, 105 Abs. 1, § I I I Abs. S in Vorbindung mir

- luz -
vfrr.6 AuszuS aus

Gesetz
über die Statistik lür Bundeszwecke

(BundesstatistikgeseE - BStatG)
Vom 22. Januar lgET

(ncrt. r s.462 r)

Die Pllicht
auch tür dia

§ 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. I der Abgabenordnung
vom 16. Mäz 1976 (BGB|. I S,613; r977 I S.269), zutetzt
geänderl durch Artikel 1 des Gesetzes vom .l 9, Oazemb€r
1985 (BGBI.l S,2436), gElten nicht tür Personen und
Slellen, sowoit si€ mat der Ourchlührung von Bundes..
Landes. oder Kommunalstatistiken betraul sind.

(2) Die Übemittlung von Einzelangaben zwischen den
mit der Durchführung einer Bundesstahstik betrauten Per-
sonen und Slellen ist zulässig, soweit dies zur Erstellung
der Bundesstalislik edorderlich ist.

(7) Peßonen, db Einz_elangab€n nach Absatz 6 elhall€n
sollen, sind vor der Ubemnlung zur Geheimhaltung
besondors zu verpllichlen, soweit sie nidrt Amlsträger
odsr lür den ötlentlichen Oienst besonders Verpllichtete
sind. § I Abs. 2, 3 und 4 Nt. 2 des Vorpllichtungsgesetzes
vom 2. Mätz 1974 (BGBI. I S. 469, Artikel 42), das durch
Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. I S.1942) geändert
word€n ist, gill antsprechend. Personen, die nach Satz 1

besonders verptlicht€t worden sind, stehen tür die Anwen-
dung dEr Voßchriften des Slralgesetrbuches über die
Verlelzung von Privalgoheimnissen (§ 203 Abs.2, 4. 5,
§§ 204, 205) und des Oienstgsheimnises (§ 353 b
Abs.1) den für den ötlentlichen Dienst besonders Ver.
pllichleten gleich.

(8) Die aulgrund ein€r besonderen Rtrhlsvorschritl oder
der Absätzo 4. 5 odar 6 übeminellen Einzelangaben dür
len nur für die Zwecke veruendet werden, lüt die sie
übemittelt wurden. ln den Fällen des Absatres 6 sind sre
zu löschen, sobald das wissenschallliche Voöaben durch'
qelührt isl. Bei den Stellgn, denen Einzelangaben übsrmil'
telt werden, muß durch organisatonsche und technische
Maßnahman sichErgestellt sein, daß nur Amtsträger, lür
dsn öflenllichsn Dl€nst besondec Verptlichtete oder Ver.
pllichtets ngch Absalz 7 Satz 1 Emplängsr von Einzet-
angab€n sind.

(9) Oio ÜbEmitltung aulgrund einer besonderen Rechls-
vorschrift odff nach den Absätzen 4, 5 odar 6 isl nach
lnhalt. StBlle, der übermine[ wird, Oatum und Zwmk der
Wgilergabo von den statistischen Amtem aulzuzeichnen.
Dla Auf2gichnungen sind mindeslens fün, Jahre autzu.
bewahran.

(10)
besteht
angab€n
nach den

aulgrund
Absätzen

zut Gaheimhaltung nach Absatz 1

Personon, dle Emptängar von Einzel-
ainer b€sondgren Rgchlsvo6chrifl,

5, 6 oder Yon Tabollen nach Absatz 4
sind. Oies gilt nicht lür ollenkundige Tatsachen bei einer
Ubemittlung nach Absatz 4.

§23
- Bu0geldvorschrill

(1 ) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder lahr-
lässig 6nt9eg€n § 15 Abs- 1 Satz 2, Abs.2 und 3 Sarz 1

eine Aüskunll nicht. nicht richtig, nichl vollständig oder
nicht rechtzeitig erleilt.

(2) Ordnungswidrig handell auch, wer enlgegen § l'l
Abs. l die Antworten nicht aul dsn Erhebungsvordrucken
in der vorgegebenen Fom erleilt.

(3) Oi6 Ordnunqswidrigkeit kann mil einer Geldbuße bis
zu zehntausend Oeutsche Mark geahndel werden.
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VI I I .7 STRAFBESTIMMUNGEN:

Strafbest immungen: §§ 203 Abs. 2, 204 und 205 des Strafgesetzbuches
in cler Fassung der Bekanntnachung vom 2; Januar
1975 (BGB1. r S. r)

Nach § 203 Abs. 2 Satz 1 StcB kann bestraft werden, wer unbefugt
ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheinnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft aIs

1.

2.

3.

4.

Amtsträger,

für den öffentlichen Dienst besonders verpflichteter,
Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Perso-
nalvertret.ung srecht wahrninmt,

.... 5. ....

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist

Einem Geheimnis im ,Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die
für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind (§ 203
Abs. 2 Satz 2).

AIs Strafmaß ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe
vorgesehen (Abs.2 Satz 1 i.V. mit Abs, 'l). Handelt der Täter gegen
Entgelt oder in der Absicht, sich odler einen anderen zu bereichern
oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe (Abs. 5). Die gleiche Strafan-
drohung gilt für den, cler unbefugt ein fremdes Geheimnis, nament-
lich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung
er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet (§ 201 Abs. 1).


	Inhalt
	I Steht doch schon alles im Fragebogen?!
	II Erläuterungen zur Verteilungsliste
	III Erläuterungen zum Haushaltsmantelbogen
	IV Erhebungsliste
	IV.1 Allgemeines zur Erhebungsliste
	IV.2 Erläuterungen zu den einzelnen Fragen der Erhebungsliste
	(A) Angaben zur Person
	(B) Ausländer
	(C) Schulbesuch
	(I) Aus- und Weiterbildung
	(D) Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche
	(E ) Krankenversicherung
	(F) Altersversorgung
	(G) Erwerbstätigkeit, Arbeitsuchende
	(H) Tätigkeitsmerkmale
	(L) Unterhalt, Einkommen


	V Urlaubs- und Erholungsreisen
	V.1 Erläuterungen zur Erhebung
	V.2 Erläuterungen zu den einzelnen Fragen

	VI EG-Arbeitskräftestichprobe
	VI.1 Erläuterungen zur Erhebung
	VI.2 Erläuterungen zu den einzelnen Fragen

	VII Amtlich anerkannte Behinderteneigenschaft, Fragen zur Gesundheit
	VII.1 Erläuterungen zur Erhebung
	VII.2 Erläuterungen zu den einzelnen Fragen

	VIII Rechtsgrundlagen
	VIII.1 Mikrozensusgesetz
	VIII.2 Mikrozensusverordnung
	VIII.3 Erste Änderungsverordnung
	VIII.4 Zweite Änderungsverordnung
	VIII.5 EG-Verordnung
	VIII.6 Bundesstatistikgesetz
	VIII.7 Strafbestimmungen


